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Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Betriebsleitung wird gemal § 5 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung NRW
Entlastung erteilt.

Der Betriebsausschuss HABIT empfiehlt dem Rat der Stadt folgenden Beschluss zu
fassen:

Der Jahresabschluss 2015 wird vorbehaltlich der Zustimmung der
Gemeindeprifungsanstalt in Herne festgestellt.

Der Bilanzgewinn in Hohe von 408.356,52 Euro wird der zweckgebundenen
Rucklage ,Standortwechsel HABIT® zugeflhrt.

Dem Betriebsausschuss HABIT wird gemal § 4 Buchst. c) der
Eigenbetriebsverordnung NRW Entlastung erteilt.

Nach Zustimmung der Gemeindeprifungsanstalt erfolgt eine Verdffentlichung in der
fur die Stadt Hagen vorgesehenen Form. Dies wird voraussichtlich im Juli 2016
erfolgen. Mit Veroffentlichung ist der Ratsbeschluss umgesetzt.
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Kurzfassung

e Gemall §§ 21 und 25 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist der HABIT
verpflichtet, fUr den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen
Jahresabschluss aufzustellen und gleichzeitig einen Lagebericht zu fertigen.

e Nach § 106 Abs. 1 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) sind der Jahresabschluss und der Lagebericht zu prufen
(Jahresabschlussprufung).

e Mit Zustimmung der Gemeindeprufungsanstalt in Herne wurde hierzu
zwischen der Stadt Hagen - HABIT und dem Wirtschaftsprufer Dr. Reiner
Deussen/DHE Revision ein Prufvertrag geschlossen.

e Die Prufung hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

o Die Wirtschaftsprufungsgesellschaft hat mit Datum vom 29.04.2016 nach dem
abschlieRenden  Ergebnis der Prifung einen  uneingeschrankten
Bestatigungsvermerk erteilt (siehe Anlage 1, Prufbericht).

e Im Rahmen der Prufung wurde ein Bilanzgewinn von 408.356,52 Euro
ermittelt.

e Nach § 5 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung entscheidet der
Betriebsausschuss uber die Entlastung der Betriebsleitung.

e Nach § 41 GO NRW i.V.m. § 4 EigVO entscheidet der Rat der Stadt Hagen
u.a. Uber die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des
Jahresgewinns oder die Deckung des Verlustes. AulRerdem entscheidet er
uber die Entlastung des Betriebsausschusses.

e Die Betriebsleitung schlagt vor, den Jahresabschluss 2015 vorbehaltlich der
Zustimmung der Gemeindeprufungsanstalt in Herne festzustellen und den
Bilanzgewinn der Rucklage ,Standortwechsel HABIT® zuzufuhren.

Die Stellungnahme des Beteiligungscontrollings ist der Vorlage als Anlage 2
beigeflugt.

Begriindung

Der HABIT ist gemal §§ 21 und 25 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) verpflichtet
fur den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen
und gleichzeitig einen Lagebericht zu fertigen. Nach § 106 Abs. 1 der
Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sind der
Jahresabschluss und der Lagebericht zu prifen (Jahresabschlussprifung). Hierzu
wurde zwischen der Stadt Hagen - HABIT Hagener Betrieb flr
Informationstechnologie und dem Wirtschaftsprifer Dr. Reiner Deussen/DHE
Revision mit Zustimmung der Gemeindeprufungsanstalt in Herne ein Prifvertrag
geschlossen.

Die Prufung des HABIT erfolgte im April 2016 gemall § 106 GO NRW in Verbindung
mit § 317 HGB und der Verordnung uber die Durchfuhrung der
Jahresabschlussprifung bei Eigenbetrieben und prufungspflichtigen Einrichtungen.
Zudem waren durch die Prufer die Vorschriffen des § 53 HGrG zur
Ordnungsmaligkeit der Geschaftsfihrung und der wirtschaftlichen Verhaltnisse zu
beachten.
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Die Wirtschaftsprifungsgesellschaft kommt zu folgendem Prifungsergebnis und
erteilt folgenden Bestatigungsvermerk:

.lch habe den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang — unter Einbeziehung der Buchfihrung und den
Lagebericht des HABIT Hagener Betrieb fur Informationstechnologie — Systemhaus
fur Hagen und Ennepe-Ruhr — eigenbetriebsahnliche Einrichtung der Stadt Hagen,
Hagen, fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 gepruft. Die
Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und erganzenden landesrechtlichen
Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Betriebsleitung) des HABIT. Meine
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeflihrten Prifung eine
Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfuhrung und
uber den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die
Prifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoRRe, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaliger Buchfuhrung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit
hinreichender  Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen
uber mogliche Fehler berlcksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise flr die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht
uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priufung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen
Einschatzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Wuirdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Ich bin der Auffassung, dass meine Prifung eine hinreichend sichere Grundlage flr
meine Beurteilung bildet.

Meine Prufung hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prufung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und erganzenden
landesrechtlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Satzung
und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmalliger Buchfiihrung ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und
Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung
zutreffend dar."
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Ausflihrungen zu den Prafungen und der uneingeschrankte Bestatigungsvermerk
des Wirtschaftsprifers konnen dem Bericht Gber die Prifung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015 des "HABIT Hagener Betrieb fur Informationstechnologie -
Systemhaus fiur Hagen und Ennepe-Ruhr -" entnommen werden, der als Anlage zur
Vorlage beigefugt wird (Anlage 1).

Nach § 5 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung entscheidet der Betriebsausschuss
uber die Entlastung der Betriebsleitung.

Nach MaRgabe des § 41 GO NRW i.V.m. § 4 EigVO entscheidet der Rat der Stadt
Hagen u.a. Uber die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des
Jahresgewinns oder die Deckung des Verlustes, auRerdem entscheidet er Uber die
Entlastung des Betriebsausschusses.

Im Rahmen der Prafung wurde ein Bilanzgewinn von 408.356,52 Euro ermittelt.

Die Betriebsleitung schlagt vor, den Jahresabschluss 2015 vorbehaltlich der
Zustimmung der Gemeindeprufungsanstalt in Herne festzustellen. Der Bilanzgewinn
in Hoéhe von 408.356,52 Euro wird der zweckgebundenen Riucklage
.Standortwechsel HABIT* zugeflhrt.

Die Stellungnahme des Beteiligungscontrollings ist der Vorlage als Anlage 2
beigefugt.

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht bendtigt werden I6schen.)

Der Bilanzgewinn in Hohe von 408.356,52 Euro wird der zweckgebundenen
Rucklage ,Standortwechsel HABIT® zugefuhrt.

gez. gez.
Erik O. Schulz Christoph Gerbersmann
OberblUrgermeister Erster Beigeordneter und

Stadtkammerer, 1. Betriebsleiter
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Verfugung / Unterschriften

Veroffentlichung
Ja
Nein, gesperrt bis einschlief3lich

Oberbiirgermeister

Gesehen:

Stadtkammerer Stadtsyndikus

Amt/Eigenbetrieb:

HABIT Hagener Betrieb fur Informationstechnologie

11 Fachbereich Personal und Organisation

20 Fachbereich Finanzen und Controlling11, Fachbereich
Personal und Organisation

20, Fachbereich Finanzen und Controlling

Beschlussausfertigungen sind zu libersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:




Kopie des

Berichts
Uber die Prufung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des
Lageberichts fur das Geschéaftsjahr 2015
des
HABIT
Hagener Betrieb fur Informationstechnologie
— Systemhaus fir Hagen und Ennepe-Ruhr —
eigenbetriebséhnliche Einrichtung der Stadt Hagen,
Hagen

Hinwelis:
Ansichtsexemplar,

nur der unterschriebene Bericht

in Papierform ist maf3geblich.

DR. RER. POL. REINER DEUSSEN
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FACHBERATER FUR INTERNATIONALES STEUERRECHT
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1.

Blatt 1

Prafungsauftrag

In der Betriebsausschusssitzung vom 23. September 2015 des

HABIT
Hagener Betrieb fur Informationstechnologie
— Systemhaus fir Hagen und Ennepe-Ruhr —
eigenbetriebsahnliche Einrichtung der Stadt Hagen,
Hagen

— nachfolgend auch kurz "HABIT" genannt —

wurde ich zum Abschlusspriifer fir das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
gewahlt (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Daraufhin beauftragte mich der Betriebsleiter, Herr Gerhard
Thurau, Hagen, mit Zustimmung der Gemeindeprufungsanstalt NRW (GPA), Herne, vom
28.9.2015, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchfiihrung
und den Lagebericht fur das Wirtschaftsjahr 2015 in entsprechender Anwendung der 88 316/
317 HGB gemal § 106 der Gemeindeverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu prifen so-
wie Uber das Ergebnis meiner Arbeitenischriftlich Bericht zu erstatten. Auf das Auftragsbestati-

gungsschreiben vom 5.10./12.10.2015, das ich zu meinen Akten genommen habe, wird verwiesen.

Bei meiner Prifung habe ich auftragsgemaf auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2

Haushaltsgrundsatzegesetz (HGrG) beachtet. Ich verweise auf die Berichterstattung in Anlage 6.

Gemal Beauftragung durch die Betriebsleitung und dem Schreiben der GPA NRW habe ich insbe-
sondere die Themen "Korruptionspréavention, Risikofriherkennung nach § 10 Eigenbetriebsverord-
nung NRW (EigVO), Kostenuberdeckungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor Realisierung von
Investitionen und angemessene Vergitungen von Leistungsbeziehungen" Uberprift. Die GPA
NRW erwartet zu diesen Themen eine aussagekréaftige und dem Einzelfall angemessene Beant-

wortung der einschlagigen Fragenkreise im IDW Prifungsstandard 720.

Dem mir erteilten Prufungsauftrag standen keine Ausschlussgrinde nach § 319 HGB, 8§ 49 und

53 WPO sowie 8§ 20 ff. meiner Berufssatzung entgegen.

Ich bestétige gemal § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprifung die anwendbaren

Vorschriften zur Unabhéngigkeit beachtet habe.

Der HABIT hat als eigenbetriebsdhnliche Einrichtung gemaR 8§ 21 EigVO NRW den Jahresab-
schluss und einen Lagebericht wie eine grof3e Kapitalgesellschaft aufzustellen. Bei der Prifung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts handelt es sich daher um eine gesetzliche Ab-

schlussprifung.
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Blatt 2

Ich habe meine Prifung unter Mitwirkung meines Mitarbeiters, Herrn Dipl.- Kfm. Rudiger Raue, im
April 2016 in den Geschéftsraumen des HABIT in Hagen durchgefiihrt. Die Schlussbearbeitung

des Auftrags erfolgte im Mai 2016 in meinen Geschaftsraumen.

Alle von mir erbetenen, nach pflichtgemaRem Ermessen zur ordnungsmaRigen Durchfiihrung der
Prufung von den gesetzlichen Vertretern benétigten Aufklarungen und Nachweise wurden erbracht.
Die Betriebsleitung hat mir die Vollstandigkeit der Buchfiihrung und des Jahresabschlusses in einer

von mir eingeholten Vollstandigkeitserklarung schriftlich bestétigt.
Art und Umfang meiner Prifungshandlungen habe ich in meinen Arbeitspapieren festgehalten.
Uber das Ergebnis meiner Priifungshandlungen erstatte ich den nachfolgenden Bericht.

Meinem Bericht habe ich den gepruften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, bestehend aus
Bilanz (Anlage 1), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), sowie den ge-

pruften Lagebericht 2015 (Anlage 4) beigefiigt.
Mein uneingeschrankter Bestatigungsvermerk findet.sich in Anlage 5.

Ich habe diesen Prufungsbericht nach dem Rrifungsstandard "Grundséatze ordnungsmafiiger Be-
richterstattung bei Abschlussprifungen” des Instituts der Wirtschaftsprifer e.V., Dusseldorf, (IDW)

erstellt.

Meinem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefligten "Allgemeine Auftragsbedingungen fur Wirt-
schaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2002 zu Grun-
de. Die H6he meiner Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhéltnis zu Dritten sind
Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maf3gebend.
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Blatt 3

Grundsatzliche Feststellungen

Lage des Eigenbetriebs

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

Die Betriebsleitung hat im Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
sowie Anhang (Anlagen 1-3) — und im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage sowie die

voraussichtliche Entwicklung des Betriebs beurteilt.

Gemal § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich nachfolgend in meiner vorangestellten Berichterstat-
tung zur Beurteilung der Lage des HABITim Jahresabschluss und im Lagebericht durch die Be-

triebsleitung Stellung.

Meine Stellungnahme gebe ich auf Grund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des
HABIT ab, die ich im Rahmen der Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen
habe. Hierzu gehoéren vertiefende Erlauterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen
Entwicklungen sowie eine kritische Wirdigung der_zu Grunde gelegten Annahmen, nicht aber ei-
gene Prognoserechnungen. Meine Berichtspflicht besteht, soweit mir die gepriiften Unterlagen eine

Beurteilung erlauben.

Die von mir gepriften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die
unmittelbar Gegenstand meiner Abschlussprifung waren, also die Buchfiihrung, den Jahresab-
schluss und den Lagebericht, sowie alle Unterlagen, wie Planungsrechnungen, Vertrage, Protokolle

und Berichterstattungen an Gremien, die ich im Rahmen meiner Prufung herangezogen habe.

Die Aufgabe des HABIT ist folgende informationstechnologische Dienstleistungen zu erbringen:

— die Planung, die Beschaffung und den Betrieb der Informationstechnologie,
— die Rechenzentrumsleistungen,

— Consulting und Einflhrung von IT-Systemen und die damit zusammenhangende Organisations-
beratung in Bezug auf Geschaftsprozesse,

— die Bereitstellung von Anwendungssoftware,
— den IT-Benutzerservice,

— IT-Schulungen sowie die mit diesen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zusammenhangenden
Tatigkeiten.

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Rahmenbedingungen und Aufgabenschwerpunkte 2015 des HABIT

Die Betriebsleitung stellt die im Berichtjahr erledigten Aufgaben und MalRnahmen zusammen mit
den Rahmenbedingungen dar. Hierbei wurde detailliert auf die Fachanwendungen (z.B. NaviBox,
digitaler Rechnungseingang, SAP Business Warehouse, Relauch Intranet und Webauftritt, Avaya)

eingegangen.
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Blatt 4

Des Weiteren wurde die Umsetzung einzelner MalRnahmen Netze, Netzsicherheit, Internetdienste

sowie Telekommunikation beschrieben.

Dariiberhinaus gab die Betriebsleitung einen umfassenden Uberblick liber Security und Internet
(z.B. Migration &uf3ere Firewall, Projekt Bildungsnetzwerk und Netzwerkmanagement). Weitere

Maflnahmen betreffen den Bereich Endanwendersysteme und Schulen.

Entwicklung der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage

Die Aktiva erhohten sich um TEUR 1.389,3.

Dabei stieg das Anlagevermdgen (Zugange ./. Abgénge ./. Abschreibungen) gegeniiber dem Vor-
jahr um TEUR 1.260,8 an. Der restliche Anstieg ist durch die Erhéhung der Forderungen gegen

den Tréager sowie die Erh6hung des Rechnungsabgrenzungsposten erklart.

Die Passiva erhohten sich um TEUR 1.389,3.

Dabei stieg das Eigenkapital wegen des erzielten Jahrestberschusses um TEUR 348,8. Die Eigen-

kapitalquote verminderte sich im Berichtsjahr 2015 jedoch von 32,4 % auf 31,5 %.

Den gestiegenen Rickstellungen ( + TEUR 433,3), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen ( + TEUR 371,0) und den Verbindlichkeiten gegeniiber dem Tréger ( + TEUR 492,6) stan-
den gesunkene Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten, sonstige Verbindlichkeiten und Rech-

nungsabgrenzungsposten in Hohe von TEUR 256,4 entgegen.

Der HABIT erzielte 2015 einen Jahresiiberschuss von TEUR 348,8. Das im Wirtschaftsplan 2015

vorgesehene ausgeglichene Ergebnis wurde tbertroffen.

95,9 % (Vorjahr: 95,7 %) der Umsatzerldse erzielt der HABIT aus

— IT-Netz und Telekommunikation (24,3 %, Vorjahr: 23,0 %),
— der Bereitstellung von Endgeréaten (16,2 %, Vorjahr: 16,3 %),
— Anwendungen (49,8 %, Vorjahr: 51,8%) und

— Arbeitsauftragen (5,6 %, Vorjahr: 4,6 %).

Insgesamt konnten die Ertrage gegeniiber dem Vorjahr um TEUR 1.003 gesteigert werden.

In der Struktur der Aufwendungen haben sich keine groRen Verschiebungen ergeben. Insgesamt
erhdhten sich die Aufwendungen um TEUR 518. Hauptgrund hierfir sind die héheren Abschrei-

bungen und die héheren Energiekosten.

Risikobericht

Die Risikoentwicklung ist im abgelaufenen Wirtschaftsjahr unauffallig. Alle Einzelerkenntnisse sind

dem jahrlich neu erstellten Risikobericht zu enthehmen.
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Prognosebericht / Voraussichtliche Entwicklung des HABIT

Mit der Umsetzung der Projekte "Verlagerung der Buroflachen", "Neubau eines Hauptrechenzen-
trums" und "Bau eines Backup-Rechenzentrums" steht der HABIT in den Jahren 2016 und 2017

vor den grofiten Herausforderungen seit dem Bestehen.
Die Umsetzung soll mit den vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen gelingen.

Der Erfolgsplan fir das Geschéftsjahr 2016 und die mittelfristige Erfolgsplanung sehen jeweils aus-
geglichene Bilanzergebnisse vor. Die Durchfuhrung der geplanten Ma3hahmen "Dokumentenma-
nagementsystem" und der Standortwechsel wird 2016 und 2017 zu Jahresfehlbetrdgen fihren.
Diese werden durch Entnahmen aus den hierfur gebildeten zweckgebundenen Riicklagen bilanziell

ausgeglichen.

Nach dem Ergebnis meiner Prifung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung
der Lage des HABIT einschlieBlich der dargestellten Chancen und Risiken der zukunftigen Ent-

wicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet.

Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist'dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zu-
treffend.

Meine Prifung hat keine Anhaltspunkte“ergeben dafiir gegeben, dass der Fortbestand des HABIT

derzeit geféhrdet wére.
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Gegenstand, Art und Umfang der Prufung
Gegenstand der Prufung

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemaf § 317 HGB die Buchflihrung, den Jahresab-
schluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie

die ergdnzenden Bestimmungen der Satzung des HABITgepruft.

Die Betriebsleitung tragt die Verantwortung fir die Rechnungslegung und die gegenuber mir als
Abschlussprifer gemachten Angaben. Meine Aufgabe als Abschlusspriifer ist es, diese Unterlagen
unter Einbeziehung der Buchfuhrung und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtge-

mafen Prifung zu beurteilen.

Die Prufung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehort nur insoweit zu den Aufgaben
meiner Abschlussprifung, als sich aus diesen anderen Vorschriften tblicherweise Rickwirkungen

auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben.

Bei der Priufung habe ich auftragsgemaR die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushalts-
grundséatzegesetz (HGrG), die "Grundsatze fur die Prufung von Unternehmen nach § 53 HGrG" be-
achtet. Des Weiteren habe ich auf die Einhaltung von ergdnzenden landesrechtlichen Regelungen

geachtet.

Eine besondere Prufung zur Aufdeckung von Unregelmafigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr
(Unterschlagungsprifung) war nicht Gegenstand der Abschlussprifung. Im Verlauf meiner Tétig-
keit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht er-

forderlich gemacht hatten.

Die Prufung des Umfangs und der Angemessenheit des Versicherungsschutzes waren nicht Ge-

genstand meines Auftrags.

Art und Umfang der Prifungsdurchfihrung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prifungshandlungen habe ich im
Rahmen meiner Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgeméf3em Ermessen bestimmt, das durch ge-
setzliche Regelungen und Verordnungen, IDW Prufungsstandards sowie ggf. erweiternde Bedin-

gungen fur den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Ich habe meine Jahresabschlusspriifung nach den 88 106 GO NW und 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmafi-
ger Durchfuhrung von Abschlussprifungen vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen
und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoR3e, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze ordnungsméaRiger Buchfuhrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,

mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
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Bei der Festlegung der Prufungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschéftstatigkeit
und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HABITsowie die Erwartungen tUber mdg-
liche Fehler berlcksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fiir die Angaben in Buchfihrung, Jah-
resabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prufung
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundséatze und der wesentlichen Einschét-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prifung eine hinreichend si-

chere Grundlage fur mein Prifungsurteil bildet.

Ausgangspunkt meiner Prifung war der von der RSM Verhulsdonk GmbH, Wirtschaftsprifungsge-
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Dusseldorf, Zweigniederlassung Iserlohn, geprufte und mit
dem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk vom 30. April 2015 versehene Jahresabschluss zum

31.12.2014. Dieser wurde mit Beschluss des Rates vom 18. Juni 2015 unverandert festgestellt.

Im Rahmen meines risikoorientierten Prifungsvorgehens erarbeitete ich zunachst eine Prifungs-
strategie. Diese beruhte auf einer Einschatzung des.Unternehmensumfelds und auf Auskinften der

Betriebsleitung tber die wesentlichen Unternehmensziele und Geschéftsrisiken.

Meine Prifungshandlungen zur Erlangung-von Prifungsnachweisen umfassten System- und Funk-

tionstests, analytische Prifungshandlungen sowie Einzelfallprifungen.

Ich habe meine aussagebezogenen Prifungshandlungen an den Ergebnissen meiner Beurteilung

des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Priufung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems bin ich wie folgt vorge-

gangen:

Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschéftsstrategie und den
Steuerungs- und Uberwachungsprozessen auf der Unternehmensebene habe ich anschlieRend die
Geschéftsprozesse analysiert. In einem zweiten Schritt der Prozessanalyse habe ich beurteilt, in-
wieweit die wesentlichen Geschéftsrisiken, die einen Einfluss auf das Prufungsrisiko haben, durch
die Gestaltung der Betriebsablaufe und der Kontroll- und UberwachungsmalRnahmen reduziert wor-

den sind.

Die Erkenntnisse der Prifung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems habe ich

bei der Auswahl der analytischen Prifungshandlungen und der Einzelfallprifungen bericksichtigt.

Soweit nach meiner Einschatzung wirksame funktionsféahige Kontrollen implementiert waren und
damit ausreichende personelle, computergestiitzte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der
Jahresabschlussaussage sicherstellten, konnte ich meine aussagebezogenen Priifungshandlungen
im Hinblick auf Einzelfélle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend ein-

schranken.
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Soweit mir eine Ausdehnung der Prifungshandlungen erforderlich erschien, habe ich neben ana-
lytischen Prufungshandlungen in Form von Plausibilitédtsbeurteilungen einzelne Geschéftsvorféalle

anhand von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin tberpriift.

Im unternehmensindividuellen Priufungsprogramm habe ich die Schwerpunkte meiner Prifung, Art
und Umfang der Prifungshandlungen sowie den zeitlichen Priifungsablauf und den Einsatz von
Mitarbeitern festgelegt. Hierbei habe ich die Grundséatze der Wesentlichkeit und der Risikoorientie-

rung beachtet.

Die in meiner Prufungsstrategie identifizierten kritischen Prufungsziele fuhrten zu folgenden

Schwerpunkten meiner Prifung:

— Anlagevermdgen,

— Sonstige Ruckstellungen,

— Forderungen gegen / Verbindlichkeiten gegeniiber dem Trager,
— passiver Rechnungsabgrenzungsposten,

— Umsatzerlose,

— Anhang,

— Lagebericht,

— § 53 HGrG.

Nachstehend dargestellte Prifungshandlungen habe ich durchgefuhrt:

Die Entwicklung des Anlagevermdgens habe ich in angemessenen Stichproben durch Prifung der
Zu- und Abgéange nachvollzogen. Die Prifung erfolgte anhand der jeweiligen Belege mit den dazu-
gehdrigen Unterlagen aus dem Dokumentenmanagementsystem OSECM/Enaio. Die Abschrei-
bungen des Geschéftsjahres wurden in Stichproben unter Beriicksichtigung der betriebsspezifi-

schen Nutzungsdauer auf Plausibilitat Uberprift.

Da die Vorrate — gemessen an der Bilanzsumme — sehr unwesentlich sind, habe ich an der korper-
lichen Bestandsaufnahme nicht beobachtend teilgenommen. Die Protokolle Uiber die Bestandsauf-

nahme habe ich zu meinen Prifungsakten genommen.

Zum 30.9.2015 wurde eine Saldenbestatigungsaktion ausgewdahlter Debitoren und Kreditoren
durchgefihrt. Diese fuhrte zu keinen Beanstandungen. Die Prifung der Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2015 erstreckte sich daher insbesondere auf

die Vollstandigkeit der ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten.

Als Nachweis des Ansatzes der Forderungen gegen/Verbindlichkeiten gegenliber dem Trager wur-
de eine Saldenbestatigung der Stadt Hagen zum 31. Dezember 2015 angefordert und ausgewertet.
Es ergab sich keine Beanstandung. Zudem habe ich die Vollstéandigkeit dieser Posten stichproben-

weise anhand der Zahlungsvorgange im Folgejahr geprift.
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Die Prifung der Guthaben bei Kreditinstituten und der Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten

habe ich anhand der betreffenden Kontoausziige durchgefihrt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals einschlie3lich der Ricklagen habe ich durch Einsichtnahme in

die entsprechenden Beschlusse tUberprft.

Neben der Kontrolle der Inanspruchnahme und Auflésung sonstiger Rickstellungen richtete sich
meine Prifungstéatigkeit vor allem auf die vollstandige Erfassung aller wesentlichen, erkennbaren
Risiken des HABIT. Die Entwicklung der Rickstellungen wurden ausgehend von den im Vorjahr
ausgewiesenen Ruckstellungen uberprift. Hierzu stellt die Gesellschaft Berechnungsunterlagen
detailliert zur Verfigung. Anhand eines Prifprogrammes wurde die Vollstandigkeit des Rickstel-

lungskatalogs tUberprift.

Anhang und Lagebericht wurden auf Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen uberprift. Die
Vollstandigkeit der Anhangsangaben wurde mit Hilfe einer Checkliste Uberpruft. Des Weiteren er-
folgte die Prufung der Ubereinstimmung des Zahlenmaterials mit den Angaben aus der Bilanz so-
wie der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Lagebericht wurde auf Plausibilitdt und Vollstandigkeit
Uberpruft. Aussagen bzgl. Risiken und Chancen wurden anhand wesentlicher Einflussfaktoren

Uberpruft.

Die Prufung der OrdnungsmaRigkeit der Betriebsleitung erfolgte unter Zugrundelegung des Fra-
genkatalogs zur Prifung nach 8§ 53 HGrG. Des Weiteren wurde der Prifungsstandard des IDW PS
720 (Stand 9.9.2010) angewandt. AuBerdem erfolgte eine Uberpriifung, ob der Jahresabschluss in

Ubereinstimmung mit der Eigenbetriebsverordnung NRW steht.

Als Prufungsunterlagen hierfur dienten:

— Protokolle Uber Sitzungen des Betriebsausschusses,

— Protokolle Uber Sitzungen der Betriebsleitung, der Geschéaftsbereichsleiter,
— Protokolle Uber Beschlisse des Rates der Stadt Hagen,

— Organisations- und Geschéftsverteilungsplane,

— Betriebssatzung,

— Dienstanweisungen und Arbeitsplatzbeschreibungen.

Alle erbetenen Aufklarungen und Nachweise wurden mir von der Betriebsleitung und den von ihr
benannten Personen bereitwillig erteilt. Die Betriebsleitung hat mir die Vollstandigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts schriftlich bestétigt. Diese Erklarung habe ich zu meinen Akten

genommen.
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Feststellungen und Erlauterungen zur Rechnungslegung
Ordnungsmaligkeit der Rechnungslegung

Buchfilhrung und weitere gepriifte Unterlagen

Die Rechtsgrundlagen fir das Rechnungswesen, den Jahresabschluss und den Lagebericht erge-
ben sich aus 88 19 ff. Eigenbetriebsverordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (EigvO) i.V.m.
den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB.

Die Aufzeichnungen der Geschéftsvorfélle des HABITsind nach meinen Feststellungen vollstandig,
fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermdglicht eine klare und Ubersichtliche Ordnung des
Buchungsstoffes mit einer fir die Belange des HABITausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im
Rahmen meiner Prifung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungs-
gemalen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist geordnet, so dass der Zu-
griff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten moglich ist. Die Buchflihrung

entspricht somit flir das gesamte Geschéaftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung wird IT-gestutzt unter Verwendung von Software R/3 der Fir-
ma SAP durchgefiihrt. Die Personalabrechnung erfolgt durch die Personalabrechnungsstelle der
Stadt Hagen.

Die Verfahrensablaufe in der Buchfiihrung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisato-

rischen Anderungen erfahren.

Die Buchfuhrung und die weiteren gepriften Unterlagen entsprechen nach meinen Feststellungen
den gesetzlichen und landesrechtlichen Vorschriften einschlielich der Grundsétze ordnungsmafii-

ger Buchfilhrung und den ergédnzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Jahresabschluss

In dem mir zur Prifung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten,
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurden alle fur die Rechnungslegung geltenden gesetz-
lichen Vorschriften einschlieB3lich der Grundséatze ordnungsmafiger Buchfihrung und aller gré3en-
abhangigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Nor-

men der Betriebssatzung unter Berlicksichtigung landesrechtlicher Vorschriften beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des HABIT Hagener Betrieb fur Informationstech-
nologie — Systemhaus fur Hagen und Ennepe-Ruhr — eigenbetriebsahnliche Einrichtung der Stadt
Hagen fur das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 sind nach meinen Fest-
stellungen ordnungsmafig aus der Buchfiihrung und aus den weiteren gepriften Unterlagen abge-

leitet.

Die einschlagigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso beachtet
wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs.1 Nr. 6 HGB.
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Die Vermdégensgegenstande und Schulden sind nach dem Grundsatz der Unternehmensfortfiih-

rung angesetzt und bewertet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB

aufgestellt.

Zur Ordnungsmagigkeit der im Anhang gemachten Angaben, uber die von mir nicht an anderer
Stelle berichtet wird, stelle ich fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen
Vertreter vollstandig und in gesetzlich vorgeschriebenem Umfang ausgefuhrt wurde. Alle gesetz-
lich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise im Anhang erlduterten Angaben zur Bilanz

und Gewinn- und Verlustrechnung sind vollstandig und zutreffend dargestellt.

Lagebericht

Meine Priufung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei mei-
ner Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstel-

lung von der Lage des HABITvermittelt.

Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und
der Lagebericht enthalt die nach § 25 EigVO NRW i.V.m. § 289 Abs. 2 und Abs. 3 HGB erforderli-
chen Angaben.

Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Meine Prifung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss ins-
gesamt, d. h. in Zusammenwirkung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsgemaRer Buchfiihrung ein den tatséchlichen Verhaltnissen

entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz und Ertragslage des HABITvermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. 8 321 Abs. 2 Satz 4 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden sowie die fir die Bewertung von Vermdgensgegenstanden und Schulden mali3-

geblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausibung von ErmessensspielrAumen).

Der Jahresabschluss des HABIT Hagener Betrieb fir Informationstechnologie — Systemhaus fir
Hagen und Ennepe-Ruhr — eigenbetriebséhnliche Einrichtung der Stadt Hagen zum 31. Dezember
2015 ist auf der Grundlage folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden, die

nachstehend erlautert werden:

Immaterielle Vermdgensgegenstéande und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angesetzt und entsprechend der voraussichtlichen betriebsindividuellen Nutzungsdau-

er unter Anwendung der steuerlich zulassigen Satze abgeschrieben.
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Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB

bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande erfolgt zum Nennwert.

Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die sonstigen Rickstellungen beriicksichtigen alle ungewissen Verpflichtungen und drohende Ver-
luste in angemessener Hohe. Sie sind in Hohe des nach vernunftiger kaufmannischer Beurteilung

notwendigen Erfillungsbetrags angesetzt worden.

Bei der Ruckstellung fur Altersteilzeit erfolgte die Bewertung unter Berlcksichtigung der
"IDW-Stel- lungnahme zur Bilanzierung von Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen nach I1AS
und handelsrechtlichen Vorschriften" (IDW RS HFA 3: Stand 18.11.1998) und auf Basis des Bil-
MoG. Dabei erfolgte die Abzinsung mit einem fristadédgquaten Marktzins. Es wurde ein Rechnungs-

zins von 2,16% und ein Gehaltstrend von 2,5% angenommen.

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen furbeim HABIT beschéftigtes Personal werden bei der
Stadt Hagen bilanziert. Der Betrieb leistetyan die Stadt entsprechende Umlagen fur die dort ent-

stehenden Aufwendungen.

Der HABIT gewahrt seinen Beschéftigten und deren Hinterbliebenen tber eine Zusatzversorgungs-
kasse eine zuséatzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung. Fur mogliche
Einstandspflichten auf Grund einer mdglichen Unterdeckung der Zusatzversorgungskasse wurde in
Ausubung des Passivierungswahlrechts fur mittelbare Pensionsverpflichtungen (Artikel 28 Abs. 1

EGHGB) wie in den Vorjahren keine Rickstellung gebildet.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Erfullungsbetréagen. Forderungen und Ver-

bindlichkeiten in fremder Wéahrung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Fur weitere Erlauterungen der Bewertungsgrundlagen wird auf den Anhang verwiesen.

Anderungen in den Bewertungsgrundlagen

Im gepruften Geschaftsjahr haben sich nach Aussage der Betriebsleitung keine Anderungen in den
Bewertungsgrundlagen, die fur die Beurteilung des Jahresabschlusses wesentlich sind, ergeben.
Im Rahmen der Durchfiihrung meiner Jahresabschlussprifung haben sich keine Anhaltspunkte er-

geben, die in Widerspruch zu dieser Aussage stehen.

Sachverhaltsgestaltende MalRnahmen

Im Rahmen meiner Prifung habe ich keine sachverhaltsgestaltenden MaRnahmen festgestellt, die

Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben.
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Vermégens-, Finanz- und Ertragslage

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum
Verstandnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erlauterung der Be-
wertungsgrundlagen und deren Anderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden MalRnahmen nach
§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Zur Analyse der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage habe ich die Posten der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung systematisch geordnet. Im Folgenden werden die einzelnen Posten ein-
gehend erlautert.

Vermodgenslage und Kapitalstruktur

Vermogenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veranderungen gegeniiber dem Vorjahr ergeben
sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR fir die beiden Abschluss-
stichtage 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014.

Hinweis

Da der Ausweis in TEUR erfolgt, kdnnen sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Entwicklung der Vermégenslage 31.12.2015 31.12.2014 Veranderung
TEUR % TEUR % TEUR %

A. Anlagevermégen

I.  Immaterielle Vermégensgegenstande

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerb-

liche Schutzrechte und ahnliche Rechte und

W erte sowie Lizenzen an solchen Rechten

und Werten 2.739,0 26,2 1.836,4 20,3 902,6 49,2
2. geleistete Anzahlungen 0,0 0,0 2335 2,6 -233,5 -100,0

Il.  Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Ge-

schaftsausstattung 38717 371 3.556,3 39,3 315,4 8,9
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau 367,2 3,5 90,8 1,0 276,4 304,4

Ill. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0
_6.9810 _668 57201 _632 12609 _220
B. Umlaufvermégen
. Vorréate
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,8 0,1 3,7 0,0 0,1 2,7
Il.  Forderungen und sonstige Vermégensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 45,7 0,4 70,9 0,8 -25,2 -35,5
2. Forderungen gegen den Tréger 3.070,2 29,4 2.978,7 329 91,5 31
Ill. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-
haben bei Kreditinstituten und Schecks 9,4 0,1 0,6 0,0 8,8 1.466,7
_3.1291 _300 30539 _337 __752 ___25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3355 3.2 282.3 3.1 53,2 18.8
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Die Bilanzsumme hat sich gegenuber dem Vorjahr um TEUR 1.389,3 bzw. 15,3% erhoht. Dies re-

sultiert hauptséchlich durch die Zugange beim Anlagevermégen.

Die Zugange bei immateriellen Vermégensgegenstdnden und beim Sachanlagevermégen um
TEUR 1.260,8 beruhen im Wesentlichen darauf, dass die Zugange 2015 u.a.Software (TEUR
1.937,8), PC, Monitore und Drucker (TEUR 838,7) Server (TEUR 368,1) und IT- und Telekommu-
nikationsnetze (TEUR 1.015,8) hoher sind als die Jahresabschreibungen von TEUR 2.904,6.

Die immateriellen Vermdgensgegenstdande zum 31.12.2015 bestehen aus Datenverarbeitungs-
Software in Hohe von TEUR 2.739,0, die Sachanlagen bestehen im Wesentlichen aus Datennet-
zen (TEUR 1.812,6), Peripheriegeraten (TEUR 1.268,4), Servern und anderer Hardware (TEUR

790,1) sowie Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau (TEUR 367,2 fir neues Haupt-Rechenzentrum).

Bei den Finanzanlagen handelt es sich unverandert um die Kapitaleinlage bei dem KDN-Dachver-
band Kommunaler IT-Dienstleister. GemaR § 6 Abs. 2 der zuletzt am 22. April 2014 geénderten
Satzung betragt das Stammkapital EUR 87.500,00. Bei 28 Mitgliedern entspricht der Anteil des
HABIT EUR 3.125,00.

Bei den Vorraten, nahezu unverandert gegenliber dem Vorjahr, handelt es sich um Verbrauchsma-

terialien wie Papier und Datentragermaterial und um Computerzubehér sowie Telefonapparate.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im 6ffentlichen Bereich sanken von TEUR 20,1
auf TEUR 10,9. Die Forderungen gegen Betriebe der Stadt Hagen sanken von TEUR 50,8 auf
TEUR 34,8. Zum Zeitpunkt der Prufung (Mitte April 2016) waren diese Forderungen zum grof3ten

Teil noch nicht ausgeglichen.

Kreditorische Debitoren in Hohe von TEUR 166,2 sind unter Passiva C.4. "sonstige Verbindlichkei-

ten ausgewiesen.

Die Forderungen gegen den Trager enthalten im Wesentlichen Forderungen gegen die Stadt Ha-
gen aus dem Leistungsverkehr. Zum Prifungszeitpunkt Mitte April 2016 war die Schlussrechnung
Uber Dauerleistungen des HABIT vom 8.3.2016 uber EUR 2.878.732,11 seitens der Stadt Hagen
noch nicht beglichen. Einzel- sowie Pauschalwertberichtigungen sind zulassigerweise nicht gebil-

det worden.

Die flussigen Mittel konnten im Jahresvergleich geringfugig erhdht werden und betreffen Guthaben

bei Kreditinstituten.

Bei den um TEUR 53,2 auf TEUR 335,5 angestiegenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
handelt es sich im Wesentlichen um vorausbezahlte Beamtenbesoldung fir Januar 2016 (TEUR
88,0) sowie um vorausbezahlte Hard- und Softwarepflegekosten und -mieten (TEUR 247,5), die in

den nachsten Geschéftsjahren Aufwendungen darstellen.
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Entwicklung der Kapitalstruktur 31.12.2015 31.12.2014 Veréanderung
TEUR % TEUR % TEUR %
A. Eigenkapital
I. Stammkapital 194,0 1,9 194,0 2,1 0,0 0,0
Il. Gewinnriicklagen
1. andere Gewinnruicklagen 2.686,4 25,7 2.802,1 30,9 -115,7 -4,1
1. Bilanzgewinn 408,4 3,9 -56,1 -0,6 464,5 828,0
_3.2888 _315 29400 _324 _3488 _119
B. Ruckstellungen 2567,5 24,6 21342 23,6 433,3 20,3
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinsti-
tuten 0,0 0,0 28,7 0,3 -28,7 -100,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 806,6 7,7 435,6 4,8 371,0 85,2
3. Verbindlichkeiten gegentiber dem Trager 1.360,5 13,0 867,9 9,6 492,6 56,8
4. sonstige Verbindlichkeiten 184,2 1,8 188,1 2,1 -3,9 -2,1
_2.3513 225 15203 _168 8310 _547
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.2380 _214 2.461,8 27,2 -223,8 -9,1
10.445,6 100,0 9.056,3 100,0 1.389,3 15,3

Die Bilanzsumme hat sich gegenuber 2014 um, TEUR 1.389,3 bzw. 15,3% erhoht. Dabei stehen
die Erh6hungen beim Eigenkapital, bei den<Ruckstellungen und den Verbindlichkeiten die Minde-

rung beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten gegeniiber.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Jahresiiberschusses 2015 um TEUR 348,8
bzw. 11,9% auf TEUR 3.288,8 gestiegen. Die Betriebsleitung schlagt dem Rat der Stadt Hagen
vor, den Bilanzgewinn in Héhe von TEUR 408,4 in die Gewinnriicklagen einzustellen. Das unver-
andert ausgewiesene gezeichnete Kapital/Stammkapital entspricht § 14 der in der Sitzung vom 15.

Dezember 2005 vom Rat der Stadt Hagen geénderten Betriebssatzung.

Die zweckgebundenen Gewinnrucklagen entwickelten sich wie folgt:
Zur zweckentsprechenden Verwendung wurde der Ricklage fir den geplanten Standortwechsel
TEUR 61,6, der Rucklage fur die Einfihrung eines Dokumentenmanagementsystems TEUR 13,3

und der Riicklage fir die Grundsicherung des technischen Betriebs TEUR 40,9 entnommen.

2015 2014 Ver-
TEUR TEUR  anderung

Rucklagen fir noch durchzufiihrende MalRnahmen

Dokumentenmanagementsystem 872 872 0
Standortwechsel 1.458 1.766 -308
Grundsicherung des technischen Betriebs 0 0 0
2.330 2.638 -308

Rucklagen fur durchgefiihrte MalBhahmen
Dokumentenmanagementsystem 6 19 -13
Standortwechsel 326 80 246
Grundsicherung des technischen Betriebs 24 65 -41
356 164 192

Gesamt 2.686 2.802 -116
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Sonstige Rickstellungen
Stand Verbrauch  Auflésung Zufuhrung Stand
1.1.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR
a) Jahresabschluss-
kosten 70.000,00 69.124,50 875,50 70.000,00 70.000,00
b) Urlaub 182.044,00  182.044,00 0,00 205.674,00 205.674,00
c¢) Gleitzeitguthaben 483.197,00  483.197,00 0,00 374.411,00 374.411,00
d) Altersteilzeit
Aufstockungsbe-
trdge Abfindungen,
Erfullungsrick-
stinde Empfanger 612.258,00  189.224,00 0,00 56.237,00  479.271,00
e) Aufbewahrung von
Unterlagen 35.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 35.000,00
f) Uberstundenver-
plichtungen 225.026,00  225.026,00 0,00 169.999,00 169.999,00
g) Entsorgungsver-
pflichtungen 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
h) ausstehende
Rechnungen 516.696,43 - 500.196,55  16.499,88 1.223.180,71 1.223.180,71
2.134.22143 1.662.31205 17.375,38 2.113.001,71 2.567.535,71

Die durchschnittliche Restlaufzeit aus Altersteilzeitverpflichtungen des HABIT betragt ab dem 1.1.
2016 zwei Jahre. Daraus ergibt sich unter Anwendung des 8 253 Nr. 2 HGB ein Abzinsungsfaktor
in H6he von 2,16% (= EUR 18.727,00, oben unter "Zufiihrung" enthalten).

Erwartete Personalkostensteigerungen sind mit jahrlich 2,5% berlcksichtigt. Zum 31.12.2015 be-

standen gegenlber 5 Mitarbeiter (Vorjahr: 5) im Blockmodell Altersteilzeitverpflichtungen.

Den Betragen zu den Riickstellungen fiir Urlaub, Gleitzeitguthaben und Uberstundenverpflichtun-

gen stehen detaillierte Berechnungsunterlagen des HABIT zu Grunde.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im offentlichen Bereich stiegen von TEUR
339,6 auf TEUR 688,8. Die Verbindlichkeiten gegenuber Betrieben der Stadt Hagen stiegen von
TEUR 96,0 auf TEUR 117,8. Der Anstieg ist hauptséchlich als stichtagsbezogen anzusehen. Zum
Zeitpunkt der Prifung (Mitte April 2016) waren diese Verbindlichkeiten zum gréf3ten Teil ausgegli-

chen.

Die Verbindlichkeiten gegentber dem Trager enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegen-
Uber der Stadt Hagen aus dem Leistungsverkehr. Sie sind um TEUR 86,6 auf TEUR 166,3 zuriick-

gegangen.
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Der HABIT unterhalt mit der Stadt Hagen ein System der gegenseitigen Bestandsverstarkung
(Cash-Pooling), wobei kurzfristig nicht benétigte Liquiditat zwecks Erzielung héherer Zinsertrage
bei der Stadtkhmmerei angelegt bzw. fehlende Liquiditat zur Vermeidung erhohter Zinsaufwen-

dungen durch kurzfristig von der Stadtkdmmerei gewéhrte Kredite gedeckt wird.

Zum 31. Dezember 2015 betragt die gewahrte Cashpool-Kreditsumme TEUR 1.194,2 gegeniber
TEUR 615,0 am 31. Dezember 2014.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind nahezu konstant geblieben. Der grof3te Posten sind kreditori-
sche Debitoren in Hohe von TEUR 166,2 (Vorjahr: TEUR 173,9).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthalt erhaltene Mietzahlungen fur vermietete Hard-
und Software bzw. sonstiges Anlagevermdgen, die sich auf folgende Wirtschaftsjahre beziehen

und dann Ertrag fur den HABIT darstellen.

Die Auflésung erfolgt entsprechend der betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer der vermieteten An-

lageglter.
Im Einzelnen:
2015 2014 Verénderung
EUR EUR EUR
Stand 1.1.2015 2.461.805,42 2.390.668,25 71.137,17
erhaltene
Mietvorauszahlungen 1.182.439,96 972.639,13 209.800,83
Aufldsungen 1.406.231,33 901.501,96 504.729,37

Stand 31.12.2015 2.238.014.05 2.461.80542 -223.791.37
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4.3.2 Finanzlage

Einen Uberblick lber die Herkunft und iiber die Verwendung der finanziellen Mittel des gepriiften
Unternehmens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmittelfliisse nach
der direkten Methode darstellt und den Grundsatzen des vom Deutschen Standardisierungsrat
DSR erarbeiteten Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) entspricht.

Analysezeitraum Jahr 2015
Wahrung Euro
Analyseart Finanzfl. abs.
Vergleichszeitraum Jahr 2014
Wahrung Euro

Einzahlungen von Kunden fiir den Verkauf von

Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 13.817.084]
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschéftigte 10.294.407
+Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions-

und Finanzierungstatigkeit zuzuordnen 345.448
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions-

und Finanzierungstatigkeit zuzuordnen 158.314]
= Cashflow aus Geschaftstatigkeit 3.709.811

Einzahlungen aus Abgéangen von Gegen-

standen des Sachanlagevermdgens 595
- Auszahlungen fir Investitionen in das

Sachanlagevermoégen 2.227.652
- Auszahlungen fir Investitionen in das

immaterielle Anlagevermégen 1.937.775
= Cashflow aus der Investitionstatigkeit -4.164.832

Einzahlungen aus Eigenkapitalzufiihrungen 0
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und

Minderheitsgesellschafter/Trager 86.706
= Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit -86.706

Zahlungswirksame Veranderungen

des Finanzmittelfonds -541.727|
+Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -643.059
=Finanzmittelfonds am Ende der Periode -1.184.786)

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2015 31.12.2014 Veranderung

TEUR TEUR TEUR
Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten 9,4 0,6 8,8
Verbindlichkeiten gegentiber
Kreditinstituten 0,0 -28,7 28,7
Cash-Pool-Konto mit der Stadt Hagen -1.194,2 -615,0 -579,2
-1.184.8 -643.1 -541.7

Der Cashflow aus laufender Geschéftstatigkeit ist mit TEUR 3.709,8 positiv.

Die im Berichtsjahr 2015 getatigten Investitionen fihren dazu, dass sich der Finanzmittelfonds am
Ende des Jahres mit TEUR 541,7 negativ entwickelt hat.
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4.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenlberstellung der Erfolgsrechnungen
der Geschéftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veranderungen:

1.1. bis 1.1. bis Anderung gg(i.
31.12.2015 31.12.2014 dem Vorjahr in
TEUR TEUR TEUR %
Umsatzerlose 13.791,8 12.796,1 995,7 7,8
+  Sonstige betriebliche Ertrage 587,2 579,7 7,5 1,3
- Materialaufwand 3.530,1 3.425.,8 104,3 __3.0
= Rohergebnis 10.848,9 ~9.950,0 8989 __9.0
- Personalaufwand 6.421,5 6.510,2 -88,7 -14
- Abschreibungen 2.904,6 2.741,4 163,2 6,0
- Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.151,9 807.7 3442 42,6
=  Betriebsergebnis _.370,9 _.-109.3 4802 4393
- Finanzaufwand 21,5 26,3 -4,8 -18,3
=  Finanzergebnis __.=215 __.26,3 _.48 -183
Ergebnis der gewthnlichen
Geschaftstatigkeit 349,5 -135,7 485,2 357,6
- Sonstige Steuern 0,7 0,7 0,0 0,0
= Jahresergebnis 348,8 -136,4 485,2 355,7

Die Umsatzerlése sind um TEUR 995,7 bzw. 7,8% gestiegen.

Zusammensetzung: 2015 2014 Verénderung
TEUR TEUR TEUR
Anwendungsbereitstellung
Allgemeine Verwaltung 2.661,8 2.623,6 38,2
Finanzverwaltung 1.362,5 1.628,9 -266,4
Bauwesen 1.314,5 913,5 401,0
Recht, Ordnung, Sicherheit 1.032,7 895,6 137,1
Schulen und Kultur 490,0 557,4 -67,4
Soziales und Gesundheit 295,7 308,2 -12,5
7.157,2 6.927,2 230,0
Arbeitsauftrédge
IT-Dienstleistungen und Projekte 230,5 277,7 -47,2
Weiterverrechnung von Dienstl. 400,5 274,0 126,5
Verkauf von Hard- und Software 118,1 2,0 116,1
Ubrige Erlose 61,3 50,1 11,2
810,4 603,8 206,6
Ubrige
Vermietung von Hard- u. Software 1.283,2 1.235,5 47,7
Erlése IT-Netze 2.499,4 2.068,8 430,6
Erlése Telekommunikationsnetz 912,3 928,2 -15,9
Endgeréateservice 1.044,1 954,8 89,3
Erlése Datenleitungsgebiihren 85,2 77,7 7,5
5.824,2 5.265,0 559,2

Gesamt: 13.791.8 12.796.1 995.7
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Die Erlése konnten in nahezu allen Bereichen gesteigert werden. Besonders angestiegen sind die

Erlose im Bereich Bauwesen und bei den IT-Netzen.

Die sonstigen betrieblichen Ertrage liegen um TEUR 7,5 Uber dem Vorjahreswert, insbesondere

wegen der hdheren Aufldsung des Posten Rickstellungen des Vorjahres (vgl. hierzu Vermégensla-

ge, Rickstellungsspiegel). Die jahrliche Kostenerstattung in Zusammenhang mit der WBH ist mit

TEUR 540 konstant.

Der Materialaufwand besteht aus Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und zu 95,0 %

aus bezogenen Leistungen, die fir die Stadt verauslagt wurden.

Im Einzelnen:

Wartung und Pflege von Hard- und Software

Telefongeblhren

Beratungs- / Unterstiitzungsleistungen
Externe Betriebsleistungen

Gebuhren f. Datenleitungen
Schulungsleistungen fur Kunden
Miete fur Software

sonstige

2015 2014 Veranderung
TEUR TEUR TEUR
1.830,8 1.897,3 -66,5
384,1 385,0 -0,9
287,8 217,8 70,0
431,0 426,5 4,5
303,0 285,6 17,4
17,6 18,3 -0,7
20,1 24,0 -3,9
80,4 68,6 11,8
3.354.8 3.323,1 31.7

Die bezogenen Leistungen sind in der Summe nahezu gleichgeblieben, auffallend sind aber der

Anstieg bei den Beratungs- / Unterstitzungsleistungen bei Verminderung der Wartungs- und Pfle-

gekosten von Hard- und Software.

Der Personalaufwand ist um TEUR 88,7 zurlickgegangen.

Im Einzelnen:

a) Léhne und Gehalter
Dienstaufwendungen tariflich Beschéftigte
Dienstaufwendungen Beamte

Zufuihrung zur Altersteilzeit-RSt

b) soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fiir Unterstiitzung
Sozialabgaben

Beihilfen

Versorgungsaufwendunngen

Beitrdge an Zusatzversorgungskasse

Personalaufwand Gesamt:

— davon fir Altersversorgung:

2015 2014 Verénderung
TEUR TEUR TEUR
3.333,6 3.132,3 201,3
985,0 1.096,8 -111,8
37,5 65,3 -27,8
4.356,1 4.294,4 61,7
650,0 619,8 30,2
2145 2411 -26,6
932,9 1.107,3 -174,4
268,0 247.6 20,4
2.065,4 2.215,8 -150,4
6.421.5 6.510,2 -88.7
1.200,9 1.354,9 -154,0

Ursachlich fur die Minderung der Personalkosten ist der Rickgang bei den Versorgungsaufwen-

dungen. Die Aufwendungen zur Zuflhrung zur Altersteilzeitrickstellung verzeichnen einen Rick-

gang von TEUR 27,8, da 2015 kein neuer Vertrag abgeschlossen wurde.
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Im Geschéftsjahr 2015 gab es durchschnittlich 63 tariflich Beschéaftigte (Vorjahr: 61), 3 Auszubil-
dende (Vorjahr: 2) und 19 Beamte einschl. Betriebsleiter (Vorjahr: 21). Damit ergibt sich fur beide

Jahre ein Durchschnittsbestand von 85 Beschéftigten.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegenstande des Anlagevermdégens und Sach-

anlagen sind wegen der hohen Investitionen im Berichtsjahr 2015 um TEUR 163,2 angestiegen.

Im Einzelnen: 2015 2014 Veranderung
TEUR TEUR TEUR

Abschreibungen

— auf immaterielle Vermdgensgegenstande 1.219,5 1.158,2 61,3

— auf Software GWG 49,3 46,1 3,2
1.268,8 1.204,3 64,5

Abschreibungen

— auf Hardware/Netzausstattung 1.552,2 1.466,5 85,7

— auf Betriebs-u. Geschéftsausstattung 3,2 2,5 0,7

— auf Fahrzeuge 4,0 4,0 0,0

—auf GWG 76,4 64,1 12,3
1.635,8 1.537,1 98,7
2.904.,6 2.741.4 163,2

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.sind im Jahresvergleich um TEUR 344,2 angestiegen.

Im Einzelnen: 2015 2014 Veranderung
TEUR TEUR TEUR

Betriebsaufwand 728,8 488,4 240,4

Verwaltungsaufwand 175,8 150,4 25,4

sonstige Aufwendungen 247,3 168,9 78,4

11519 8077 3442

Der Betriebsaufwand ergibt sich detailliert wie folgt:

2015 2014 Veranderung

TEUR TEUR TEUR
Raumkosten 4984 2419 256,5
GWG-Aufwendungen 52,8 69,4 -16,6
Gebaudemieten 177,6 177,1 0,5
728.8 488,4 2404

Die Erhdéhung bei den Raumkosten resultiert aus der gebuchten Riickstellung fiir ausstehende Ne-
benkosten / Energiekosten fur die Jahre 2014/2015 fur die RAumlichkeiten Langenkampstr. 14 und
33.
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Der Verwaltungsaufwand ergibt sich detailliert wie folgt:

2015 2014 Verénderung

TEUR TEUR TEUR
Verwaltungskostenumlage 1229 104,6 18,3
Fernmeldegebihren 19,5 26,6 -7,1
Fahrt- und Reisekosten 29,3 15,3 14,0
Buromaterial 3,5 31 0,4
ubrige 0,6 0,8 -0,2
175,8 150.4 254

Die sonstigen Aufwendungen ergeben sich detailliert wie folgt:

2015 2014 Veranderung

TEUR TEUR TEUR
Fortbildungskosten 88,9 38,0 50,9
Abgaben, Versicherungen, Beitrage 64,6 59,5 51
Rechts-, Beratungs- und Prifungskosten 26,6 27,4 -0,8
Verluste aus Anlagenabgang 0,0 0,0 0,0
periodenfremde Aufwendungen 39,4 22,0 17,4
Unterhalt Fahrzeuge 11,9 10,1 1,8
sonstige 15,9 11,9 4,0
247.3 168,9 784

Die dezentralen Aus- und Fortbildungskosten schwanken, da einige Fortbildungsmalinahmen in
Mehrjahreszyklen anfallen.

Das Finanzergebnis ist verursacht durch die Abzinsung der Altersteilzeitriickstellung (TEUR 18,7,
2014: TEUR 18,3) und durch die geringeren Zinsen an die Stadt Hagen im Rahmen der gegenseiti-
gen Bestands- bzw. Liquiditatsverstarkung (TEUR 2,8, 2014: TEUR 8,0).

Das Berichtsjahr schliet — abweichend zur Planung — mit einem Jahresuberschuss in Hohe von
TEUR 348,8 ab, dabei ist auch das Betriebsergebnis positiv (2014: negativ).
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Feststellungen gemanR § 53 HGrG

Bei meiner Prufung habe ich auftragsgemaf die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
beachtet. Dementsprechend habe ich auch gepriift, ob die Geschafte ordnungsgemaf, d.h. mit der
erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vor-
schriften, den Bestimmungen der Satzung und der Geschéaftsordnung fir die Geschéftsfihrung ge-
fuhrt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen habe ich in diesem Bericht und in Anlage 6 dargestellt (Pruf- und
Erhebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fra-
genkatalogs zur Prifung der OrdnungsmaRigkeit der Geschéftsfihrung und der wirtschaftlichen
Verhéltnisse nach § 53 HGrG). Uber diese Feststellungen hinaus hat meine Priifung keine Beson-
derheiten ergeben, die nach meiner Auffassung fir die Beurteilung der OrdnungsmaRigkeit der
Geschéftsfihrung von Bedeutung sind.

Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Betriebsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbeziige

Der HABIT hat einen Betriebsausschuss, der zum'31.12.2015 aus 17 ordentlichen Mitgliedern be-
steht. Der Betriebsausschuss beréat die Beschlisse des Rats der Stadt Hagen vor und entscheidet
in den Angelegenheiten, die nicht zu den~Zustandigkeiten des Rats oder der laufenden Betriebs-
fuhrung gehdren. Im Berichtsjahr haben vier Betriebsausschusssitzungen stattgefunden. Die Bil-
dung des Betriebsausschuss obliegt dem Rat der Stadt Hagen.

Der Betriebsausschuss setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:
Vorsitzender

Herr Stefan Ciupka, Bankkaufmann.

Ordentliche Mitglieder

Herr Michael Grzeschista, Technischer Zeichner,
Herr Alexander Bohm, Fraktionsgeschaftsfuhrer,
Herr Peter Arnusch, Produktionsleiter,

Herr Michael Deaki, Dipl.-Wirtsch.-Ing.,

Herr Hans-Christian Mechnich, Schlosser,

Herr Kevin Niedergriese, kfm. Angestellter,

Herr Sven Séhnchen, Bildungsberater,

Herr Lars Vogeler, Rechtsanwalt

Herr Reiner Voigt, Rechtsanwalt,

Herr Florian Forster, Dipl.-Ing. Bachelor of Science,
Herr Dr. Rainer Preuf3, Mathematiker,

Herr Ernst Schmidt, Steuerberater,

Herr Walter Benjamin Feldheim, Student,

Herr Gisbert Kempen, IT-Systemadministrator,
Herr Thorsten Kiszkenow, kfm. Angestellter,
Herr Max Schmidt, Industriekaufmann.
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Betriebsleiter im Geschéftsjahr 2015 sind:
Herr Stadtkammerer Christoph Gerbersmann, Hagen (1. Betriebsleiter),
Herr Gerhard Thurau, Hagen.

Die Beziige von Herrn Gerbersmann werden von der Stadt Hagen getragen. Die Gesamtbeziige

von Herrn Thurau sind gemaf § 24 Abs. 1 EigVO NRW im Anhang angegeben.

Der Rat der Stadt Hagen entscheidet Uber die Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, die

EigVO oder die Betriebssatzung vorbehalten sind, insbesondere Uber:

¢ Die Bestellung der Betriebsleitung und deren Stellvertretung;
o die Feststellung und Anderung des Wirtschaftsplans;

o die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresgewinns oder die
Deckung eines Verlustes;

¢ die Ausstattung des Betriebs mit Eigenkapital sowie Uber die Rickzahlung von Eigenkapital
an die Stadt Hagen.

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

Der Eigenbetrieb verfugt Uber einen ausfuhrlichen Geschéftsverteilungsplan, welcher die Arbeits-

platzbeschreibungen und die Stellenbesetzung beinhaltet.

Aufbauend auf der Betriebssatzung besteht eine Dienstanweisung, welche die Zusammenarbeit
zwischen der Stadt Hagen und des HABIT Hagener Betrieb fir Informationstechnologie — System-
haus fir Hagen und Ennepe-Ruhr — eigenbetriebséhnliche Einrichtung der Stadt Hagen, regelt.
Hierzu wurde ein Organigramm entwickelt, in welchem die Leistungsbeziehungen und demzufolge
auch Zustandigkeiten und Weisungsbefugnisse zwischen der Stadt und dem HABIT abgebildet

werden.

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

Der HABIT erstellt, entsprechend den gemeinderechtlichen Anforderungen, vor Beginn eines jedes
Wirtschaftsjahrs einen Wirtschaftsplan. Dieser Wirtschaftsplan beinhaltet einen Erfolgs-, Investi-
tions-, Personal- und Finanzplan sowie eine Stellenibersicht.

Das System erfillt die Anforderungen des HABITund der Aufsichtsgremien.

Das Rechnungswesen entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln
(Grundsatze ordnungsmaRiger Buchflihrung).

Der Aufbau und der Betrieb des Rechnungswesens gentigt den Anforderungen des HABIT.

Risikofriherkennungssystem

Es ist eine Stabsstelle mit einem Risikobeauftragten eingerichtet, der unmittelbar dem Geschéfts-

bereichsleiter Rechnungswesen unterstellt ist.
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Finanzinstrumente, andere Termingeschéafte, Optionen und Derivate
Finanzinstrumente wie Termingeschéfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.
Interne Revision

Die Zustandigkeit fir interne Revisionen durch das Rechnungsprifungsamt ergeben sich aus der
GO NRW, der EigvO NRW sowie der Rechnungsprufungsordnung.

Die Berechtigungen des Rechnungsprifungamts im Rahmen der internen Revision richten sich
nach den gemeinderechtlichen Vorschriften in 88 101, 103 GO NRW und nach § 8 der Betriebs-
satzung und reichen von internen Prifungen in Form von Sonderprufungen bis hin zu Prufungen
der Kassen- und Wirtschaftsfuhrung.

Eine eigenstandige Stelle innerhalb des HABIT fur den Bereich der internen Revision existiert

nicht.

Ubereinstimmung der Rechtsgeschéfte und MaRnahmen mit Gesetz, Satzung,
Geschaftsordnung,Geschéaftsanweisung und bindenden Beschliissen des Uber-
wachungsorgans

Im Rahmen der Jahresabschlusspriifung wurden keine Verstdl3e festgestellt.

Durchfihrung von Investitionen

Die Planung und Abwicklung der Investitionen entspricht in vollem Umfang den Anforderungen.

Vergaberegelungen

Fur Geschafte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden grundsétzlich Preisverglei-
che durch Einholung von drei Angeboten durchgefuhrt. Eine Ausnahme von der Regelung umfas-
sen Geschéfte innerhalb der Stadt fir Leistungen des Personalamts und des Rechtsamts. Diese
Leistungen werden ohne weitere Wirtschaftsvergleiche eingekauft.

Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

Die Berichterstattung an den Betriebsausschuss erfolgt durch schriftliche Quartalsberichte. Die
Rahmenbedingungen werden durch den Wirtschaftsplan vorgegeben. Unterjahrige Abweichungen
sind dem Umstand geschuldet, dass Aufwendungen Uber den Planzeitraum gleichverteilt werden.

Ungewohnliche Bilanzposten und stille Reserven

Es gibt keine Anhaltspunkte fir ungewohnliche Bilanzposten oder nennenswerte stille Reserven.

Finanzierung

Die Kapitalstruktur ist zu 31,5 % durch Eigenkapital und zu 68,5 % durch Rickstellungen und Ver-
bindlichkeiten (Fremdkapital) gepragt. Der Betrieb ist an den Cash-Pool der Stadt Hagen ange-

schlossen.
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Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

Die Eigenkapitalausstattung des HABIT ist angemessen. Ausschittungen sind im gepriften Ge-
schéaftsjahr nicht vorgenommen worden.

Rentabilitat / Wirtschaftlichkeit

Der HABIT erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresiiberschuss.

Anhaltspunkte fur unwirtschaftliches Handeln haben sich im Rahmen meiner Priifung nicht erge-

ben.
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Wiedergabe des Bestatigungsvermerks tber die Jahresabschlussprifung
und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis meiner Priifung habe ich am 29. April 2016 dem als Anlagen 1 bis 3 beigeflg-
ten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und dem als Anlage 4 beigefugten Lagebericht fur
das Geschaftsjahr 2015 dem HABIT Hagener Betrieb fir Informationstechnologie — Systemhaus
fur Hagen und Ennepe-Ruhr — eigenbetriebsahnliche Einrichtung der Stadt Hagen, Hagen, den fol-
genden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt, der von mir an dieser Stelle wiedergege-

ben wird:

"Ich habe den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang — unter Einbeziehung der Buchfuihrung und den Lagebericht des
HABIT Hagener Betrieb fir Informationstechnologie — Systemhaus fiir Hagen und
Ennepe-Ruhr — eigenbetriebsahnliche Einrichtung der Stadt Hagen, Hagen, fir das
Geschéftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 gepruft. Die Buchfihrung und
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und erganzenden.landesrechtlichen Vorschriften und den
erganzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter (Betriebsleitung) des"HABIT. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von mir durchgefuhrten'Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss

unter Einbeziehung der Buchfiihrung und tber den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen
Grundséatze ordnungsmaRiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Pri-
fung so zu planen und durchzufuhren, dass Unrichtigkeiten und Verstd3e, die sich
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaRiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermogens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die
Kenntnisse Uber die Geschéaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen tber mogliche Fehler berticksich-
tigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze
und der wesentlichen Einschatzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie
die Wurdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts.
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Ich bin der Auffassung, dass meine Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fir

meine Beurteilung bildet.
Meine Prufung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und ergéanzenden
landesrechtlichen Vorschriften und den ergdnzenden Bestimmungen der Satzung
und vermittelt unter Beachtung der Grundsétze ordnungsmaRiger Buchfuhrung ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und
Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs

und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar."

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestatigungsvermerks auRerhalb dieses Prifungsbe-

richts bedarf meiner vorherigen Zustimmung.

Bei Veroffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von
der bestatigten Fassung abweichenden Form“(einschlieRlich der Ubersetzung in andere Sprachen)
bedarf es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Bestatigungsvermerk zitiert

oder auf meine Prifung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.
Hagen, 29. April 2016

(Berufssiegel)

Dr. Reiner Deussen
Wirtschaftsprufer
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HABIT Hagener Betrieb fur Informationstechnologie - Systemhaus fur Hagen und Ennepe-Ruhr -

Eigenbetriebsahnliche Einrichtung der Stadt Hagen, Hagen

AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A. Anlagevermégen
I. Immaterielle Vermdgensgegensténde
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ahnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
2. geleistete Anzahlungen

Il. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschéftsausstattung
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Ill. Finanzanlagen
Beteiligungen

B. Umlaufvermdgen
|. Vorrate
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

. Forderungen und sonstige
Vermogensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen den Trager

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2015 31.12.2014
€ € € €
2.738.962,00 1.836.411,00
0,00 2.738.962,00 233.537,50 2.069.948,50
3.871.671,00 3.556.340,00
367.236,77 4.238.907,77 90.760,21 3.647.100,21
3.125,00 3.125,00
6.980.994,77 5.720.173,71
3.756,88 3.748,73
45.667,34 70.904,53
3.070.198,80 2.978.708,30
3.115.866,14 3.049.612,83
9.439,18 552,95
3.129.062,20 3.053.914,51
335.532,03 282.251,88
10.445.589,00 9.056.340,10

PASSIVA

A. Eigenkapital
|. Stammkapital
Il. Gewinnriicklagen

1.
2.

Rucklagen fur noch durchzufihrende MalRnahmen
Rucklagen fur durchgefihrte MalRnahmen

Ill. Bilanzgewinn

B. Ruckstellungen

Sonstige Ruckstellungen

C. Verbindlichkeiten

1.

2.
3.
4

Verbindlichkeiten gegenliber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegentiber dem Trager
sonstige Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Anlage 1

31.12.2015 31.12.2014
€ € € €
193.987,10 193.987,10
2.330.706,69 2.737.456,36
355.666,17 64.677,00
408.356,52 3.288.716,48 -56.119,91 2.940.000,55
2.567.535,71 2.134.221,43
43,84 28.654,15
806.642,77 435.578,41
1.360.465,01 867.946,81
184.171,14 2.351.322,76 188.133,33 1.520.312,70
2.238.014,05 2.461.805,42
10.445.589,00 9.056.340,10
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10.
11.
12.
13.

14.

Gewinn- und Verlustrechnung

fur die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

. Umsatzerldse
. sonstige betriebliche Ertrage

. Materialaufwand

a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe
und fiir bezogene Waren
b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen

. Personalaufwand

a) Lohne und Gehalter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fur Alters-
versorgung und fur Unterstitzung

. Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegen=

stande des Anlagevermdgens und Sachanlagen

. sonstige betriebliche Aufwendungen
. Zinsen und ahnliche Aufwendungen
. Ergebnis der gewdhnlichen Geschéftstatigkeit

. sonstige Steuern

Jahresliberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)

Verlustvortrag aus dem Vorjahr
Entnahme aus den zweckgebundenen Riicklagen
Ausschittung

Bilanzgewinn (+)/Bilanzverlust (-)

2015

2014

Anlage 2

175.304,07

4.356.123,65

2(065.356,22

13.791.846,26

587.210,45

3.530.098,04

6.421.479,87

2.904.576,02

1.151.922,44

21.523,41

349.456,93

741,00

348.715,93

-56.119,91

115.760,50

0,00

408.356,52

102.762,82

3.323.070,09

4.294.373,77

2.215.848,62

12.796.051,85

579.683,43

3.425.832,91

6.510.222,39

2.741.430,94

807.735,77

26.252,61

-135.739,34

741,00

-136.480,34

0,00

580.360,43

-500.000,00

-56.119,91
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Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Angaben

Erlauterungen der Bilanz und der Gewinn-
§ 284 Abs. 2 Nr. 1 und 3 HGB i.V.m. § 285 HGB

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben
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und Verlustrechnung gem.
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I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des "HABIT Hagener Betrieb fur Informationstechnologie - Systemhaus fir Hagen
und Ennepe-Ruhr -" ist entsprechend der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW nach den fir

grolRe Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt worden.

Zur Erhéhung der Klarheit und Ubersichtlichkeit des Jahresabschlusses ist die Bilanz gem. § 265 Abs. 5
S. 2 HGB um den gesonderten Ausweis der Forderungen gegen den Tréager bzw. Verbindlichkeiten ge-

geniber dem Trager erweitert worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren in Staf-

felform aufgestellt.

II. Erlauterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
1. Bilanz

Anlagevermdégen

Die Bewertung der Zugange erfolgt zu den Anschaffungskosten einschlie3lich der nicht abziehbaren Vor-
steuer, abziglich Rabatte oder Skonti. Planmafige.Abschreibungen wurden linear berechnet. Es werden
betriebsgewdhnliche Nutzungsdauern zwischen_3 und 10 Jahren zugrunde gelegt. Geringwertige Wirt-
schaftsgiter mit Anschaffungskosten bis 410,00 € werden im Jahr des Zugangs vollstandig abgeschrie-

ben.

Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgt mit den Anschaffungskosten.
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Immaterielle Vermégensgegensténde
Entgeltlich erworbene Konzessionen, ge-
werbliche Schutzrechte und ahnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-
ten und Werten

Geleistete Anzahlungen

Sachanlagen
Betriebs- und Geschéftsausstattung
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Finanzanlagen

Beteiligungen

Anlage 3

-3-
Anlagespiegel
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen/Zuschreibungen Buchwerte
Stand Stand Stand Stand
1.1.2015 Zugénge Umbuch- ungen Abgénge 31.12.2015 1.1.2015 Zugénge Abgénge 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014

€ € € € € € € € € € €
11.753.008,07 1.937.775,48 233.537,50 1.737.348,74 12.186.972,31 9.916.597,07 1.268.760,98 1.737.347,74 9.448.010,31 2.738.962,00 1.836.411,00
233.537,50 0,00 -233.537,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.537,50
11.986.545,57 1.937.775,48 0,00 1.737.348,74 12.186.972,31 9.916.597,07 1.268.760,98 1.737.347,74 9.448.010,31 2.738.962,00 2.069.948,50
21.875.267,50 1.941.117,58 10.456,46 1.425.346,67 22.401.494,87 18.318.927,50 1.635.815,04 1.424.918,67 18.529.823,87 3.871.671,00 3.556.340,00
90.760,21 286.933,02 -10.456,46 0,00 367.236,77 0,00 0,00 0,00 0,00 367.236,77 90.760,21
21.966.027,71 2.228.050,60 0,00 1.425.346,67 22:768.731,64 18.318.927,50 1.635.815,04 1.424.918,67 18.529.823,87 4.238.907,77 3.647.100,21
oo-._._.33.95257328  _ _ _ _. 4.16582608 000 _ ¢ 3.16269541  _ _ T\( 34.955.70395  _ _ ___. 28235.52457 290457602  _ _ _ ¢ 3.162.26641 27.977.834,18 ¢ 6.977.869,77 _ _ ___ 5.717.048,71
_____________ 312800 . QOO  __________ 00O _____________ 0060 81200  ____________ 00O ___________ 000 ___________ 00O  ______________000 312500 312500
33.955.698,28 4.165.826,08 0,00 3.162.695,41 34.958.828,95 28.235.524,57 2.904.576,02 3.162.266,41 27.977.834,18 6.980.994,77 5.720.173,71
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Umlaufvermdgen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den Anschaffungskosten bewertet.
Forderungen und sonstige Vermdgensgegensténde sind mit dem Nennwert angesetzt.

Pauschalwertberichtigungen sind aufgrund des geringen Forderungsbestandes nicht gebildet. Einzel-

wertberichtigungen sind nicht erforderlich.

Die Forderungen gegen den Trager setzen sich wie folgt zusammen:

2015 2014
€ €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.058.840,03 2.978.708,30
Sonstige Forderungen 11.358,77 0.00

3.070.198,80 2.978.708,30

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen gegen andere Betriebe des
Trages in Hohe von 34.715,65 € (Vorjahr 50.780,89 €).

Samtliche Forderungen haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im aktiven Rechnungsabgrenzungspostenssind voraus gezahlte Aufwendungen der folgenden Wirt-
schaftsjahre aktiviert. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet von unseren Kunden erhal-

tene Mietzahlungen, die sich auf folgende Wirtschaftsjahre beziehen.
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Eigenkapital
Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
31.12.2015 31.12.2014 Veranderung
T€ T€ T€ %
Stammkapital 194 194
Ricklagen 2.686 2.802 -116 -4
Bilanzverlust/-gewinn 409 -56 465
Eigenkapital 3.289 2.940 349 11
Das Stammkapital des HABIT betragt unverandert 193.987,10 €.
Die Ricklagen entwickeln sich wie folgt:
Zweckgebundene Riicklagen
Grundsiche-
Dokumenten- rung des
management- Standort- technischen
system wechsel Betriebes Gesamt
T€ T€ T€ T€
Fur noch durchzufihrende
Maflnahmen
Stand 1.1.2015 872 1.766 0 2.638
Zufuhrung 0 0 0 0
Entnahme 0 -62 0 -62
Umbuchung 0 -246 0 -246
Stand 31.12.2015 872 1.458 0 2.330
Fur durchgefuihrte MaBnhahmen
Stand 1.1.2015 19 80 65 164
Zufuhrung 0 0 0 0
Entnahme -13 0 -41 -54
Umbuchung 0 246 0 246
Stand 31.12.2015 6 326 24 356
878 1.784 24 2.686

Zur zweckentsprechenden Verwendung wird der Riicklage fir den geplanten Standortwechsel ein Betrag

von 61.592,50 € entnommen. Der Ricklage fur die Einfihrung eines Dokumentenmanagementsystems

wird auf Basis verrechneter Abschreibungen 13.319,00 € entnommen.

Die Rucklage fur Grundsicherung des technischen Betriebes betrifft die in 2011 durchgefiuihrte Mafl3nah-

me ,unterbrechungsfreie Stromversorgung®. Die Auflésung dieser Ricklage erfolgt nach Mal3gabe der

insoweit im Geschaftsjahr verrechneten Abschreibungen mit 40.849,00 €.



Anlage 3
-6 -
Insgesamt betragt die Entnahme aus den Riicklagen 115.760,50 € (vgl. GuV Nr. 12).

Im Bilanzgewinn ist der Jahresuberschuss mit 348.715,93 € enthalten. Im Vorjahr ergab sich ein Bilanz-

verlust, der einen Jahresfehlbetrag von 136.480,34 € enthielt.

Ruckstellungen

Die Bewertung der Rickstellungen erfolgt in Hohe des nach vernunftiger kaufmé&nnischer Beurteilung

notwendigen Erfullungsbetrages. Langfristige Ruckstellungen wurden laufzeitadaquat abgezinst.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rickstellungen des HABIT stellt sich wie folgt dar:

Stand Stand
1.1.2015 Verbrauch Auflésung Zufiihrung Abzinsung 31.12.2015
€ € € € € €
Langfristige Riickstellungen
Altersteilzeit 612.258,00 -189.224,00 0,00 37.510,00 18.727,00 479.271,00
Aufbewahrung von Unterlagen 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
647.258,00 -189.224,00 0,00 37.510,00 18.727,00 514.271,00
Kurzfristige Ruckstellungen
Sonstige kurzfristige
Riickstellungen
Gleitzeitverpflichtungen 483.197,00 -483.197,00 0,00 374.411,00 0,00 374.411,00
Urlaubsverpflichtungen 182.044,00 -182/044,00 0,00 205.674,00 0,00 205.674,00
Uberstundenverpflichtungen 225.026,00 -225,026,00 0,00 169.999,00 0,00 169.999,00
Jahresabschlusskosten 70.000,00 -69.124,50 -875,50 70.000,00 0,00 70.000,00
Ausstehende Rechnungen 516.696,43 -500.196,55  -16.499,88  1.223.180,71 0,00 1.223.180,71
Entsorgungsverpflichtungen 10.000,00 -10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.486.963,43  -1.469.588,05  -17.37538  2.053.264,71 0,00 2.053.264,71
Steuerriickstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.486.963,43  -1.469.588,05  -17.37538  2.053.264,71 0,00 2.053.264,71

2.134.221,43 -1.658.812,05 -17.375,38 2.090.774,71 18.727,00 2.567.535,71

Im Geschéftsjahr 2015 haben einige Mitarbeiter die Option zur Auszahlung von in Vorjahren geleisteten
Gleitzeit- bzw. Uberstunden in Anspruch genommen. Die Riickstellungen fir Gleitzeit- und Uberstunden-

verpflichtung sind dadurch reduziert.

Die durchschnittliche Restlaufzeit aus Altersteilzeitverpflichtungen des HABIT ab dem 01.Januar 2016
betragt 2 Jahre. Daraus ergibt sich unter Anwendung des § 253 Nr. 2 HGB ein Abzinsungsfaktor in Héhe
von 2,16 %. Erwartete Personalkostensteigerungen werden mit jahrlich 2,5 %-Erhéhung in der Berech-

nung der Altersteilzeitriickstellungen bericksichtigt.
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Die durchschnittliche Aufbewahrungszeit der Geschéaftsunterlagen betragt 8 Jahre, der Abzinsungsfaktor

gem. 8§ 253 Nr. 2 HGB somit 3,23 %. Zukilnftige Kostensteigerungen werden mit 2 % pro Jahr in die Be-

rechnung der Ruckstellung fur die Aufbewahrung der Geschéaftsunterlagen einkalkuliert.

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind bei der Tragerkommune bilanziert, da der Betrieb gegen

entsprechende Umlagezahlungen von der Tragerkommune freigestellt ist.

Der Trager ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, die den Arbeitnehmern ihrer
Mitglieder und deren Hinterbliebenen eine zusatzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenen-
versorgung gewahrt. Da es sich insoweit um eine mittelbare Pensionsverpflichtung handelt, wird wie in
den Vorjahren in Ausiibung des bestehenden handelsrechtlichen Passivierungswahlrechts auf eine

Ruckstellungsbildung fur eine mogliche Unterdeckung aus der zugesagten Zusatzversorgung verzichtet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erflllungsbetrag angesetzt.

Samtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenliber anderen Be-
trieben des Trages in Hohe von 118 T€ (Vorjahr 96 T€) enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sindsim Regelfall mit dem tblichen Eigentumsvor-

behalt besichert, soweit es sich dabei um Liefergeschéfte handelt.

Die Verbindlichkeiten gegenuber dem Trager beinhalten insbesondere Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen in Hohe von 20 T€ (Vorjahr.45 T€), 147 T€ (Vorjahr 203 T€) aus anteiliger Versorgung
der Stadt Hagen und Beihilfen sowie Verbindlichkeiten in Hohe von 1.194 T€ (Vorjahr 615 T€) aus der

gegenseitigen Bestandsverstarkung (Cash-Pooling) mit der Stadt Hagen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Uberzahlungen von anderen Betrieben und
Tochterunternehmen des Tréagers von 166 T€ (Vorjahr 174 T€) und Steuern von 18 T€ (Vorjahr 14 T€).
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2. Gewinn-und Verlustrechnung

Umsatzerlése

Die Zusammensetzung der Umsatzerldse ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

2015 2014
T€ T€
Erlése aus IT-Netz und Telekommunikation 3.497 3.075
Erlose aus der Bereitstellung von Endgeraten 2.327 2.190
Erlose aus der Bereitstellung von Anwendungen 7.157 6.927
Erlése aus Projekten und Auftrégen 811 604
13.792 12.796

Die Umsatzerlose wurden ausschlie3lich im Inland erzielt.

Sonstige betriebliche Ertrége

Die sonstigen betrieblichen Ertrage resultieren im Wesentlichen aus Kompensationszahlungen fir weg-
gefallene Umsétze mit nahestehenden Unternehmen (540 T€) und der Auflésung von Rickstellungen
(17 T€). Die periodenfremden Ertrage belaufen sich-auf 21 T€ (Vorjahr 29 T€).

Materialaufwand

Bei den bezogenen Leistungen werden fur die Inanspruchnahme von Fremdleistungen fir HABIT-Kunden
insgesamt 431 T€ (Vorjahr 426 T€) aufgewendet. Auf Gebuhren fir Datennetze und Telekommunikati-
onsleistungen entfallen 687 T€ (Vorjahr 671 T€). Die Wartungs- und Pflegeaufwendungen fir die Hard-
und Software der Kunden betragen 1.831 T€ (Vorjahr 1.897 T€).



Personalaufwand

Die Personalaufwendungen des Geschéftsjahres 2015 unterteilen sich wie folgt:

Lohne und Gehélter

Tariflich Beschaftigte
Beamtenbezlige
Zufuhrung Altersteilzeit-Rlckstellung

Soziale Abgaben und Aufwendungen
fur Altersversorgung und fir Unterstiitzung

Sozialabgaben

Beihilfen

Versorgungsbeziige Beamte
Beitrdge zur Zusatzversorgungskasse

-davon fir Altersversorgung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2015 2014
TE TE

3.334 3.132

985 1.097

37 65

4.356 4.294

650 620

214 241

933 1.107

268 248

2065 2.216

6.421 6.510

( 1.201)  ( 1.355)
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Geb&udemieten und Mietnebenkos-

ten (675 T€, Vorjahr 419 T€), die Verwaltungskostenumlage der Stadt Hagen und weitere Geschéftsauf-

wendungen des HABIT (123 T€, Vorjahr 105 T€), Aufwendungen fir geringstwertige Wirtschaftsguter
(53 T€, Vorjahr 69 T€) und Fortbildungskosten fur Mitarbeiter (89 T€, Vorjahr 38 T€). Die periodenfrem-

den Aufwendungen belaufen sich auf 39 T€ (Vorjahr 22 T€).

Zinsaufwand

Die Aufwendungen resultieren aus der Abzinsung der langfristigen Rickstellungen (19 T€, Vorjahr 18 T€)

und der Inanspruchnahme liquider Mittel im Rahmen der gegenseitigen Bestandsverstarkung mit der

Stadt Hagen (3 T€, Vorjahr 8 T€).



Anlage 3
-10 -
lll. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der jahrliche Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nr. 3 a HGB

ergibt sich aus nachstehender Aufstellung:

2015 2014
T€ T€
Dauerschuldverhéltnisse
Leasing und Software-Mieten 26 22
Hardware-Wartung und Software-Pflege 1.598 1.678
Gebaudemieten und Energie 347 342
Sonstiges (Versicherungen, Betriebsleistungen) 722 836
2.693 2.878
Verpflichtungen aus schwebenden Vertrdgen
Beschaffung von Hardware, Software und Dienstleistungen 70 20
2.763 2.898

Der den Gebaudemieten einschlief3lich Nebenkosten zugrundeliegende Mietvertrag fur die Langenkamp-
str. 14 lauft bis September 2016.

Fur das Rechenzentrum Langenkampstr. 33 Jauftder verlangerte Mietvertrag bis September 2017
(60 T€).

Ab Juni 2016 (Verwaltungsgebaude) bzw. 1. Halbjahr 2017 (Hauptrechenzentrum) fallen Mieten fur den
neuen Standort an, die sich auf insgesamt 242 T€ p.a. belaufen und eine Laufzeit von 10 bzw. 20 Jahren
(Teilbetrag von 56 T€ Hauptrechenzentrum) aufweisen. Beide genannten Betrage sind in der o0.g. Tabelle

nicht enthalten.

Erganzend wird auf die in Anlehnung eines Passivierungswahlrechts nicht passivierten mittelbaren Pen-
sionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung des Personals hingewiesen.
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Geschéafte mit nahestehenden Unternehmen und Personen
Es bestehen folgende wesentliche Geschéafte mit nahestehenden Unternehmen und Personen:
Art der Beziehung

Andere

Eigen-

beriebe

Trager- des Verbundene Kooperations-
Art des Geschéfts kommune Tragers Unternehmen partner
T€ T€ T€ T€

Bereitstellung und Betreuung
von Softwareanwendungen 6.673 224 88 142
Betreuung von IT-Netzwerken 2.258 138 85 19
Vermietung von Hard und Software 1.262 15 6 0
Endgeréateservice 953 58 33 0
Bereitstellung und Betrieb TK-Netz 675 147 45 33
Arbeitsauftrage 725 12 46 27
Weiterbelastung von
Datenleitungsgebuhren 17 0 20 48
Kompensationszahlungen - - 540 -

Beschéftigte
Im Durchschnitt sind im Geschéaftsjahr 2015 beim HABIT 81 Mitarbeiter (ohne Betriebsleitung und ohne
Auszubildende) beschéftigt, darunter 4 Mitarbeiter in Teilzeit.

Beschaftigte
Planstellen Ist Abweichung
Tarifbeschaftigte
regular 65 57 -8
UberplanméaRig 4 6 +2
Beamte
regular 21 18 -3
UberplanméaRig 0 0 0
90 81 -9
Auszubildende 6 3 -3
96 84 -12

Auf vollzeitverrechneter Basis ergibt sich eine durchschnittliche Ist-Besetzung von rd. 80 Mitarbeitern.
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Zum Ende des Geschéftsjahres 2015 sind 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim HABIT tétig. Die Ver-

anderung gegentber dem 31.12.2014 ist der nachfolgenden Statistik zu entnehmen:

Ist- Ist-
Beschéftigung Beschéftigung Ver-
31.12.2015 31.12.2014 anderungen

Tarifbeschéftigte
regular 57 56 +1
Uberplanméfig 6 3 +3

63 59 +4
Beamte
regular 19 21 -2
Uberplanméfig 0 0 0

19 21 -2
Auszubildende 4 2 +2

86 82 +4

Die Erhéhung um 1 Tarifbeschéftigten ist begrindet durch:

Ausscheiden eines Mitarbeiters bei HABIT/40

Ausscheiden eines Mitarbeiters bei HABIT/10

Ausscheiden eines Mitarbeiters bei HABIT/30

Zugang eines Mitarbeiters (aus Upl. Tarifbeschéftige) bei HABIT/10
Zugang von 2 Mitarbeitern bei HABIT/10

Zugang eines Mitarbeiters bei HABIT/30

Die Erhéhung um 3 Uberplanmafige Tarifbeschéaftigte ist begriindet durch:

Zugang eines Mitarbeiters bei HABIT/10

Zugang von zwei Mitarbeitern bei HABIT/40

Zugang eines Mitarbeiters (aus Ausbildung) bei HABIT/22)
Ubernahme eines Mitarbeiters in Tarifbeschaftigte bei HABIT/10)

Die Reduzierung um 2 Beamte ist begriindet durch:

e Ausscheiden eines Mitarbeiters bei HABIT/31
e Ausscheiden von zwei Mitarbeitern bei HABIT/10
e Zugang eines Mitarbeiters bei HABIT/30

Die Erhéhung um 2 Auszubildende ist begriindet durch:

e Ubernahme eines Auszubildenden in tipl. Tarifbeschéftigte bei HABIT/22
e Zugang von 3 Auszubildenden



Organe

Der Betriebsleitung des HABIT gehoren im Wirtschaftsjahr 2015 an:

e Stadtkdmmerer Christoph Gerbersmann, 1. Betriebsleiter

e Leitender Stadtischer Direktor Gerd Thurau, Betriebsleiter
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Die Beziige des 1. Betriebsleiters sowie die Aufwandsentschadigungen der Mitglieder des Betriebsaus-

schusses werden nicht direkt vom HABIT getragen.

Die dem Betriebsleiter gewéahrten Gesamtbeziige belaufen sich im Geschéftsjahr 2015 auf 96.989,05 €,

davon 15.143,80 € fiir die Auszahlung von geleisteten Uberstunden aus Vorjahren. Im Falle der Beendi-

gung des Dienstverhaltnisses bestehen Versorgungsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Rege-

lungen, die bei der Tragerkommune bilanziert sind.

Der Betriebsausschuss fir den Hagener Betrieb fur Informationstechnologie setzt sich wie folgt zusam-

men (ordentliche Mitglieder):

Name

Stefan Ciupka (Vorsitzender)

Michael Grzeschista
Alexander B6hm

Peter Arnusch

Michael Deaki
Hans-Christian Mechnich
Kevin Niedergriese

Sven Sohnchen

Lars Vogeler

Rainer Voigt

Florian Forster

Dr. Rainer Preul3

Ernst Schmidt

Walter Benjamin Feldheim
Gisbert Kempen
Thorsten Kiszkenow
Ulrich Fischbach

Max Schmidt

Angaben nach § 285 Nr. 17 HGB

Beruf

Bankkaufmann

Techn. Zeichner.
Fraktionsgeschaftsfuhrer
Produktionsleiter
Dipl.Wirtsch.-Ing.
Schlosser

Kfm. Angestellter
Bildungsberater
Rechtsanwalt
Rechtsanwalt

Dipl.-Ing. B. Sc.
Mathematiker
Steuerberater

Student
IT-Systemadministrator
Kfm. Angestellter
Rentner

Industriekaufmann

vom

01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
21.08.2015

bis

31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
15.07.2015
31.12.2015

Das in 2015 berechnete Gesamthonorar des Abschlussprifers belauft sich auf 19 T€ und betrifft aus-

schlieBlich Abschlussprufungsleistungen.
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Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung des HABIT beabsichtigt, dem Rat der Stadt Hagen vorzuschlagen, den Bilanzgewinn

in Hohe von 408.356,52 € in die zweckgebundene Ricklage fur Standortwechsel einzustellen.

Hagen, den 23. Méarz 2016

Die Betriebsleitung
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Der Hagener Betrieb fur Informationstechnologie — Systemhaus fur Hagen und
Ennepe-Ruhr - HABIT, wurde am 01.07.1999 gegrundet. Der HABIT wird in der
Rechtsform eines Eigenbetriebes (eigenbetriebsahnliche Einrichtung) nach den ent-
sprechenden Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung
fur das Land Nordrhein-Westfalen gefuhrt. Im Rahmen seines Betriebszwecks er-
bringt der Eigenbetrieb folgende Dienstleistungen fur die Dienststellen der Verwal-
tung, die Eigenbetriebe, Tochtergesellschaften und die kommunalen Partner, insbe-
sondere aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und innerhalb des Zweckverbandes KDN:

e Die Planung, die Beschaffung und den Betrieb der informationstechnologischen
Infrastruktur,

e die Rechenzentrumsleistungen,

Consulting und Einfuhrung von IT-Systemen und die damit zusammenhangende

Organisationsberatung in Bezug auf Geschaftsprozesse,

die Bereitstellung von Anwendungssoftware,

den IT-Benutzerservice,

IT-Schulungen,

sowie die mit diesen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zusammenhangenden

Tatigkeiten.

agener Betrieb fir Informationstechnologie

i Systemhaus fur Hagen und Ennepe-Ruht

1. Rahmenbedingungen und Aufgabenschwerpunkte 2015

Mit den Projekten ,Verlagerung der Buroflachen®, ,Neubau eines Hauptrechenzent-
rums® und ,Bau eines Backup-Rechenzentrums®, steht der HABIT wohl vor der grof3-
ten Herausforderung seit seinem Bestehen, zumal die Umsetzung weitestgehend mit



Anlage 4
-2

den vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen erfolgt. So war das Jahr
2015 auch gepragt von mit diesen Projekten in Zusammenhang stehenden Aufga-
ben. Nach einigen Verzogerungen, die z.B. durch aufzuhebende und neu durchzu-
fuhrende Ausschreibungen oder wetterbedingte Bauunterbrechungen entstanden,
war im Dezember 2015, wie die nachfolgenden Bilder zeigen, endlich auch physisch
etwas vom neuen Hauptrechenzentrum zu sehen.

Neubau Hauptrechenzentrum, Baufortschritt Dezember 2015

Im neuen Blrogebaude wurde zum Ende des Jahres mit den letzten gro3en Gewer-
ken, wie z.B. der Verkabelung, begonnen. Die Bauzeitenplanung sieht derzeit eine
Ubergabe des Gebaudes im April 2016 vor, so dass die Biroflachen in der Langen-
kampstr. 14 rechtzeitig vor Ablauf des Mietvertrages freigezogen werden konnen.

Bei einem IT-Betrieb wie dem HABIT fallen im Laufe eines Wirtschaftsjahres natur-
lich immer wieder Aufgaben an, die im Vorfeld nicht planbar waren. 2015 traf dies
insbesondere auf das nachrichtenbeherrschende Thema ,Flichtlings-Hilfe“ zu. Wie
viele andere stadtische Bereiche hatte auch der HABIT in diesem Zusammenhang



Anlage 4
-3-

einige Zusatzaufgaben zu Uubernehmen, die durch Prioritatenverschiebung aber be-
waltigt werden konnten.

Nachfolgend werden die wichtigsten im Wirtschaftsjahr 2015 erledigten bzw. begon-
nenen Aufgaben und Malinahmen dargestellt:

Fachanwendungen

e NaviBox

In 2015 wurde erneut ein Projekt in Angriff genommen, welches bereits mehrfach in
den vergangenen Jahrzehnten gescheitert war, ein zentrales Strallenverzeichnis von
hochster Aktualitat.

Hierzu wurden eine Datenbank (DB) und eine entsprechende Erfassungsoberflache
kreiert, die unter dem Schlagwort ,NaviBox“ gefuhrt werden. Die zentralen Tabellen
dieser DB, wie die im Geoinformationssystem Smallworld-Gis (SW-Gis) hinterlegten
StraRen und Hausnummern nebst Koordinaten, werden automatisiert tagesaktuell
aus eben diesem SW-Gis laufendgehalten, sodass jederzeit eine genauestmogliche
Auswertung bzw. Beauskunftung gewahrleistet ist. Eine manuelle (hausnummern-
scharfe) Anreicherung der Daten um solche Informationen wie Postleitzahl, Stadtteil,
Statistischer Bezirk und Schiedsamtsbezirk ist mittels o0.g. Erfassungsoberflache
durch die betreffenden Amter/Fachbereiche garantiert.

Evtl. Erfassungsdefizite werden beim taglichen automatisierten Datenabgleich her-
ausgefiltert und eine entsprechende Mitteilung per eMail an die Datenverantwortli-
chen generiert und verschickt.

Desweiteren konnen bekannte verkurzte bzw. falsche Schreibweisen von Stral3en-
namen mittels einer speziellen Ubersetzungstabelle in die offiziell verbindliche
Schreibweise uberfuhrt werden..Zusatzlich konnen alle benannten Stral3en und We-
ge, die keine offiziellen Strallenschlussel besitzen, in einer eigenen erganzenden
(raumbezogenen) Strallentabelle gefuhrt werden. Fur 2016 ist u.a. die Zuordnung
der Hausnummern zu den Wohnbezirken geplant.

e Digitaler Rechnungseingang

Die Einfuhrung des ,Digitalen Rechnungseingangs® mit dem Produkt WMD xFlow flr
die Stadt Hagen erfolgte ab dem 01.08.2015. Die Einfuhrung wird in mehreren Wel-
len vorgenommen, bis zum 01.12.2016 soll dann die gesamte Verwaltung produktiv
gesetzt sein.

e Gesamtabschluss

Die Stadt Hagen muss jahrlich einen Konzernabschluss, also die Konsolidierung der
Jahresabschlisse der Stadt Hagen inkl. aller Beteiligungsgesellschaften, erstellen.
Zur Unterstutzung dieser Aufgabe wurde die Software LucaNet eingefuhrt. Die Daten
der Stadt Hagen und des Eigenbetriebs HABIT werden dazu per Schnittstelle aus
dem SAP-System ubernommen, die weiteren Gesellschaften erhalten die Moglich-
keit, ihre vorbereiteten Abschlussdaten direkt ins System einzuspielen.

e SAP BW (Business Warehouse)
Bei dem an das SAP NKF-System angebundene Data Warehouse wurde die neues-
te BW-Version 7.4 eingespielt. Zusatzlich erfolgte die Anbindung des neuen Design
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Studios, mit dem komfortablere Moglichkeiten zur Erstellung WEB-basierter Berichte
zur Verfugung stehen.

¢ Relaunch Intranet und Webauftritt www.hagen.de

Mit Abschluss des Jahres 2014 waren alle Vorbereitungen fir den endgultigen und
nicht umkehrbaren Umstieg des "Alten" |Intranets und des Webauftrittes
www.hagen.de soweit abgeschlossen, dass dieser zum 18.2.2015 vollzogen werden
konnte. Die gesamte, bis zu diesem Zeitpunkt, eingesetzte Hard- und Softwareland-
schaft war parallel zur laufenden Version erneuert worden. Die eingesetzten Server
und samtliche verwendeten Softwarepakete wurden auf den allerneuesten Stand ak-
tualisiert und die Inhalte Ubertragen.

Einhergehend mit diesem Prozess wurde das bisher zentral gepflegte Intranet auf
eine dezentrale Losung hin umgebaut und vollig neu konzeptioniert. Die Inhaltpflege
fur beide Bereiche Intranet und www.hagen.de wird kunftig durch die einzelnen Or-
ganisationseinheiten eigenverantwortlich vorgenommen. Dazu wurden an 3 Tagen
insgesamt 50 Inhaltsverantwortliche durch Kurse in die Verwendung des neuen
Systems eingewiesen und mit Kennungen und Berechtigungen ausgestattet.

Die technische, vom HABIT bereitgestellte, Struktur in diesem Content Management
System ist so konstruiert, dass im Sinne von Responsive Design die Inhalte auf un-
terschiedlichen Endgeraten nahezu gleichermallen nutzbar sind. Dabei passt sich
die Darstellung den technischen Fahigkeiten des genutzten Endgerats selbsttatig
und dynamisch an.

Die Hagener Rathaus21 Software, welche die Einbindung unterschiedlichster Fach-
verfahren ermdglicht und zudem die'"Nutzung des neuen Personalausweises gestat-
tet, wurde vollstandig Uberarbeitet-und bildet den Kern des E-Gouvernement nach
innen und aullen. Die Benutzerverwaltung wurde bereinigt und allen Anwendern
neue Passworte zugeteilt, welche in einem automatisierten Prozess erzeugt und ver-
sendet werden konnen.

Der Umstieg wurde erfolgreich vollzogen und das Gesamtsystem lauft seither sehr
stabil und zuverlassig.

e Avaya

Das seit einiger Zeit fur die veraltete Telefonanlagen Avaya verwendete Callcenter
Server System wurde nach einem Totalausfall der Hardware nicht wieder in Betrieb
genommen.

Auf der Suche nach einer Nachfolgelosung konnten die bendtigten Callcenter Funkti-
onalitaten mit Hilfe der bereits etablierten Voice-Over-IP Technologie Uberwiegend
realisiert werden.

Fur den Bereich der Telefonzentrale der Stadt und der Serviceline des HABIT wur-
den betroffenen Endgerate gegen neue Voice Over IP Gerate ausgetauscht. Ent-
sprechende Headsets wurden den aktuellen Bedurfnissen und Gegebenheiten ange-
passt. Eine zusatzliche, kleine Softwarelosung ermdglicht eine Bedienung des Tele-
fons Uber Maus und Bildschirm.
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Netze, Netzsicherheit, Internetdienste, Telekommunikation

. Einrichtung von Voice-over-IP im Rathaus I, Trakt A

Der Trakt A im Rathaus an der Volme wurde auf Voice-over-IP (VolP) umgestellt und
uber neue Kupferswitche mit Spannung versorgt. Die alten Telefone wurden gegen
moderne VolP-Telefone ausgetauscht. Des Weiteren wurden bei der Implementie-
rung alle PC, Notebooks sowie Netzwerkdrucker von der alten LWL-Verkabelung
uber die neuen VolP-Telefone mit Kupferverkabelung angeschlossen. Nach der Im-
plementierung von VolP wurden alle freigewordenen LWL-Switche inkl. Verkabelung
in den Sicherheitszellen und EDV-Raumen demontiert.

) Neue Kupferverkabelung im Rathaus |, Trakt B

Nach Absprache zwischen der Gebaudewirtschaft Hagen (GWH) und dem HABIT
wurde vereinbart, dass HABIT die Verkabelungsarbeiten auf Grund der Kostenschat-
zung der GWH und der anderweitigen dortigen Aufgaben unter Beachtung der Lei-
tungsanlagen-Richtlinie selbststandig an einen Fachplaner vergeben durfte. Die Ar-
beiten konnten Ende 2015 weitgehend abgeschlossen werden, die Abnahme findet
Anfang 2016 statt.

Es konnten erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden und auch der zeitliche
Ablauf des Projektes gestaltete sich durch die direkte Beauftragung deutlich schnel-
ler.

e Einfuhrung von Software fur die Telefon-Direktwahl aus Outlook

Mit der Einfuhrung und der mittlerweile fortgeschrittenen Implementierung von VolP
wird der Wunsch nach dem Mehrwert von Telefonieleistungen unter dem Schlagwort
,Collaboration“ immer lauter. Von vielen Benutzern die von den digitalen Avaya-
Telefonen auf VolP umgestellt wurden, gab es Ruckmeldungen, dass das Display zu
klein ware und das Speichern von Nummer zu kompliziert sei, Anrufe in Abwesenheit
nicht gleich erkennbar oder das Telefonbuch umstandlicher zu handhaben ware. Da-
raufhin wurde in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Personal und Organisation
der Einsatz der CTI-Steuerungssoftware Cisco Jabber beschlossen, die eine direkte
Rufnummernwahl aus den Outlook-Kontaktdaten unterstutzt. Nach einer Vorstellung
und Einweisung auf dem ITK-Treffen wurde die Software Ende Oktober 2015 bereit-
gestellt.

e Faxserver

Momentan sind 115 analoge Fax-Gerate im Einsatz, die sich auf die verschiedenen
stadtischen Gebaude und Amter verteilen.

Fur die Ablosung dieser analogen Fax-Gerate durch eine digitale Faxserverlosung
(Mailzustellung bzw. —versand der eingehenden bzw. ausgehenden Faxe) wurde ein
Zeitplan erstellt, der sich vorlaufig bis zum 2. Quartal 2017 erstreckt. Aktuell sind be-
reits 35 analoge Faxgerate erfolgreich umgestellt worden.

e Bau eines neuen Hauptrechenzentrums

Nach der Erteilung der Baugenehmigung Anfang 2015 wurden zunachst die alten
Garagen auf dem Betriebshof des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) abgerissen.
Hierbei kam es auf Grund von verzogerten Freigaben der Bodengutachter bereits zu
ersten Verzogerungen im Zeitplan.

Nach Ortsterminen und Absprachen mit dem Umweltamt und der Feuerwehr wurde
die Baugrube im August ausgeschachtet, so dass erst Anfang September mit dem
Hochbau begonnen werden konnte. Auf Grund von nicht absehbaren Submissions-
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ergebnissen musste die Bauweise des Rechenzentrums durch den Bauherrn WBH
angepasst werden.

Gegen Ende des Jahres 2015 wurden die Rohbauarbeiten grofdtenteils beendet.
Weitere, nicht durch HABIT zu vertretende Verzdgerungen, betrafen z. B. die Neu-
ausschreibung des Aufzuges, da der erste Auftragnehmer nicht liefern konnte. Das
Leistungsverzeichnis fur die raumlufttechnischen Anlagen musste aufgrund von Feh-
lern zurickgezogen und mit Verspatung wieder veroffentlicht werden. Im Leistungs-
verzeichnis Elektro waren solch extreme Differenzen bei den Angeboten, dass hier
etliche Nachfragen gemall der VOB bearbeitet werden mussten und somit die
Vergabe erst im Jahr 2016 erfolgen kann. Nach aktuellem Stand soll das Gebaude
im zweiten Halbjahr 2016 an den HABIT ubergeben werden.

e Bau eines Backup-Rechenzentrums

Mit Beginn des Jahres 2015 wurden die ersten Vorbereitungen zum Freiraumen der
Flachen fur das Backup-Rechenzentrum im Rathaus durchgefuhrt. Aufgrund von
baulichen Anderungen, hervorgerufen durch Umbaumafnahmen in der Volme-
Galerie, mussten die Planungen fur das Backup-Rechenzentrum angepasst werden.
Auftrage fur den Aufbau des Rechenzentrums wurden an die GWH vergeben, erste
Gesprache wurden mit dem Vermieter gefuhrt und gegen Ende des Jahres 2015 sind
die Unterlagen fur die Nutzungsanderung im Bauordnungsamt abgegeben worden.
Die Baugenehmigung wird im 2. Quartal 2016 erwartet.

e Rechenzentrumskoppelung

Um die notwendige Datenverbindung zwischen den beiden neuen Rechenzentren
herzustellen, wurden erste Gesprache Uber die Realisierbarkeit und Nutzung mit dem
WBH und der Enervie als Leerrohrnetzbetreiber geflhrt.

Aus Sicherheitsgrinden wird eine redundante Anbindung mit zwei verschiedenen
Zuwegen geplant.

e Anbindung Torhaus Haspe uber eine schnelle Glasfaserverbindung

Das Gebaude Torhaus ist im Jahr 2014 bezogen worden und wurde ubergangsweise
Uber eine Mietleitung der Telekom betrieben. Im Jahr 2015 wurde die Leerrohrstre-
cke durch den WBH fertiggestellt Ubergeben, so dass der HABIT mit einem moder-
nen Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) das Gebaude Torhaus an das stadtische Netz
angebunden hat. Die Kosten fur die Kabelverlegung amortisieren sich innerhalb von
10 Jahren. Sobald vom Torhaus noch weitere Gebaude angeschlossen werden, ver-
ringert sich die Amortisationszeit noch weiter.

e Abldsung Call-Center-Software

Nach dem Ausfall des CIE-Servers stand die bisherige Avaya Call-Centerlésung
nicht mehr zur Verfugung. Nach der ausfuhrlichen Betrachtung der Anforderungen
der betroffenen Bereiche an eine Call-Center Software, wurde das Erfordernis einer
Neubeschaffung diskutiert. Dabei wurde sowohl der bisherige Status mit der beste-
henden Telefontechnik auf Avaya-Basis als auch die Mdglichkeiten mit der neuen
Telefontechnik auf Cisco VolP-Telefonie betrachtet. Es wurden zwei alternative An-
gebote unterschiedlicher Hersteller eingeholt, bei denen jedoch der Nutzen im Ver-
gleich zu den Anschaffungskosten inkl. Pflegevertrag und Betreuungsaufwand in kei-
nem Verhaltnis stand.

Daher wurden in den betroffenen Bereichen HagenDirekt, Theater Hagen, Stadtsau-
berkeit und ServiceLine des HABIT VolP-Endgerate und je eine eigene kleine Call-
Centerlésung auf dem VolP-Callmanager eingerichtet. Nach einer Probezeit und aus
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Konsolidierungsgrinden ist auf den Kauf einer zusatzlichen bzw. neuen Anwen-
dungssoftware verzichtet worden, da alle wichtigen Anforderungen auf dem Callma-
nager bereitgestellt und die Arbeitsablaufe angepasst wurden.

Security und Internet

e Migration duBere Firewall

Am 09.11.2015 endete der Service fur die vorhandenen McAfee Firewall Enterprise
Appliances. Im Rahmen der Regelwartung wurde das bestehende Firewall-Cluster
am 24.10.2015 auf ein neues Cluster migriert.

Die Aufgaben der beiden redundant ausgelegten McAfee Firewall Enterprise Appli-
ances bestehen darin, die verschiedenen Eingange zu stadtischen Ressourcen in
,<demilitarisierte Zonen“ (DMZ) zu gliedern und die eingehenden Datenstrome zu in-
spizieren und zu filtern. Ein wesentlicher Bestandteil ist hier die Proxy Funktionalitat.
Eine Proxy-Firewall arbeitet als Vermittler; dieser verwaltet grundsatzlich zwei Ver-
bindungen. Auf der einen Seite nimmt der Proxy die Clientanfrage entgegen und auf
der anderen Seite initiiert der Proxy eine eigenstandige Verbindung zur Gegenstelle.
So wird sichergestellt, dass aus unsicheren Bereichen, wie z. B. dem Internet, nicht
direkt auf stadtische Ressourcen zugegriffen werden kann. Diese Methode kann so-
mit z. B. DoS-Attacken oder ahnliches auf stadtische Ressourcen eingrenzen und
ein von ,aullen“ gesteuerten Angriff auf bereitgestellte interne Dienste vermeiden.
Weiterhin wird dieser Firewall-Verbund als externes Domain Name System (DNS)
zur Anbindung der Stadt Hagen an das Internet und das Behordennetz DOI einge-
setzt.

Die Stadt Hagen besitzt keinen Provider-fir Web- und E-Mail-Dienste, sondern ad-
ministriert die Dienste wie Webzugriffe und E-Mail-Verkehr eigenstandig. Somit wird
eine verzogerte Reaktionszeit durch einen Provider vermieden und die Flexibilitat
deutlich gesteigert. Aus diesen Grunden ist es technisch unabdingbar ein eigenes
Domain Name System zu betreiben. Eine aktuelle Recherche am Markt hat ergeben,
dass der oben beschriebene und zwingend bendtigte Dienst (Split-DNS) ein Allein-
stellungsmerkmal der McAfee Firewall Enterprise ist. Diese Firewall Appliances sind
zudem ein elementarer Bestandteil des bereits seit Anfang 2000 eingefuhrten zwei-
stufigen Firewall Designs.

e Migration BlueCoat (Reverse Proxy)

Der Support der vorhandenen Hardware endete im Dezember 2015 und konnte auch
nicht weiter verlangert werden, da diese Systeme das Ende des Lebenszyklus fur
diese Produktlinie erreicht hatten und vom Hersteller abgekindigt wurden, so dass
eine Neubeschaffung erforderlich war.

Die Stadt Hagen setzt seit der EinfUhrung von SAP fur das virtuelle Rathaus im Marz
2006 Appliance Systeme der Fa. BlueCoat ein. Hierbei kommen zwei unterschiedli-
che Systeme zum Einsatz. Die Systeme namens ,Proxy SG“ werden, zur Absiche-
rung der Webserver im stadtischen LAN und in der DMZ, als Reverse Proxy einge-
setzt. Dies ist nicht nur eine zwingende Vorgabe von SAP, sondern eine sinnvolle
Erweiterung der System-Sicherheit.

e Migration SIEM)

Seit 2009 wird das SIEM-Produkt (SIEM = Security Information and Event Manage-
ment) enVision der Fa. RSA erfolgreich eingesetzt. Jedoch wurde dieses Produkt
zum Ende des Jahres abgeklndigt und das entsprechende Nachfolgeprodukt ,RSA
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Security Analytics” verfolgt durch die Zusammenlegung von drei einzelnen Produkten
eine neue strategische Ausrichtung.

Da diese Neuausrichtung nicht mehr die ursprianglichen Anforderungen erflllt, muss-
te eine Marktrecherche betrieben werden, um ein geeignetes Nachfolgeprodukt zu
finden.

In einem Vergleichstest hat sich schnell herauskristallisiert, dass das Produkt ,Splunk
Enterprise” nicht nur die derzeitigen Anforderungen zu 100% erfullt, sondern zusatz-
lich einen immensen Mehrwert in den Bereichen Auswertung, Event-Analyse und
Reporting bietet. Die Migration erfolgte bereits im Fruhjahr 2015, da das ehemalige
System noch mit MS Windows Server 2003 betrieben wurde.

e Aufstellung der abgesicherten stadtischen DSL-Anschliisse

Kategorie 2014 2015
Heimarbeitsplatze (Verwaltung und HABIT) 12 11
Burgeramter (E-Pass-Leser/EC-Cash) 7 7
Kindertagesstatten 22 22
Jugendzentren 6 6
Verwaltungsstandorte 8 8
Externe Gemeinden 5 5
Gebaudeleittechnik 12 13
Schulen 10 17
Freies DSL 29 30
Summe 111 119

Stand: 31.12.2015

e Abwehr von massiven E-Mail-Angriffswellen

Auf Grund von mehreren, komplexen Phishing- und Malwareangriffswellen wurden
die Sicherheitseinstellungen im Vergleich zum Vorjahr verscharft. Dadurch wurden
auch vermehrt E-Mails zunachst im Quarantanebereich abgefangen. Dies hat dazu
beigetragen, mogliche Schaden innerhalb des stadtischen Netzes abzuwehren.

Da die Angriffsversuche immer raffinierter werden, wurden neben den automatischen
Systemen auch gréRere manuelle Uberwachungen durchgefiihrt.

e Hohere Verfiigbarkeit fiir den Web-Proxy

Im Rahmen der dritten Quartalswartung 2015 wurde eine neue Software-Version fur
die eingesetzten Proxy-Systeme (Cisco Web Security) installiert und konfiguriert.
Hierdurch ergab sich der Mehrwehrt, dass die beiden eingesetzten Systeme zu ei-
nem ausfallsicheren Cluster zusammengelegt werden konnten. Diese Optimierung
reduziert die Ausfallzeiten fur den Web-Proxy.

e Projekt Bildungsnetzwerk
Folgende Schulen wurden im Jahr 2015 in das Bildungsnetzwerk integriert:

- Grundschule Vincke

- Grundschule Volmetal

- Grundschule Kipper

- Grundschule Hestert

- Grundschule Henry-van-de-Velde
- Grundschule Emst
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- Grundschule Janusz Korczak
- Grundschule Im Kley
- Grundschule Friedrich Harkort

e Netzwerkmanagement — Reduzierung der Realtech Supportkosten

Seit 2003 wird die Netz-, System- und Applikationsmanagementumgebung, die auf
der theGuard! Suite der Firma Realtech basiert, erfolgreich betrieben.

Im Bereich des Netz- und Systemmanagements bietet das theGuard! Service Ma-
nagement Center (SMC) die Kernfunktionalitét zur Verwaltung und Uberwachung von
Netzkomponenten.

Der theGuard! Application Manager (AM) wird im Rahmen des Applikationsmanage-
ments zur zuséatzlichen Uberwachung von Servern (EventLog, Dienste) eingesetzt.
Der AM wird von der Firma Realtech jedoch nicht mehr weiterentwickelt, so dass
hierfur keine Patches und Updates mehr zur Verfligung stehen.

Um kunftig einen ordnungsgemalien Betrieb der Netz- und Systemmanagement
Umgebung sicherstellen zu kdnnen, kann auf das Applikationsmanagement und da-
mit auf eine zusatzliche Serveriberwachung der theGuard! Systeme nicht verzichtet
werden. Mittlerweile steht innerhalb der theGuard! Suite ein neues Produkt ,Mega
Farm Monitor® (MFM) zur Verfugung. Hierbei handelt es sich um das Nachfolgepro-
dukt des AM, in das die AM Funktionalitaten migriert wurden.

Durch die Ablésung des theGuard! Application"Managers (AM) und unter Verzicht auf
den Support-Goldstatus konnten die~jahrlichen Supportkosten ab 2016 von
102.220,02 € (netto) auf 36.154,80 € (netto) gesenkt werden.

e Netzwerkmanagement — Migration der theGuard! Suite

Im Rahmen der Migration der bestehenden Systeme (theGuard! SMC Version 6.4
auf die Version 7.1) mussten neue Serversysteme beschafft werden, da die beste-
hende Hardware, die Installationsvoraussetzungen nicht mehr erflllte. In diesem Zu-
sammenhang wurden die Produktiv- und Backupsysteme physikalisch und logisch
migriert.

Endanwendersysteme und Schulen

Endgerateadministration
- Inbetriebnahme des Matrix42 Moduls ,Vertragsmanagement”

- Erstellung von Workflows fur Beschaffungen aus dem Matrix42 Webshop fur Ha-
gener Schulen

- Verwaltungsweite Inbetriebnahme des Mobile Device Management (AirWatch) far
iPhones, iPads, Android Endsysteme und Microsoft Betriebssysteme (Ablosung
der bisherigen BlackBerry-Infrastruktur)

- Ausstattung aller Verkehrsiberwacher/innen mit neuen gemanagten Geraten zur
Durchfuhrung der lokalen Verkehrsiberwachung und Unterstiutzung von Ord-
nungspartnerschaften

- Installation und Konfiguration des Microsoft Internet Explorer 11 im LAN der Ver-
waltung und des Bildungsnetzwerkes
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Inbetriebnahme der Geschwindigkeitsmessanlage an der A 45: Bereitstellung
spez. konfigurierter Auswertungsnotebooks
Begleitende und technische Unterstitzung bei der Durchfihrung der Ratssitzun-
gen und zusatzlichen Ausschusssitzungen
Begleitende und technische Unterstitzung bei der Durchfuhrung der KDN-
Verbandssitzung
Neuinstallation des digitalen Sitzungsdienstes (Steno-S 4) fur die Ratssitzungen
im Rathaus an der Volme
Inbetriebnahme der Quinta Abstimmungsanlage fur Ratssitzungen im Rathaus an
der Volme
Inbetriebnahme einer neuen Mikrofonanlage mit Ausstattung fur Horbehinderte
und Anschluss an Steno-S im Rathaus an der Volme
Umzug und Neueinrichtung von Endgeratetechnik in den neuen Fraktionen und
Ratsgruppen
Durchfuhrung von Workshops ,papierloser Sitzungsdienst” mit mobilen Endgera-
ten (iPads, Android Tablets, Microsoft Endgeraten) fur Ratsmitglieder, Aus-
schussmitglieder und Sachkundige Burger im Ratssaal des Rathaus an der Vol-
me
Erstellung und Durchfuhrung von Workshops ,Mobile Devices® mit mobilen End-
geraten (iPhones, Android Smartphones) fur bisherige Blackberry User und neue
Smartphone-User der Verwaltung
Weiterfuhrung des Projektes ,Druckerkonsolidierung® durch umfangreichen Ab-
bau von Arbeitsplatzdruckern und, Aufbau / Neukonfiguration von Netzwerkdru-
ckern / Multifunktionsgeraten
Auflésung der Lagerplatze fur die Fluchtlingshilfe im Rathaus 2 (Bereitstellung
von zusatzlichen Raumlichkeiten fur den Fachbereich 55)
Durchfuhrung von vier Client-Patchdays
Diverse Erweiterungen der Desktopmanagementsoftware Empirum
Durchfuhrung diverser Client-Umzuge
Prozessoptimierung im Matrix 42 Lizenzmanagement
Einfuhrung der erweiterten Lizenzverwaltung fur die Hagener Schulen
Verlangerung des bestehenden Microsoft Enterprise Agreement fur weitere 3
Jahre
Diverse KDN Unterstutzungsleistungen (z.B. Rechnerbeschaffung, Lizenzbe-
schaffung und Vergaberecht)
EinfUhrung von Dragon Naturally Speaking zur Ablosung analoger Diktiermedien
Bereitstellung der EDV fur die Sondermalinahme Ferienmaus
Aufnahme der ersten Projektphase ,Digitale Zukunft der Stadtblcherei®
Neukonzeption des Verwaltungs-Krisenstabes
Zunahme von Meldungen uber aufgedeckte Sicherheitslicken in div. Software-
produkten, insbes. Windows, MS Office und Adobe Flash, verbunden mit einer
entsprechenden Zunahme der Anzahl und Haufigkeit von Updates und Sicher-
heitspatches
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Zunahme von Meldungen/Virenwarnungen, besonders durch immer neue Varian-
ten von Erpressungs-/Verschlisselungs-Trojanern (Betr. vor allem ext. Standorte
(Schulen), bisher sind keine Schadensfalle im LAN bekannt)
Ausstattung von zusatzlichen Schulsozialarbeiterinnen im Fachbereich 55 durch
die Bereitstellung verschlisselter Notebooks
Kurzfristige Einrichtung eines PC-Arbeitsplatzes im vom DRK bewirtschafteten
Asyl-Ubergangsheim "Regenbogenschule”
Bereitstellungen diverser Endgeratetechnik fur den Einsatz neuer Fluchtlingshei-
me
Wechsel des Theaters zur gGmbH mit diversen Anderungen der bisherigen Stan-
dards
Beschaffung eines nicht durch HABIT/21 freigegeben CAD-Rechner fur das
Theater: (besondere Schwierigkeiten in der Behandlung einer besonderen Work-
station)
Ruckbau ThinClients im Fachbereich 20/11 (das Projekt wurde abgeschlossen)
Einflhrung auf digitale Faxtechnik und Anderung der bisherigen Workflows
Abschluss des Projektes Microsoft Windows 7 Migration
Installation einer Notrufanlage im Aufzug in der Langekampstr.33
Aufbau eines erweiterten Kassen- und Terminrechners fur die Ausstellung ,Hun-
dertwasser” im Kunstquartier wegen starken Besucherverkehrs
Auflésung der Grundschule Spielbrink (Diverse Altgerateentsorgungen)
Erhohter Verschrottungsaufwand und. Durchfihrung von Verschrottungen in den
Hagener Schulen
Diverse Entsorgungsproblemé durch die Veranderung der Batterietransport-
Bestimmung (Ausbau samtlicher Batterien der technischen Gerate vor der Ein-
bringung in die Transportcontainer)
Windows 10-Preview: erstes Kennenlernen des neuen (inzw. aktuellen MS-
Betriebssystems) und Bereitstellung fur erste administrative Arbeitsplatze
Neukonzeption der Fernwartungs- und Supportsoftware ,FastViewer® fur alle
Endgerate aullerhalb des stadt. LAN und des Bildungsnetzwerkes
Unterstutzung bei diversen Software-Verfahrensfreigaben
Durchfuhrung eines Penetrationstestes in Absprache mit dem Servicebereich
HABIT/22 und Behebung von festgestellten Sicherheitsrisiken
Durchfuhrung diverser Sicherheitsunterweisungen fur Mitarbeiter/innen des SB
HABIT/21
Durchfuhrung von MaRnahmen zur Arbeitssicherheit
Diverse MalRnahmen in Vorbereitung auf den Umzug des HABIT
Durchfuhrung diverser Langzeitpraktika von 5 Bundeswehrsoldaten mit Prifungs-
vorbereitung und Antragserstellung im Rahmen eines 7 monatigen Praktikums
(Stadt Hagen / HABIT als ziviler Ausbilder der Bundeswehr)

Auf Grund der Flichtlingssituation musste der Servicebereich 2015 zahlreiche zu-
satzliche Aufgaben (auch abweichend von sonstigen standardisierten Ablaufen) un-
ter teilweise sehr hohem Zeitdruck tbernehmen, so dass grol3e Teile der personellen
Ressourcen und Gerate dafur zur Verfugung stehen mussten.
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Hier machte sich anfangs das Fehlen einer zentralen Koordinierungsstelle besonders
bemerkbar, da teilweise unterschiedliche Fachbereiche immer wieder wegen glei-
chen Vorgangen anfragten.

Kennzahlen Endgerate (Stand 12/2015)

Verwaltung Bildungsnetzwerk (13

Schulen)

Endgerate PC / Notebooks 2.229 480

Netzwerkdrucker, Plotter, Multifunktionsge- 235 8
rate

Drucker lokal 1.085 7

Auszug aus den Statistikangaben

Auslieferungen | Abholungen | Gesamtanzahl Ge- | Gewicht in

rate Kilogramm
PC 295 621 916 7.786
Monitore 165 587 752 3.760
Drucker 89 331 422 5.908
Scanner 13 17 30 90
Notebooks 64 65 129 645
Fax 18 17 35 490
Beamer 1 0 1 5
Server 15 15 600
19.284

e Administration Hagener Schulen

- In der Grundschule (GS) Kuhlerkamp wurde der Schulserver erneuert und der
Computerraum auf Windows 7 umgestellt

- Der Computerraum der GS Heideschule wurde inclusive Server neu installiert

- In der GS im Kley (Aullenstelle Reh) wurde der Computerraum auf Windows 7
umgestellt

- In der GS Helfe wurde ein WLAN-Netzwerk realisiert und 15 Notebooks darin ein-
gebunden

- Im Gymnasium Christian Rohlfs wurde ein neuer Verwaltungsserver mit einer
nachtlichen Sicherung des kompletten Systems realisiert

- Das Gebaude der alten Hauptschule (HS) Heubing wurde an das Netz des Chris-
tian Rohlfs Gymnasiums angeschlossen

- An der HS Geschwister Scholl wurde der Computerraum auf Windows 7 umge-
stellt

- In der HS Ernst Eversbusch wurde ein Infoscreen fur Schiler samt eigener Soft-
wareldsung installiert
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- Die SchulschlieBungen GS Spielbrink, GS Regenbogenschule und der Foérder-

schule Pestalozzi wurden abgewickelt. Die noch zu verwendende Hard- und

Software wurde an verschiedene Schulen verteilt

- Der Umzug der HS Altenhagen in das Gebaude der HS Vorhalle wurde IT-

technisch begleitet incl. einer Neuinstallation des Servers und des gesamten
Computerraumes sowie der Rechner des Berufsorientierungsbiros

e Hagener Bildungsnetzwerk

- Durchfuhrung des Projektes Medienscouts im Rathaus an der Volme an funf
Schulungsterminen

- Aufbau der technischen Grundstruktur fir das Hagener Bildungsnetzwerk an
mehreren Grundschulen

- Erweiterung des Softwarewarenkorbs fur Schulen

- Entwicklung und Inbetriebnahme von Depotservern in der jeweiligen Schule

- Durchfuhrung und Auswertung von Audits in mehreren Grundschulen

- Durchfuhrung diverser Prasentationsveranstaltungen fur Medienbeauftragte und
Schulleitungen

- Start des Projektes Unitymedia zur weiteren zentralen Anbindung von Hagener
Schulen

- Handische Entsorgung von vier Tonnen Hardwareschrott aus der Grundschule Im
Kley

- Aufbau eines Bildungsnetzwerk Endgeratedepots

Serverbetrieb, Datenbanken, Datensicherung, Mail, LINUX, Windows

- Mail

Zur Vorbereitung auf den Einsatz neuer Domanencontroller und als ersten Schritt zu
einer moglichen Migration auf Exchange 2016 wurde der stadtische Mail-Exchange-
Server auf die Version 2010 SP3 RU 10 gebracht.

- Datensicherung

Insgesamt dreimal wurde die Datensicherungssoftware NetWorker aus technischen /
sicherheitstechnischen Grinden auf einen neuen Versionsstand gebracht. Dabei
mussten jeweils zwei Server, ca. 100 Clients und 6 Sondermodule bearbeitet wer-
den. Mit der vierten Migration wurde bereits begonnen.

Der physikalische Datensicherungsroboter vom Typ SCALAR i6000 wurde aus Al-
tersgrinden gegen ein neues System gleichen Typs ersetzt. Wichtigster Unterschied:
Statt bisher LTO4-Laufwerken werden nun LTOG-Laufwerke eingesetzt. Das bedeu-
tet eine Verdreifachung der Kapazitat: Auf eine einzige LTO6-Kassette passen 2.500
GB Daten — und das unkomprimiert.

Ebenfalls aus Altersgrinden wurde der zweite physikalische Roboter ersetzt. Dabei
wurde das bisherige Gerat des Typs Eternus LT60 gegen eine SCALAR i500 ausge-
tauscht. Dieses Gerat lasst sich besser in die vorgesehene Architektur des zukunfti-
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gen Haupt- und Backuprechenzentrums integrieren. Auch hier kommt LTOG6-
Technologie zum Einsatz.

- Datenbanken
Erneut wuchs die MS-SQL-Serverfarm um einen Server auf nun insgesamt funf Ma-
schinen an.

Die ORACLE-Serverfarm mit ihren neun Servern wurde vollstandig auf die Version
11.2.0.4.8 migriert.

- Serveruberwachung MILS (,Multiple Independent Logging System®)

Ein zusatzliches Modul zur Uberwachung von Stérungen beim "Active Sync" (Daten-
verkehr zwischen Exchange-Server und Smartphones) musste auf Grund der Einfuh-
rung des neuen Mobile Device Management eingerichtet werden. Mit diesem selbst
erstellten Modul lassen sich unter anderem auch Fehlfunktionen, die zu einer ra-
schen Akku-Leerung der Smartphones fuhren, aufspuren.

- Aufbau einer Virtualisierungsinfrastruktur fur DMZ-Systeme

Der HABIT betreibt seit 2009 eine Infrastruktur fur virtuelle LAN-Server und Appli-
ances. Server in der DMZ konnten bisher nicht virtualisiert werden, da eine Vermi-
schung von LAN und DMZ auf derselben Serverhardware ein erhdhtes Sicherheitsri-
siko darstellt. Aufgrund des zukunftigen Betriebs zweier Rechenzentren und der
langjahrigen positiven Erfahrungen im Bereich der Virtualisierung sollte daher analog
zu der bereits vorhandenen Infrastruktur -eine-/weitere Umgebung fur virtuelle DMZ-
Server und Appliances aufgebaut werden, um weiterhin eine Trennung zu gewahr-
leisten.

Durch die damit erreichbare Abl6sung von physikalischen Systemen reduzieren sich
der Pflegeaufwand und die Kosten fur Hardware-Server. Zeitgleich wird die Verfug-
barkeit der Systeme erhoht, da alle Komponenten (Netzwerk, SAN und Server) re-
dundant auf zwei Sicherheitszellen und spater zwei Rechenzentren verteilt sind.

Da der Investitionsaufwand fur physikalische DMZ-Server und Appliances in den
nachsten funf Jahren mehr als doppelt so hoch ware wie die Investitionskosten fur
den Aufbau einer Virtualisierungsinfrastruktur, war die Virtualisierung der DMZ unab-
hangig von den vielen Vorteilen einer solchen Umgebung aus wirtschaftlichen Aspek-
ten ebenfalls sinnvoll.

Der Markt wurde gemafR der technischen Vorgaben fur den Betrieb ausreichend per-
formanter Hostsysteme analysiert und im Anschluss entsprechende Systeme be-
schafft.

Aufbau, Tests und Produktivsetzung erfolgten im Rahmen des Projektzeitplans.

- Erweiterung SAN

Die Kapazitat des zentralen SAN-Speicherbereichs (Storage Area Network) musste
2015 erweitert werden, um den standig wachsenden Speicherbedarf der Stadtver-
waltung Hagen aktuell und auch in naherer Zukunft abdecken zu kdnnen. Bereits bei
der Beschaffung der aktuellen ,NetApp“-Storage-Controller im Jahr 2013 wurden die
mit dieser Erweiterung notwendigen zwei SATA-Shelfs (Festplattenbereiche) konzep-
tionell berucksichtigt und eine entsprechende Baullicke im Serverschrank vorgese-
hen.
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Neben der Erweiterung des Speicherplatzes wurde durch entsprechende Konfigura-
tion erreicht, dass die Last zwischen den beiden im Einsatz befindlichen Controller-
Systemen gleichmalig verteilt wird.

- Aufbau einer Citrix 7.6 Testumgebung

Auch in der Terminalserverumgebung sollen in Zukunft die vorhandenen Windows
2008 R2 Server durch Windows Server 2012 R2 abgelost werden. Daher war es
notwendig, auch die bisherige Architektur durch eine neue Infrastruktur abzul6sen.
Neben den Lizenzservern betreffen die Anderungen fiir die Administratoren insbe-
sondere die Verwaltungskonsolen zur Bereitstellung und Steuerung der Applikatio-
nen, Zugriffe und Richtlinien, da die Bereitstellung nunmehr auf der XenDesktop-
Technologie basiert.

Die bisherigen Webinterface-Server, die die Anwendungen uber das Protokoll http
bereitstellen, werden durch sogenannte Storefront-Server mit https abgeldst.
Dadurch ist es auch mdglich, zukunftig den Citrix Receiver statt des Online-Plug-Ins
als Client-Schnittstelle zu verwenden.

Zwischen der aktuell produktiven Version 6.5 und der zuklnftigen 7.6-Umgebung
wurden absichtlich 3 XenApp-Versionen ubersprungen, die zum Teil sehr schnell hin-
tereinander veroffentlicht wurden. Die Version 7.6 gilt als finale Version der 7er-
Reihe und enthalt alle zwischenzeitlichen Neuerungen, u.a. auch die Unterstitzung
eines HTML 5 Receivers (als moglicher zukunftiger Nachfolger vom sicherheitskriti-
schen Flashplayer).

Die XenApp 7.6 Infrastruktur soll 2016 in.den produktiven Betrieb Ubergehen.
Grundsatzlich kann man aufgrund einer'sehr hohen Versionsdynamik und vielen Zu-
kaufen und Weiterentwicklungen seitens Citrix davon ausgehen, dass weiterhin ca.
alle 2 — 3 Jahre die Infrastruktur beim HABIT erneuert werden muss.

- Fristgerechte Abschaltung aller Windows 2003 Server

Am 14.07.2015 stellte Microsoft den letzten Support fur das Betriebssystem
WINDOWS Server 2003 ein. Ab diesem Zeitpunkt sollte es keinerlei Sicherheitsup-
dates fur dieses Betriebssystem mehr geben.

Die Abschaltung von Servern sowie die vorherige Ubertragung von Anwendungen
auf andere Server erfordern einen langeren Vorlauf. Freigaben durch Hersteller, er-
forderliche Tests in der eigenen Infrastruktur und letztlich die Installation und Freiga-
be kdnnen einen langeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Daher wurde bereits fruh-
zeitig im Jahr 2014 mit der Ablosung der letzten Windows 2003 Server begonnen.
Die beschriebenen Notwendigkeiten machten aber einen weiteren Betrieb bis 2015
notwendig.

Trotzdem ist es fristgerecht gelungen, bis zum Ende des Microsoft Supports endguil-
tig alle Windows 2003 Server abzuschalten, so dass auch in diesem Bereich keine
Sicherheitslicken entstanden.

- Bildungsnetzwerk

FUr ein besseres Management der virtuellen Schulserver, die im Bildungsnetzwerk
betrieben werden, wurde ein vCenter-Server (VMware) in Betrieb genommen.
Dadurch wurde eine zentrale Instanz geschaffen, in der die verwalteten Server Uber-
sichtlich und einheitlich gesteuert werden kdnnen.
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Aulerdem wurden 2015 acht weitere Schulserver beschafft, installiert und in den
Schulen in Betrieb genommen.

Seit dem Sommer 2015 wird auf den Schulservern die neue vSphere Version 6.0 von
VMware fur die Bereitstellung der virtuellen Server eingesetzt.



Entwicklung der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage

21 Ertragslage
Ertrage

Umsatzerlése

Erlése aus IT-Netz und Telekommunikation
IT-Netz
TK-Netz und Telekommunikation

Erlose aus der Bereitstellung von Endgeraten

Vermietung von Hardware und Software
Endgerate bereitstellen

Erlose aus Anwendungen

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung

Recht, Ordnung, Sicherheit
Schulen und Kultur
Soziales und Gesundheit
Bauwesen

Erl6se aus Arbeitsauftragen

IT-Dienstleistungen und Projekte
Verkauf von Hard und Software
Weiterverrechnung von Dienstleistungen
sonstige Erlése aus Auftrdgen

Sonstige Ertrage
Periodenfremde Ertrage
Kompensationszahlungen
Sonstiges

Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage

Summe

2015
T€

2.499
997

1.283
1.044

2.662
1.363
1033
490
296
1.314

231
118
401

61

21
540

%

17,4
6,9

8,9
7,3

18,5
9,5
7,2
3,4
21
9,1

1,6
0,8
2,8
0,4

2014
T€

2.069
1.006

1.235
955

2.624
1.629
896
557
308
913

278

274
50

%

15,5
7,5

9,2
7.1

19,6
12,2
6,7
4,2
23
6,8

21
0,0
21
0,4

Anlage 4

-17 -
Veranderung
T€ %
430 20,8
-9 -0,9
48 3,9
89 9,3
38 1,4
-266 -16,3
137 15,3
-67 -12,0
-12 -3,9
401 43,9
-47  -16,9
116
127 46,4
11 22,0
-8 -27,6
15 136,4
1.003 7,5
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Der HABIT erbringt seine Leistungen gegenuber dem Ennepe-Ruhr-Kreis und seinen
Gemeinden im Rahmen einer offentlich-rechtlichen Vereinbarung sowie im Rahmen
der bestehenden Abnahmeverpflichtung fur die Fachamter und sonstigen Einrichtun-
gen der Stadt Hagen. Rund 95,9 % der Erldse resultieren aus Umsatzen zur Bereit-
stellung der IT- Infrastruktur und IT- Anwendungsverfahren sowie Einzelauftragen
und IT- Projektarbeiten.

Aufwendungen

2015 2014 Veranderung
T€ % T€ % T€ %
Materialaufwand:
a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und fur bezogene Waren 175 1,2 103 0,8 72 69,9
b) Aufwendungen flir bezogene Leistungen
- Wartung 1.831 13,0 1.897 14,0 -66 -3,5
- Telefonie und Datenleitungen 687 49 671 50 16 2,4
- Externe Betriebsleistungen 431 3,0 426 3,1 5 1,2
- Beratungs-/Unterstitzungsleistungen,
Schulungen 305 2,2 236 1,7 69 29,2
- Sonstige 100 0,7 93 0,7 7 7,5
Personalaufwand: 6.421 458 6.510 48,2 -89 -1,4
Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegen-
sténde des Anlagevermdégens und Sachanlagen: 2905 20,7 2741 20,3 164 6,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen:
- Gebdudemieten und Energie 594 4,2 338 2,5 256 75,7
- Sonstiges 558 4,0 470 3,5 88 18,7
Zinsen und ahnliche Aufwendungen: 22 0,3 26 0,2 -4 154

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie sons-
tige Steuern

Summe

—
S
=3
@
o 1=
—
=
=]
=}
—
©
)
—
N =
—
=
=]
=}
)
—
=

3,8
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Mit einem Anteil von 20,7 % der Aufwendungen des Wirtschaftsjahres werden alle der
Stadt Hagen langfristig dienenden IT- Wirtschaftsguter finanziert. Insgesamt wurden
hierfur ca. 2,90 Mio. € aufgewendet. Die Personalaufwendungen betragen 45,8 % des
Gesamtaufwandes des HABIT. Ein Anteil von 25,0 % entfallt auf bezogene Leistungen
fur Wartungs-, Pflege- und Beratungs- und Unterstutzungsleistungen.

BAFA

BPersonalaufwand

Obezogene Leistungen

Esonstiger betrieblicher Aufwand

Das Wirtschaftsjahr 2015 schliet der HABIT mit einem Jahresuberschuss in Hohe
von rd. 348,7 T€ ab. Das im Erfolgsplan 2015 prognostizierte ausgeglichene Ergeb-

nis wurde somit Ubertroffen.

2.2 Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage stellt'sich wie folgt dar:

Ver-
2015 2014 anderung
T€ T€ T€
Cash Flow aus laufender Geschaftstatigkeit 2.897 290 2.607
Cash Flow aus der Investitionstatigkeit -4.166 -2.476 -1.690
Cash Flow aus der Finanzierungstatigkeit 727 473 254
Veranderungen des Finanzmittelfonds’ -542 -1.713 1.171
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres -643 1.070 -1.713
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres -1.185 -643 -542

Der Betrieb war im Berichtzeitraum jederzeit in der Lage seine finanziellen Verpflich-
tungen zu erflllen. Zur Sicherung der Liquiditat werden zeitnahe angemessene Ab-
schlagszahlungen angefordert. Dartber hinaus ist der Betrieb in das Cash-Pooling
der Stadt Hagen einbezogen. Das langfristig gebundene Anlagevermdgen ist zum
Bilanzstichtag zu 72,5 % (Vorjahr 89,7 %) mit lang- und mittelfristig zur Verfligung
stehenden Eigen- und Fremdmitteln gedeckt. Die Deckungsverhaltnisse haben sich

gegenuber dem Vorjahr verschlechtert.

" EinschlieRlich Cash-Pool-Konto
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2.3 Vermogenslage
Das Vermogen des HABIT hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2015 31.12.2014 Veranderung

T€ % T€ % T€ %
AKTIVA
Mittel- und langdfristig
gebundenes Vermdégen
Immaterielle Vermdgensgegenstande 2.739,0 26,2 2.069,9 22,9 669,1 32,3
Sachanlagen 4.238,9 40,6  3.647,1 40,3 591,8 16,2

Finanzanlagen 3.1 0,0 3.1 0,0 0,0
6.981,0 66,8 5.720,1 63,2 1.260,9 22,0

Kurzfristig gebundenes Vermogen

Vorrate 3,8 0,0 3,7 0,0 0,1 2,7
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 457 0,5 70,9 0,8 -25,2
Forderungen gegen den Trager 3.070,2 29,4 2.978,7 32,9 91,5 3,1
Flussige Mittel 9,4 0,1 0,6 0,0 8,8
Rechnungsabgrenzungsposten 335,5 3,2 282,3 3.1 53,2 18,8
3.464,6 33,2 3.336,2 36,8 128,4 3,8
10.445,6 100,0 9.056,3 100,0 1.389,3 15,3
PASSIVA
Wirtschaftliches Eigenkapital 3.288,7 31,5 2.940,0 32,5 348,7 11,9

Mittelfristiges Fremdkapital

Ruckstellung (mittelfristig) 514,3 4.9 647,3 7,1 -133,0 -20,5
Kurzfristiges Fremdkapital
Ubrige sonstige Riickstellungen 2.053,3 19,7 1.487,0 16,4 566,3 38,1
Verbindlichkeiten gegenlber
Kreditinstituten 0,0 0,0 28,6 0,3 -28,6 -100,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 806,6 7,7 435,6 4.8 371,0 85,2
Verbindlichkeiten gegen den Trager 1.360,5 13,0 867,9 9,6 492,6 56,8
Sonstige Verbindlichkeiten 184,2 1,8 188,1 21 -3,9 -2,1
Rechnungsabgrenzungsposten 2.238,0 21,4 2.461,8 27,2 -223,8 -9,1
6.642,6 63,6 5.469,0 60,4 1.173,6 21,4
10.445,6 100,0 9.056,3 100,0 1.389,3 15,3

Die Investitionen in das Anlagevermogen betrafen im Wesentlichen Software
(1.937,8 T€), PC, Monitore und Drucker (838,7 T€) Server (368,1 T€) und IT- und
Telekommunikationsnetze (1.015,8 T€).

Das Eigenkapital steigt auf Grund des positiven Jahresergebnisses bei Verminde-
rung der Rucklagen um 348,7 T€. Die Eigenkapitalquote sinkt von 32,5% auf 31,5%.
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2. Risikobericht

Die Fortschreibung des Risikomanagements fur das Wirtschaftsjahr 2015 zeigt keine
Auffalligkeiten.

Weiterhin ist kein Risiko als inakzeptabel ausgewiesen. Insgesamt war die Risiko-
entwicklung im abgelaufenen Wirtschaftsjahr unauffallig. Die Information des Be-
triebsausschusses uber die Fortschreibung des Risikomanagements wird im 2. Quar-
tal 2016 erfolgen.

Alle Einzelerkenntnisse und Kennzahlen sind der Fortschreibung und Dokumentation
zum Risikomanagement fur das Wirtschaftsjahr 2015 zu entnehmen.

3. Prognosebericht

Im kommenden Wirtschaftsjahr wird es schwerpunktmaldig in die Umsetzungsphasen
des Projekts Standortwechsel HABIT gehen. Zunachst wird der Umzug der Bulroar-
beitsplatze anstehen. Der Bauzeitenplan sieht derzeit eine bezugsfertige Ubergabe
des neuen Burogebaudes in der 17. Kalenderwoche, also Ende April 2016, vor. Die-
se Planung ist nach den aktuellen Baufortschritten realistisch. Da der HABIT im An-
schluss an die Ubergabe noch einige technische Arbeiten vor dem endgiiltigen Ein-
zug zu erledigen hat, ist der Umzug im Juni’2016 geplant und damit rechtzeitig vor
Ablauf des Mietvertrages fur die Langenkampstr. 14. Er wird in zwei Margen, namlich
am 9./10.6. und am 23./24.6.2016 erfolgen, damit eine Beeintrachtigung des
Dienstbetriebes so weit wie moglich reduziert werden kann.

Im Zusammenhang mit dem Bau'des neuen Hauptrechenzentrums wurde der Miet-
vertrag am alten Standort Langenkampstr. 33 inzwischen bis zum 30.09.2017 ver-
langert. Aktuell wird mit einer Ubergabe des Neubaus im letzten Quartal 2016 ge-
rechnet. Damit ware fur die sich anschlielende technische Ausstattung des Gebau-
des ein ausreichender Zeitpuffer vorhanden. Die bisherigen Erfahrungen mit grof3en
Bauprojekten haben jedoch gezeigt, dass immer wieder mit Verzégerungen gerech-
net werden muss. Das Projekt ist deshalb aktuell noch als zeitkritisch zu bewerten.

Neben dem GroRprojekt Standortwechsel stehen u.a. folgende Aufgaben im kom-
menden Geschaftsjahr 2016 an:

e Weitere Arbeiten im SAP-Umfeld, z.B. im Rahmen des Projekts ,Restrukturie-
rung Stammdaten”

e Weitere Optimierung der betrieblichen Prozesse durch angepassten Einsatz der
Programmsuite Matrix 42, z.B. in den Bereichen Incident-, Change-, Vertrags-
Beschaffungs- und Lizenzmanagement

e Ausbau des Bildungsnetzwerkes

e Programmanpassungen bzw. Updaten diverser Fachverfahren, Einfuhrung neu-
er Verfahren

e Weitere Anpassungen im Bereich der Netz- und Sicherheitstechnik

e Ausbau DMS-Einsatz beim Fachbereich 32 (Offentliche Sicherheit, Verkehr,
Personenstandswesen)
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Der Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2016 und die mittelfristige Erfolgsplanung se-
hen jeweils ausgeglichene Bilanzergebnisse vor. Die Durchfihrung der geplanten
MalRnahmen Dokumentenmanagementsystem und Standortwechsel wird zu Jahres-
fehlbetragen fuhren, die durch Entnahmen aus den hierfur gebildeten zweckgebun-
denen Rucklagen bilanziell ausgeglichen werden.

4, Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgange von besonde-
rer Bedeutung ergeben.

5. Stellungnahme zur Prufung nach § 53 HGrG

Besondere Sachverhalte, die im Rahmen der Prufung nach § 53 HGrG durch den
Abschlussprufer erwahnenswert sein kdnnten, haben sich nicht ergeben.

Hagen, den 23. Marz 2016

Die Betriebsleitung
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Anlage 5
Bestatigungsvermerk des Abschlussprifers Gber die Jahresabschlussprifung

Ich habe den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang — un-
ter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der

HABIT
Hagener Betrieb fir Informationstechnologie — Systemhaus fir Hagen und Ennepe-Ruhr —
eigenbetriebséhnliche Einrichtung der Stadt Hagen, Hagen,

fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprift. Die Buchfiihrung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und er-
ganzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergdnzenden Regelungen der Satzung liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Betriebsleitung) des HABIT. Meine Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von mir durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchfuhrung und Uber den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsétze ordnungsméaRiger Abschlusspri-
fung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoRRe, die sich auf die Darstellung des durch, den’Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaRiger Buchfihrung und durch den kagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung
der Prufungshandlungen werden die «Kenntnisse Uber die Geschéftstatigkeit und tUber das wirtschaftliche
und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen Uber mégliche Fehler berucksichtigt. Im
Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Wirdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass
meine Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fir meine Beurteilung bildet.

Meine Prufung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergdnzenden landesrechtlichen Vorschriften
und den erganzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundséatze ord-
nungsmaiiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdogens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hagen, 29. April 2016

(Berufssiegel)

gezeichnet

Dr. Reiner Deussen
Wirtschaftsprufer
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Feststellungen im Rahmen der Prifung
nach § 53 Haushaltsgrundsatzegesetz

1. OrdnungsmaRigkeit der Geschéaftsfihrungsorganisation

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschéftsleitung sowie individuali-
sierte Offenlegung der Organbeziige

a) Gibt es Geschéaftsordnungen fir die Organe und einen Geschéftsverteilungsplan
fur die Geschéftsleitung sowie ggf. fir die Konzernleitung? Gibt es dartiber hinaus
schriftliche Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fir die
Geschéfts- sowie ggf. fur die Konzernleitung (Geschéaftsanweisung)? Entsprechen
diese Regelungen den Bedirfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe des Eigenbetriebes sind der Rat der Stadt Hagen, der Betriebsausschuss und die Betriebslei-
tung.

Die Aufgaben und Zusténdigkeiten der Betriebsleitung sind in 8§ 3 Abs. 3 bis 8 der Satzung (zuletzt
geandert am 15. Dezember 2005) niedergelegt, die Zustéandigkeiten von Betriebsausschuss und Rat
der Stadtin 8 5 bzw. § 6 der Satzung.

Die Zustandigkeitsverteilung zwischen den beiden Betriebsleitern ist in den "Regelungen uber die Zu-
stéandigkeiten in der Betriebsleitung HABIT — Hagener Betrieb flr Informationstechnologie -" vom 22.
Dezember 2009 geregelt.

Auf Grundlage von 8 1 Abs. 2 der Betriebssatzung.wurde vom Oberblrgermeister am 4. April 2005 eine
Dienstanweisung erlassen, die die Zusammenarbeit zwischen Eigenbetrieb und Verwaltung regelt. Dar-
Uber hinaus gilt die Allgemeine Dienst- und Geschéaftsanweisung fir die Stadt Hagen vom 15. Mérz
2011 auch fur die Eigenbetriebe.

Im Rahmen meiner Prifung gewann ich den Eindruck, dass die Verteilung der

Zustandigkeiten und die Einbindung des Betriebsausschusses, des Rates, des Oberbiirgermeisters und
der Kdmmerei in die Entscheidungsprozesse des Betriebes sachgerecht ist und den Bedirfnissen des
Betriebes entsprechen.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und
wurden Niederschriften hiertiber erstellt?

Im Berichtsjahr haben vier Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden, Uber die entsprechende
Protokolle vorlagen. Die Betriebsleitung kam im Berichtsjahr regelmafig zu Sitzungen zusammen, die
ebenfalls protokolliert wurden.

¢) In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz
5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschéftsleitung tatig?

Der 1. Betriebsleiter, Herr Christoph Gerbersmann, ist auskunftsgemaf in den folgenden Aufsichtsraten
tatig:

- G.L.V. Gesellschaft fir Immobilien und aktive Vermdgensnutzung der Stadt Hagen mbH, Hagen
- HEB GmbH/HUI GmbH, Hagen

- Stadthallenbetriebs GmbH, Hagen

- Eventpark Hagen GmbH, Hagen

In folgenden Gremien ist Herr Christoph Gerbersmann auch noch tétig:

- Verbandsversammlung des KDN Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister, Kéln
- Verbandsrat des Ruhrverbandes

- Verwaltungsrat der Sparkasse Hagen
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Der Betriebsleiter, Herr Gerd Thurau, ist nach den mir erteilten Auskiinften stellvertretendes Mitglied in
der Verbandsversammlung des KDN Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister, KéIn.

d) Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschéftsleitung, Uberwachungsorgan) individualisiert im
Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Kompo-
nenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies be-
grindet?

Die Bezige des 1. Betriebsleiters sowie die Sitzungsgelder an Betriebsausschussmitglieder werden
unmittelbar durch die Stadt Hagen gezahlt. Eine Angabepflicht entfallt daher. Die dem Betriebsleiter
gewahrten Gesamtbeziige werden gemaf § 24 EigVO NRW in Verbindung mit § 285 Nr. 9 a HGB im
Anhang individualisiert und komponentenbezogen angegeben.

2. Ordnungsmafigkeit des Geschaftsfuhrungsinstrumentariums
Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedurfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich
sind? Erfolgt dessen regelméRige Uberprifung?

Arbeitsbereiche und der Organisationsaufbau des Betriebes ergeben sich aus einem bedarfsgerechten
Organisationsplan (derzeitiger Stand: 01. November2015). Erganzende Zustandigkeiten und Wei-
sungsbefugnisse ergeben sich dartber hinaus aus verschiedenen Richtlinien und Dienstanweisungen,
wie z. B. der Dienstanweisung fir die Zusammenarbeit zwischen HABIT und der Stadt Hagen (Stand 4.
April 2005), der Allgemeinen Dienst- und Geschéftsanweisung der Stadt Hagen vom 15. Marz 2011.
Die Unterschriftsbefugnisse wurden entsprechend der Dienstanweisung fir den Fachbereich Finanzen
und Controlling der Stadt Hagen Bereich Finanzbuchhaltung vom 3.9.2015, Punkt 2.4.geregelt.

Die getroffenen Regelungen werden bei Bedarf den geédnderten Bedurfnissen angepasst.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan
verfahren wird?

Anhaltspunkte dafir, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird, haben sich im Rahmen
meiner Prufung nicht ergeben.

c) Hat die Geschéftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und
dokumentiert?

Der Betrieb hat durch verschiedene ablauforganisatorische Manahmen (Funktionstrennung, Sicher-
stellung des 4-Augen-Prinzips) Vorkehrungen zur Korruptionspravention getroffen.

Erganzend gelten die Dienstanweisung Korruptionspréavention der Stadt Hagen vom 22.5.2015 und die
Sponsoring-Dienstanweisung der Stadt Hagen vom 7.10.2013.

Die Stadt Hagen hat im Amt 14 die Stelle eines Antikorruptionsbeauftragten, Herr Martin Schinner, be-
setzt.

Alle Beschéftigten des HABIT haben einmal jahrlich auf elektronischem Wege die Kenntnisnahme der
im Intranet hinterlegten Regelungen zu bestatigen. Zuletzt ist dies am 15. Februar 2016 erfolgt.
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fiir wesentliche Entscheidungsprozesse (ins-
besondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewdah-
rung)? Haben sich Anhaltspunkte

ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Der Betrieb verfligt iber geeignete Richtlinien zu einzelnen wesentlichen Entscheidungsprozessen. Fir
den Betrieb im Besonderen und den gesamtstédtischen Bereich im Allgemeinen geltende Richtlinien
sind fur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Intranet des Betriebes zuganglich. Anhaltspunkte fur
eine Nichteinhaltung haben sich, soweit wir pruften, nicht ergeben.

e) Besteht eine ordnungsmafiige Dokumentation von Vertragen (z. B. Grundstiicksverwaltung, EDV)?

Die fUr den Betrieb wesentlichen Vertrage mit Kunden, Lieferanten und Projektpartnern sind in elektro-
nischer Form (ENAIO) archiviert und tber das Intranet von den jeweiligen Sachbearbeitern unmittelbar
einsehbar. Personalunterlagen werden bei der Stadt Hagen gefiihrt. Zusétzlich befindet sich mit Hilfe
der Software "Matrix 42" die Einflihrung eines zentralen elektronischen Vertragsmanagements
(Contract Management) in der Erprobungsphase.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und
Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Da-
ten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhéange’von Projekten - den Bedurfnissen des Unter-
nehmens?

Der Betrieb hat gemaR 8§ 14 ff. EigvO NRWund 88 15 f. Betriebssatzung jéahrlich vor Beginn eines
jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan fur das Folgejahr aufzustellen, der vom Rat der Stadt zu
genehmigen ist. Er hat aus einem Erfolgs- und Vermdgensplan sowie aus einer Stellenubersicht zu
bestehen. Zuséatzlich ist geméal § 18 EigvVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu
erstellen. Die Planungen sind durch Erlauterungen zu ergéanzen.

Das Planungswesen entspricht - im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie
auf sachliche und zeitliche Zusammenhéange von Projekten - grundsétzlich den Bedirfnissen des Be-
triebes.

Bei der Wirtschaftsplanung ab 2015 ist berticksichtigt worden, dass fur durchzufiihrende MalRnahmen
zweckgebundene Riicklagen bestehen. Den durch Umsetzung der Mal3hahmen geplanten Jahresfehl-
betrdgen stehen geplante Enthahmen aus den Riicklagen gegeniber. Insofern umfasst die Erfolgspla-
nung nicht mehr nur Aufwendungen und Ertrage.

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde innerhalb der vorgesehenen Fristen aufgestellt.

Der Betriebsausschuss hat auf Grundlage einer Empfehlung des Beteiligungs-Controllings dem Rat der
Stadt Hagen am 2. Dezember 2014 empfohlen, den Wirtschaftsplan 2015 festzustellen. Dies erfolgte
mit Ratsbeschluss vom 11. Dezember 2014.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Einhaltung des Wirtschaftsplans wird durch den Servicebereich Rechnungswesen/ Kostenmanage-
ment (HABIT/30) Uberwacht.

Quartalsberichte tUber die Entwicklung der Aufwendungen und Ertrage (allerdings ohne Abwicklung des
Vermoégensplans) werden als Zwischenberichte, entsprechend § 20 der EigvO NRW mit einer Stellung-
nahme des Beteiligungscontrollings versehen, dem Betriebsausschuss und der Verwaltungsfihrung zur
Kenntnis gebracht.

Bei der Berichterstattung wird kiinftig auch auf die Rucklagenveréanderung einzugehen sein.
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¢) Entspricht das Rechnungswesen einschlief3lich der Kostenrechnung der GréR3e und den besonderen
Anforderungen des Unternehmens?

Rechnungswesen und Kostenrechnung entsprechen der Gréf3e und den besonderen Anforderungen
des Betriebes. Der Betrieb verfuigt neben der Kostenartenrechnung der Finanzbuchhaltung tber eine
SAP-gefiihrte Kostenrechnung.

Die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung dienen u. a. als Grundlage fir die Kalkulation der
Kostenverrechnungsséatze des Folgejahres, die Erstellung des Wirtschaftsplans und die Nachkalkulati-
onen zu Beginn des Folgejahres.

Der § 6 des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) findet beim HABIT keine Anwendung, da keine
Benutzungsgebiihren berechnet werden.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditatskontrolle
und eine Kreditiberwachung gewahrleistet?

Der Betrieb deckt seinen Finanzbedarf im Rahmen der gegenseitigen Bestandsverstarkung mit der
Stadt Hagen (Cash-Pooling) ab. Die Zinsen fir Inanspruchnahmen entsprechen dem 3-Monats-Euribor
zzgl. 0,15 % Aufschlag (- 0,5 % soweit HABIT = Glaubiger). Die Zinsabrechnung wird einmal jahrlich
durchgefihrt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Gesamtabstimmung der Verrechnungskonten
bei der Stadt Hagen und HABIT. Im Berichtszeitraum wurden fir Kreditinanspruchnahmen durch den
HABIT 2.796,41 € an die Stadt Hagen gezahlt. Guthabenzinsen wurden in 2015 keine vereinnahmt, da
der 3-MonatsEuribor geringer als 0,5 % war.

Da der Betrieb abgesehen von kurzfristigen Liquiditatskrediten im Rahmen des Cash-Poolings keine
Kreditaufnahmen tatigt, ist eine Kreditliberwachung nicht erforderlich.

e) Gehdrt zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfir geltenden Regelungen nicht
eingehalten worden sind?

Die Aufgaben des Cash-Managements werden fir den Betrieb durch die Kammerei der Stadt Hagen
wahrgenommen (vgl. vorherige Frage).

Anhaltspunkte dafir, dass diese Regelungen nicht eingehalten worden sind, haben sich im Rahmen
meiner Prufung nicht ergeben.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt
werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewabhrleistet, dass ausstehende
Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Fur Dauerauftrage werden grundsétzlich zu Beginn eines jeden Jahres auf Basis der aus den Plandaten
resultierenden Kostenverrechnungssatze und der geplanten Mengengeriiste Abschlagszahlungen fest-
gelegt. Unter Beriicksichtigung der tatséachlichen Abnahmemengen und der durch einen Nachkalkula-
tion angepassten Kostenverrechnungssatze sowie der geleisteten Abschlagszahlungen erfolgt zum
Jahresende eine Endabrechnung.

Arbeits- und Einzelauftrége sowie Projekte werden quartalweise bzw. nach Beendigung der Leistungs-
erbringung in Rechnung gestellt. Fur jahrestbergreifende Projekte werden zum Bilanzstichtag Zwi-
schenrechnungen erstellt.

Der Betrieb erbringt seine Leistungen tUberwiegend gegenuber der Stadt Hagen bzw. anderen offentlich-
rechtlichen Tragern. Auf Grund dieser Kundenstruktur und der Abrechnungspraxis besteht fir den HA-
BIT ein geringes Bonitats- und Zahlungsausfallrisiko, so dass von regelméafigen Mahnungen abgese-
hen wird. Die Verrechnungskonten mit der Stadt Hagen werden vielmehr mehrmals jahrlich abgestimmt,
um auftretende Buchungsdifferenzen Ubereinstimmend zu klaren.
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle we-
sentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Betrieb verflgt Uber ein hausinternes SAP-gestutztes (Modul CO) kaufmannisches Controlling zur
Uberwachung der Einhaltung der Ansétze des Wirtschaftsplanes.

Das von der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) wahrgenommene externe stadtische
Beteiligungscontrolling umfasst Analysen und Stellungnahmen zum Jahresabschluss, der Wirtschafts-
planung, der Zwischenberichterstattung und einzelnen Beschlussgegenstanden (z. B. Vergaben) des
Betriebsausschusses. Die Stellungnahmen des Beteiligungscontrollings liegen dem Betriebsausschuss
vor seiner Beratung/Beschlussfassung vor.

h) Erméglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung der Tochter-
unternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der Betrieb verfugt Uber keine Tochterunternehmen bzw. wesentlichen Beteiligungen. Die im Jahres-
abschluss ausgewiesene Beteiligung am Zweckverband KDN (K6R) wurde durch Mitgliedschaft von
Vertretern des Betriebes bzw. der Stadt in den Gremien des KDN bzw. Kenntnisnahme des gepriften
Jahresabschlusses uberwacht.

Fragenkreis 4: Risikofriherkennungssystem

a) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert und Malinahmen
ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefahrdende Risiken“rechtzeitig erkannt werden kénnen?

Der Betrieb hat auf Grundlage einer Risikoinventur*die fur ihn wesentlichen Risiken strukturiert und
nach Risikobereichen, Risikogruppen und Risikokategorien gegliedert in einer Uber das Intranet abruf-
baren Datenbank dokumentiert. Es werden derzeit finf Risikokategorien unterschieden, und zwar

- Allgemeiner Betrieb,
- Anwendungen,

- Infrastruktur,

- Projektrisiken,
-Strategische Risiken.

Einzelnen Risiken sind Risikoverantwortliche zugeordnet, die fur die Aktualisierung der Risiken zustan-
dig sind. Die einzelnen Risiken wurden in einer Risikomatrix nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Aus-
wirkungen bewertet. Darlber hinaus werden ergangene und denkbare MalRhahmen zur Vermeidung,
Reduzierung und Abwalzung der Risiken beschrieben. In Bezug auf einzelne Risiken sind in einer Da-
tenbank Kennzahlen als Frihwarnindikatoren hinterlegt. Die Risiken sind mit einem Gultigkeitsdatum
versehen, nach dessen Ablauf eine Neubewertung des Risikos vorgenommen werden soll.

Zusténdig fur das Risikomanagement des Betriebes ist ein Risikomanager (Herr Stefan Prinz), der un-
mittelbar dem Leiter des Geschéftsbereichs Rechnungswesen und Service untersteht.

b) Reichen diese MaBhahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfillen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die MalRnahmen nicht durchgefuhrt werden?

Insgesamt stehen aktuell 102 Risiken unter Beobachtung, von denen 77 als mittleres Risiko und 21 als
akzeptables Risiko klassifiziert sind. 4 Risiken sind ohne Bewertung.

Als nicht rechtsfahiges Sondervermdgen einer nicht insolvenzfahigen 6ffentlich rechtlichen Gebietskor-
perschaft sind, wie die Betriebsleitung auch im Risikobericht zum Lagebericht ausfuhrt, unmittelbar be-
standsgeféahrdende Risiken derzeit nicht erkennbar. In der Risikoberichterstattung des Jahres 2015
weist der Betrieb darauf hin, dass die Risikoentwicklung nicht auffallig ist.

Die getroffenen MalRnahmen reichen nach meiner Einschatzung bei kontinuierlicher Anwendung grund-
séatzlich aus und sind geeignet, ihren Zweck zu erfillen.
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Eine grundlegende Uberarbeitung der Risikostruktur einschlieRlich einer Anpassung an geanderte Ge-
gebenheiten ist in Vorbereitung und soll auskunftsgemafl nach dem vollzogenen Umzug des Betriebes
durchgefuhrt werden. Weiterer Optimierungsbedarf ergibt sich dabei auch hinsichtlich der Benennung
der Risikoverantwortlichen und der Kommunikation der Risikoverantwortlichen mit dem Risikomanager.

¢) Sind diese MalRnahmen ausreichend dokumentiert?
Die Dokumentation der getroffenen MaRnahmen erfolgt durch eine Datenbank.

Jahrlich erfolgt eine Fortschreibung und Dokumentation in Form eines Risikoberichtes, die den Mitglie-
dern des Betriebsausschusses in elektronischer Form zur Verfigung gestellt wird.

Ergénzend wird seit 2015 (erstmals fir das Jahr 2014) ein "Management Summary" des Risikoberichtes
erstellt und den Ausschussmitgliedern (zuletzt am 17. Februar 2015) zur Verfligung gestellt. Die Ma-
nagement Summary fur 2015 ist erstellt, aber noch nicht an den Betriebsausschuss weitergeleitet.

d) Werden die Frihwarnsignale und Maf3nahmen kontinuierlich und systematisch mit
dem aktuellen Geschéaftsumfeld sowie mit den Geschéaftsprozessen und
Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Risikobewertungen sind mit einem Giltigkeitsdatum und Neubewertungsintervallen versehen
mit dem Ziel, eine regelmalige Neubewertung der Risiken zu erreichen.
(vgl. auch ergénzende Hinweise unter Frage 4 b).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschafte, Optionen und
Derivate

a) Hat die Geschafts-/Konzernleitung den Geschéaftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie
von anderen Termingeschéften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehort:

e Welche Produkte/Instrumente dirfen eingesetzt werden?

o Mitwelchen Partnern dirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betréagen eingesetzt wer-
den?

¢ Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang durfen
offene Posten entstehen?

¢ Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschlieflich zuléssig
sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefiihrt werden diirfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

¢) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung ein dem Geschéaftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfigung gestellt insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschéfte

Beurteilung der Geschéfte zum Zweck der Risikoanalyse
Bewertung der Geschéfte zum Zweck der Rechnungslegung
Kontrolle der Geschéfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle fur nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschéfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung
gezogen?

e) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjahrige Unterrichtung der Geschéafts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positio-
nen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?
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Antwort zu Fragenkreis 5: Dieser Fragenkreis ist nicht einschlagig, da entsprechende Geschéfte nicht
getatigt wurden.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedurfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Kon-
zernrevision? Besteht diese als eigenstandige Stelle, oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle
(gof. welche?) wahrgenommen?

Der Betrieb verfligt iber keine eigene interne Revision.

Gemal den Regelungen in § 103 Abs. 1 der GO NW und nach § 9 der Satzung ist das Rechnungspri-
fungsamt der Stadt Hagen (RPA) grundséatzlich berechtigt, prozessbegleitende interne Prifungen in
Form von Sonderprifungen und Prifungen der Kassen- und Wirtschaftsfiihrung durchzufihren.

Darlber hinaus unterliegt der Betrieb/die Kommune der Prifungshoheit durch die Gemeindeprifungs-
anstalt (GPA) NRW.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/
Konzern? Besteht bei ihrer Tatigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Der Betrieb ist gegenuber externen Prifungsinstanzen (z. B. GPA, RPA) nicht weisungsgebunden. In
personeller Hinsicht bestehen keine UberschneidungenzDie Gefahr von Interessenkonflikten ist gering.

¢) Welches waren die wesentlichen Téatigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im
Geschéftsjahr? Wurde auch geprift, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Tren-
nung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das
letzte Mal Uber Korruptionspréavention berichtet? Liegen hierliber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Berichtszeitraum ist seitens des RPA der Stadt Hagen eine Prifung durchgefiihrt worden, die sich
mit der Zahlungsabwicklung beim HABIT befasste (Prifungsbericht vom 21. Oktober 2015). Im Rahmen
dieser Prufung wurde auch das interne Kontrollsystem im Bereich der Zahlungsabwicklung untersucht.
Des Weiteren erfolgte seitens des RPA der Stadt Hagen eine Programmprifung nach § 103 Abs.3 Nr.
6 GO NRW Elektronische Rechnungsbearbeitung und Archivierung (WMD xFlow) sowie finanzwirt-
schaftliche Software von SAP des HABIT (Prifungsbericht vom 30.6.2015).

d) Hat die Interne Revision ihre Prifungsschwerpunkte mit dem Abschlussprifer
abgestimmt?

Eine Abstimmung erfolgt nicht.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mangel aufgedeckt und um welche han-
delt es sich?

Ausweislich der RPA-Prifungsberichte ergaben sich keine bemerkenswerten Mangel.
f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revi-
sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung

ihrer Empfehlungen?

Der HABIT wird die dort gegebenen Hinweise und Anmerkungen aufgreifen und fur die Zukunft abstel-
len.
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3. Ordnungsmafigkeit der Geschéaftsfihrungstatigkeit

Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschafte und MaRnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schaftsordnung, Geschéaftsanweisung und bindenden Beschlissen des Uberwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungsorgans zu
zustimmungspflichtigen Rechtsgeschéaften und MaRnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die zustimmungsbedurftigen Rechtsgeschéfte und MaRnahmen sind in 8 5 der Betriebssatzung im Ein-
zelnen geregelt.

Anhaltspunkte dafir, dass die vorherige Zustimmung des Betriebsausschusses zu zustimmungspflich-
tigen EinzelmalRhahmen bzw. -geschéften nicht eingeholt worden ist, haben sich im Rahmen meiner
Prufung nicht ergeben.

In Bezug auf die Uber den KDN Dachverband kommunaler IT-Dienstleiter bezogenen laufenden Ersatz-
beschaffungen entspricht es seit Jahren geibter Betriebspraxis, dass auch bei Uberschreitung der
Wertgrenze laut Betriebssatzung keine gesonderte Beschlussfassung der Gremien erfolgt.

b) Wurde vor der Kreditgewéhrung an Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwachungsorgans
die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Kredite an Mitglieder der Betriebsleitung, des Betriebsausschusses bzw. Rates der Stadt
Hagen wurden nicht gewahrt.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedurftiger
Maflnahmen &hnliche, aber nicht als zustimmungsbedirftig behandelte MalRnahmen vorgenommen
worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmal3nahmen)?

Anhaltspunkte dafirr, dass anstelle zustimmungsbedirftiger MalBhahmen &ahnliche, aber nicht als zu-
stimmungsbedurftig behandelte Malinahmen vorgenommen wurden, haben sich im Rahmen unserer
Prufung nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschéfte und Mal3nahmen nicht mit Gesetz, Satzung,
Geschaftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans uber-
einstimmen?

Anhaltspunkte dafur, dass Geschafte und Mal3nahmen, die nicht mit Gesetz, Satzung, Geschaftsord-
nung, Geschéaftsanweisung und bindenden Beschlissen der Uberwachungsorgane in Ubereinstimmung
stehen, abgeschlossen wurden, haben sich im Rahmen meiner Prifung nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchfiihrung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlage-
werte und Vorrate) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit, Finan-
zierbarkeit und Risiken gepruft?

Die Investitionsplanung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des jahrlichen Wirtschaftsplans bzw. der
mittelfristigen Finanzplanung, die durch den Betriebsausschuss und den Rat der Stadt genehmigt wur-
den. Die Finanzplanung berlicksichtigt auch die Finanzierung der geplanten Investitionen.

Im Rahmen meiner Prifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Investitionen nicht ange-
messen geplant und vor Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprift werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht aus-
reichend waren, um ein Urteil Uber die Angemessenheit des Preises zu ermdglichen (z. B. bei Erwerb
bzw. VerauRerung von Grundstlicken oder Beteiligungen)?
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Im Rahmen meiner Prifung haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass die Unterlagen/Erhe-
bungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil (ber die Angemessenheit des Prei-
ses zu ermoglichen.

¢) Werden Durchfihrung, Budgetierung und Veréanderungen von Investitionen laufend Gberwacht und
Abweichungen untersucht?

Die unterjahrige Uberwachung der Durchfiihrung der Investitionen erfolgt durch die jeweiligen Projekt-
verantwortlichen.

Im Ubrigen erfolgt die interne Uberwachung der Investitionen auskunftsgemaR im Rahmen der Uber-
wachung des Wirtschaftsplans, wobei jedoch darauf hinzuweisen ist, dass in der Zwischenberichterstat-
tung an den Betriebsausschuss und die Verwaltung nicht gesondert auf die Abwicklung des Vermo-
gensplans eingegangen wird.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen
ergeben? Wenn ja, in welcher Hohe und aus welchen Griinden?

Das laut Vermogensplan genehmigte Gesamtbudget fir das Jahr 2015 sah Gesamtinvestitionen von
6.995 T€ vor. Die Gesamtinvestitionen des Wirtschaftsjahres 2015 belaufen sich tatsachlich auf rd.
4.165 T€. Die Planunterschreitung von rd. 2,8 Mio € ist auskunftsgemaf auf in 2015 nicht umgesetzte
und bzw. teilweise umgesetzte Projekte (Hauptrechenzentrum HRZ und Back-Up-Rechenzentrum BRZ)
sowie auf Budgetunterschreitungen zuriickzufuhren.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertradge nach Ausschopfung
der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Leasing- oder vergleichbare Vertrage wurden nicht abgeschlossen.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte fir eindeutige Verstol3e gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF,
EU-Regelungen) ergeben?

Der HABIT ist zustandig fur IT-Beschaffungen (Soft- und Hardware) im Gesamtbereich der Stadt Hagen.
Insoweit werden eigensténdige Vergaben durchgefihrt. Ein Teil der IT-Beschaffungen durch den HABIT
erfolgen Uber den Zweckverband KDN, der auf Verbandsebene eigenstandige Vergaben durchgefihrt.

Sonstige Beschaffungen den HABIT betreffend (z. B. Buromaterial, Gebdude) werden tber andere Be-
schaffungsstellen der Stadt Hagen (z. B. zentrale Vergabestelle Fachbereich 25, GWH) abgewickelt.

Als Vergabeverfahren werden grundsatzlich offentliche Ausschreibungen, beschrankte Ausschreibung
und freihdndige Vergaben, jeweils mit und ohne Teilnahmewettbewerb, durchgefihrt.

Vom HABIT unmittelbar (d. h. aul3erhalb des KDN) wurden in seinem Zusténdigkeitsbereich in 2015
Uberwiegend freihandige Vergaben durchgefiihrt. Es wurden in 2015 drei beschrankte und zwei 6ffent-
liche Ausschreibungen sowie keine EU-Vergabe durchgefihrt.

Am 1. August 2014 ist eine Geschéftsordnung des HABIT flr die Vergabe von Lieferungen und Leis-
tungen in Kraft getreten.

Anhaltspunkte fir eindeutige Versttf3e gegen die Vergaberegelungen im Verantwortungsbereich des
HABIT haben sich im Rahmen meiner Prifung nicht ergeben.

b) Werden fur Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B.
auch fur Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?
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Auch bei Beschaffungen, die nicht den formellen Vergaberegelungen unterliegen (z. B. Direktkaufe im
Anschaffungswert bis 500 € netto) werden Konkurrenzangebote eingeholt.

Aufnahmen und Anlagen am Kapitalmarkt erfolgten im Berichtszeitraum nicht.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan
a) Wird dem Uberwachungsorgan regelmaRig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an den Betriebsausschuss erfolgte ausweislich mir vorliegender Protokolle wah-
rend der turnusmafigen Sitzungen durch schriftliche und mindliche Erlauterungen der Betriebsleitung.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach den mir vorliegenden Protokollen vermittelten die Berichte zum Zeitpunkt der Berichterstattung
einen sachgerechten Einblick in die wirtschaftliche Lage des Betriebes. Die Berichterstattung ber die
Abwicklung des Wirtschaftsplans beschrénkte sich auf die Entwicklung des Erfolgsplans. Eine Bericht-
erstattung tUber die Abwicklung des Vermogensplans erfolgte nicht.

c) Wurde das Uberwachungsorgan iiber wesentliche Vorgange angemessen und zeitnah unterrichtet?
Liegen insbesondere ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemaf abgewickelte Geschafts-
vorfalle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierliber
berichtet?

Der Betriebsausschuss wurde ausweislich der mirvorliegenden Protokolle bzw. des Lageberichtes der
Betriebsleitung Uber wesentliche Vorgédnge angemessen und zeitnah unterrichtet.

Im Rahmen meiner Prifung ergaben sich keine Anhaltspunkte fur ungewohnliche, risikoreiche oder
nicht ordnungsgemaf abgewickelte Geschéaftsvorfalle sowie erkennbare Fehldispositionen oder we-
sentliche Unterlassungen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschéfts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf dessen beson-
deren Wunsch berichtet (8§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine Berichterstattung auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses war den Protokollen nicht zu
entnehmen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unterneh-
mensinternen Vorschriften) nicht in allen Fallen ausreichend war?

Anhaltspunkte dafiir, dass die Berichterstattung nicht in allen Fallen ausreichend war, haben sich im
Rahmen meiner Prifung nicht ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt
und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan erortert?

Fur den HABIT besteht eine Directors & Officers Versicherung ohne Selbstbehalt mit einem Sublimit
von 1,75 Mio €. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Geschéftsfihrer, Aufsichts- und Beiréte,
leitende Angestellte und Personen, die faktisch eine Organfunktion wahrnehmen. Im Berichtszeitraum
erfolgte ausweislich der Niederschriften keine Erdrterung zu diesem Thema im Betriebsausschuss.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwachungsorgans ge-
meldet wurden, ist dies unverzuglich dem Uberwachungsorgan offengelegt worden?

Zu meldende Interessenskonflikte sind mir im Rahmen der Prifung nicht bekannt geworden.
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4. Vermdgens- und Finanzlage
Fragenkreis 11: Ungewdhnliche Bilanzposten und stille Reserven
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermdgen?

Wesentliches offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermdgen habe ich im Rahmen meiner Prifung
nicht festgestellt. Zur Erlauterung der Vermoégenslage vgl. JA-Bericht 2015.

b) Sind Bestande auffallend hoch oder niedrig?
Auffallend hohe oder niedrige Besténde sind im Jahresabschluss 2015 nicht festzustellen.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdgenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen
Werten erheblich héhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermdgensgegenstande wesentlich beein-
flusst wird?

Bei meiner Prifung haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass die Vermégenslage durch im
Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich hohere Verkehrswerte der Vermogensgegenstande
(stille Reserven) wesentlich beeinflusst wird.

Auf Grund der in Auslibung eines Passivierungswahlrechts nicht bilanzierten Rickstellungen fir die
mdogliche Unterdeckung aus der Zusatzversorgung des Personals wird die Vermdgenslage positiv be-
einflusst.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie
sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert wer-
den?

Zum 31. Dezember 2015 finanzierte sich der HABIT zu 31,5 % (Vorjahr 32,4 %) aus Eigenmitteln im
bilanziellen Sinn, zu 68,5 % (Vorjahr 67,6 %) aus Fremdmitteln (Ruckstellungen, Verbindlichkeiten und
passiver RAP).

Die Kapitalflussrechnung (Punkt 4.3.3.) des JA-Berichts zeigt, dass der Mittelbedarf fur die Investitions-
tatigkeit (4.165 T€) nur teilweise aus dem laufenden Cashflow und der Finanzierungstatigkeit (insge-
samt 3.623 T€) gedeckt werden konnte.

Die geplanten Investitionen sollen tberwiegend aus Mittelzuflissen aus dem laufenden Cashflow und
der Finanzierungstatigkeit finanziert werden, zum Teil aber auch Gber den Cash-Pool.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen
wesentlicher Konzerngesellschaften ?

Der HABIT erstellt selbst keinen Konzernabschluss. Hierzu wird auf den NKF-Gesamtabschluss der
Stadt Hagen verwiesen, in den der HABIT als Sondervermdgen einzubeziehen ist.

¢) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlielich Garantien der 6ffentli-
chen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen
und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtszeitraum hat der Betrieb auskunftsgeman keine Finanz-/Fordermittel einschlielich Garan-
tien der offentlichen Hand erhalten.
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Finanzierungsprobleme auf Grund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Der Betrieb verflgt tiber
eine Eigenkapitalquote von 31,5 % (Vorjahr 32,4 %). Uber die Kostenverrechnung bzw. Nachkalkulation
am Jahresende werden jeweils entsprechend der Planung bilanziell ausgeglichene Ergebnisse ange-
strebt. Kurzfristige Zwischenfinanzierungen von nicht geplanten Geschaftsvorféallen erfolgen lber den
Cash-Pool mit der Stadt Hagen.

Die geplanten Jahresfehlbetrdge werden unter sonst gleichen Bedingungen zu einem Rickgang des
Eigenkapitals fuhren.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschuttungspolitik, Ricklagenbildung) mit der wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung sieht fir 2015 vor, den Bilanzgewinn in die
zweckgebundene Ricklage fur Standortwechsel einzustellen. Unter Beriicksichtigung der im Wirt-
schaftsplan 2016 geplanten Investitionen in die neuen Rechenzentren des HABIT erscheint mir dies
sachgerecht.

5. Ertragslage
Fragenkreis 14: Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunter-
nehmen zusammen?

Eine Aufgliederung des Betriebsergebnisses nach Segmenten wird vom Betrieb nicht
erstellt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgéangen gepragt?
Einmalige Vorgénge von entscheidender Bedeutung konnten nicht festgestellt werden.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen
zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditi-
onen vorgenommen werden?

Der HABIT ist ein Selbstversorgungsbetrieb, der seine Leistungen nahezu ausschlief3lich im Innenver-
haltnis gegenulber den Tragerkommunen erbringt und nicht als gewerbliches Unternehmen mit Gewinn-
erzielungsabsicht am allgemeinen Markt operiert.

Die zugrunde gelegten Verrechnungssatze fir die erbrachten Leistungen des HABIT werden grundsétz-
lich nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres auf Grundlage einer Nachkalkulation so justiert, dass entspre-
chend der Planung ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird. Dies setzt jedoch voraus, dass im Zeit-
punkt der Nachkalkulation sdmtliche Kosten bekannt sind, da sich sonst unangemessene Kostenver-
rechnungssétze ergeben kénnen.

Gemessen an dem Betriebszweck eines Selbstversorgungsbetriebes ist die beschriebene Form der
interkommunalen Leistungsverrechnung grundsatzlich nicht zu beanstanden.

In der Planung ab 2015 bezieht sich das ausgeglichene Ergebnis auf die Bilanz. Zweckgebundene
Rucklagen gleichen dabei die Fehlbetrage aus, die durch geplante Malinahmen entstehen, fir die die
Rucklagen gebildet wurden.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?
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Diese Fragestellung ist fur einen IT-Dienstleister wie den HABIT nicht einschlagig.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschéfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschéfte, die fir die Vermogens- und Ertragslage von Bedeutung waren,
und was waren die Ursachen der Verluste?

Nach meinen Erkenntnissen ergaben sich in 2015 keine wesentlichen verlustbringenden Einzelge-
schéfte.

b) Wurden MalRhahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche MaRnahmen
handelt es sich?

vgl. vorherige Frage.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und MalRhahmen zur Verbesserung der Er-
tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
Im Jahr 2015 wurde ein Jahresuberschuss erzielt.

b) Welche MaRnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unterneh-
mens zu verbessern?

Der HABIT verfolgt als Selbstversorgungsbetrieb primar keine Gewinnerzielungsabsicht.

Das Ziel besteht vielmehr darin, Kosteneinsparungen unter dem Gebot eines méglichst ausgeglichenen
Ergebnisses an die TrAgerkommune in Form moderater Verrechnungspreise weiterzugeben. Ab 2015
bezieht sich der angestrebte Ausgleich wie beschrieben auf das Bilanzergebnis.

Im Mittelpunkt der Aktivitaten der Betriebsleitung zur Erreichung dieses priméaren Ziels stehen daher
MaRnahmen zur Verbesserung des Ressourcenmanagements und der betrieblichen Ablaufe sowie die
Erhaltung und Fortfiihrung der Kooperationsaktivitaten.

Die praktizierte Vorgehensweise einer Kalkulation der Kostenverrechnungssatze zur Wirtschafts-
planaufstellung und einer Nachkalkulation Anfang des folgenden Wirtschaftsjahres fihrt im Regelfall
dazu, dass kein negatives Bilanzergebnis ausgewiesen wird.



DR. RER. POL. REINER DEUSSEN

WIRTSCHAFTSPRUFER STEUERBERATER
FACHBERATER FUR INTERNATIONALES STEUERRECHT

Fakultative Anlagen



DR. RER. POL. REINER DEUSSEN
WIRTSCHAFTSPRUFER STEUERBERATER

FACHBERATER FUR INTERNATIONALES STEUERRECHT

Anlage 7
—-1-

Rechtliche Verhaltnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhaltnisse

Bezeichung:

Sitz:

Rechtsform:

Betriebssatzung:

Anschrift:

Gegenstand des
Eigenbetriebs:

Geschéftsjahr:

Gezeichnetes
Kapital:

Hagener Betrieb fir Informationstechnologie — Systemhaus fur Hagen und
Ennepe-Ruhr — eigenbetriebséhnliche Einrichtung der Stadt Hagen

Hagen

Der Rat der Stadt Hagen fasste am 10.6.1999 den Grundlagenbeschluss, die
Datenverarbeitungszentrale der Stadt Hagen ab dem 1.7.1999 wie einen Ei-
genbetrieb geman § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit
den Vorschriften der EigvVO NRW zu fuhren.

Die vom Rat der Stadt Hagen am 10.6.1999 beschlossene Betriebssatzung
wurde mit Ratsbeschluss vom 15.12.2005 geéndert und an die durch das
Gesetz zur Einfuhrung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)
grundlegend geénderte Eigenbetriebsverordnung angepasst. Zudem erfolgte
eine Anderung des § 14 der.Satzung aufgrund der in 2005 beschlossenen
Kapitalerh6hung. Die Satzungiist am 1.1.2006 in Kraft getreten.

Langenkampstr. 14, 58119 Hagen

Der Betriebszweck des HABIT ist es, informationstechnologische Dienst-
leistungen zu erbringen. Im Rahmen dessen erbringt der HABIT folgende
Dienstleistungen:

— die Planung, die Beschaffung und den Betrieb der Informations-
technologie,

— die Rechenzentrumsleistungen,

— Consulting und Einfiihrung von IT-Systemen und die damit zusammen-
héangende Organisationsberatung in Bezug auf Geschéftsprozesse,

— die Bereitstellung von Anwendungssoftware,
— den IT-Benutzerservice,
— IT-Schulungen

— sowie die mit diesen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zusammen-
héngenden Tatigkeiten.

Der Oberburgermeister regelt die Zusammenarbeit zwischen den Dienst-
stellen der Verwaltung, den stadt. Eigenbetrieben und dem HABIT durch ei-
ne Rahmenvereinbarung vom 23.4.1999 mit Wirkung ab 1.7.1999.

1. Januar bis 31. Dezember

EUR 193.987,10; durch Ratsbeschluss vom 15.12.2005 wurde das bisherige
Stammkapital von EUR 51.129,19 (DM 100.000,00) durch Umwandlung von
Rucklagen auf jetzt EUR 193.987,10 erhoht. Diese Erhdhung gilt ebenfalls
ab 1.1.2006.
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Betriebsleitung:

Betriebsausschuss:

Rat der Stadt Hagen:

Oberbirgermeister:

Wichtige Vertrage:

Anlage 7
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Die Betriebsleitung besteht aus zwei Betriebsleitern, die durch den Rat der
Stadt Hagen bestellt werden. Der Betrieb wird durch die Betriebsleitung
selbstandig gefiihrt, soweit nicht durch gesetzliche Vorschriften oder Sat-
zung etwas anderes bestimmt ist.

Betriebsleiter im Geschaftsjahr 2015 waren:

Herr Stadtkdmmerer Christoph Gerbersmann (1. Betriebsleiter) und

Herr leitender Stadtischer Direktor Gerhard Thurau.

Die Betriebsleiter sind gemal Betriebssatzung von den Beschrankungen
des §181 BGB befreit.

Es wird ein Betriebsauschuss gebildet, bestehend aus 17 Mitgliedern. Er
berat die Beschlisse des Rates der Stadt Hagen vor und entscheidet in
den Angelegenheiten, die nicht zu den Zustéandigkeiten des Rats oder der
laufenden Betriebsfuhrung gehéren. Zur Zusammensetzung des Betriebs-
ausschusses siehe Anhang (Anlage 3/13 und 3/14) zu diesem Bericht.

Zu seinen Aufgaben gehéren insbesondere:
— die Bestellung der Betriebsleitung und deren Stellvertretung,
— die Feststellung und-Anderung des Wirtschaftsplans,

— die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des
Jahresgewinns oder die Deckung eines Verlustes,

— die Ausstattung des Betriebs mit Eigenkapital sowie tber die
Ruckzahlung von Eigenkapital an die Stadt Hagen.

AuRerdem bildet er den Betriebsausschuss.
Der Oberbirgemeister ist Dienstvorgesetzter der Dienstkréafte des HABIT.

Mit Datum vom 23.4.1999 wurde zwischen den nachfolgend aufgefiihrten
Gebietskorperschaften eine 6ffentlich-rechtliche Vereinbarung tber die ge-
meinsame Inanspruchnahme von Leistungen des HABIT geschlossen:

— Stadt Hagen,

— Ennepe-Ruhr-Kreis,
— Stadt Breckerfeld,

— Stadt Ennepetal,

— Stadt Gevelsberg,

— Stadt Hattingen,

— Stadt Herdecke,

— Stadt Schwelm,

— Stadt Wetter (Ruhr),
— Stadt Witten.

Die Laufzeit dieser Vereinbarung ist unbestimmt und mit einer Kindi-
gungsfrist von 18 Monaten jeweils zum Ende des Jahres kundbar.

Feststellung Vorjahresabschluss

Der Rat der Stadt Hagen hat in der Sitzung vom 18. Juni 2015 den von der RSM Verhilsdonk
GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Disseldorf, Zweigstelle Iser-

lohn, gepruften und mit einem uneingeschréankten Bestatigungsvermerk vom 30. April 2015 verse-

henen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 zusammen mit dem Lagebericht festgestellt.
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Steuerliche Verhaltnisse
Der Betrieb wird unter der Steuer-Nr. 321/5803/0881 beim Finanzamt Hagen gefihrt.

Gemal § 2 Abs. 3 UStG in Verbindung mit Abschnitt 2.11 Abs. 3 UStAE sowie aufgrund in Vor-
jahren eingeholter verbindlicher Auskiunfte des Finanzamts Hagen vom 15. September 1998 und
20. Méarz 2000 sind die aufgrund der offentlich-rechtlichen Vereinbarung erbrachten Leistungen

des Eigenbetriebs nicht umsatzsteuerbar, da diese der Erfullung von Hoheitsaufgaben dienen.

Dienstleistungen, die gegenlber privatrechtlich organisierten Unternehmen oder anderen Ge-
bietskdrperschaften erbracht werden, unterliegen der Umsatz- und Ertragsbesteuerung, da insoweit
ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 bzw. § 4 KStG vorliegt.

Steuerliche AuBenprufungen fanden auskunftsgemaf im Berichtsjahr nicht statt.
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Stellungnahme HABIT - Hagener Betrieb fiir Informationstechnologie

Nachfolgend nimmt das Beteiligungscontrolling zum Jahresabschluss 2015 Stellung:

1. Aligemeines

Der Wirtschaftsprtifer Dr. rer. pol. Reiner Deussen hat den Jahresabschluss 2015
des HABIT Hagener Betrieb fur Informationstechnologie - Systemhaus fir Hagen und
Ennepe-Ruhr - Eigenbetriebsdhnliche Einrichtung der Stadt Hagen geprift und am
29. April 2016 den uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt.

Der Fragenkatalog zur Prifung der Ordnungsmafigkeit der Geschaftsfuhrung und
der wirtschaftlichen Verhaltnisse nach § 53 HGrG enthalt keine Beanstandungen.

Der Wirtschaftsprifer weist unter Fragenkreis 4 - Risikofriherkennungssystem - da-
rauf hin, dass eine grundlegende Uberarbeitung der Risikostruktur einschliel3lich ei-
ner Anpassung an geanderte Gegebenheiten in Vorbereitung ist und auskunftsge-
malf nach dem vollzogenen Umzug des Betriebes durchgefiihrt werden soll. Weiter-
hin besteht Optimierungsbedarf bei der eindeutigen Zuordnung von Risikoverantwort-
lichen und bei der Kommunikation der Risikoverantwortlichen mit dem Risikomana-
ger.

Weiter weist der Wirtschaftsprifer unter Fragenkreis 11 - Ungewohnliche Bilanzpos-
ten und stille Reserven - darauf hin, dass der HABIT aufgrund eines Bewertungs-
wahlrechtes flir eine mdgliche Unterdeckung aus der Zusatzversorgung des Perso-
nals keine Rickstellungen bilanziert hat.

Fragenkreis 14 - Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit - Der HABIT ist ein Selbstversor-
gungsbetrieb und operiert mit keiner Gewinnerzielungsabsicht. Ab 2015 bezieht sich
das ausgeglichene Ergebnis auf die Bilanz. Zweckgebundene Ruicklagen gleichen
dabei die Fehlbetrage aus, die durch geplante Mallhahmen entstehen, fir die die
Rucklagen gebildet wurden.

Im Anhang des Jahresabschlusses sind nach Maligabe des § 24 EigVO die flr die
Tatigkeit im Geschéftsjahr gewahrten Gesamtbezilige der Mitglieder der Betriebslei-
tung und des Betriebsausschusses jeweils fir jede Personengruppe sowie zusatzlich
unter Namensnennung die Bezige und Leistungen jedes einzelnen Mitglieds dieser
Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nr. 9
a) HGB anzugeben. Hierzu zahlt u.a. die gesonderte Angabe erfolgsabhangiger und
erfolgsbezogener Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung.

= Die Gesamtbeziige des Betriebsleiters wurden ausgewiesen. Ein komponen-
tenbezogener Ausweis wurde unterlassen, da es sich um feste Bezlge han-
delt. Es bestehen im Falle der Beendigung des Dienstverhaltnisses Versor-
gungsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Regelungen, die bei der Tra-
gerkommune bilanziert sind.

= Die Bezlige des 1. Betriebsleiters sowie die Aufwandsentschadigungen der
Mitglieder des Betriebsausschusses werden nicht direkt vom HABIT sondern
von der Stadt Hagen getragen.
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Der HABIT ist ein Selbstversorgungsbetrieb der seine Leistungen nahezu ausschlief3-
lich im Innenverhaltnis gegentber den Tragerkommunen erbringt. Der Betrieb tritt
daher nicht wie ein gewerbliches Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht am
Markt auf. Ziel ist es Kosteneinsparungen bei einem ausgeglichenen Ergebnis in
Form von Verrechnungspreisen an die Tragerkommune weiterzugeben. Ab 2015 be-
zieht sich der angestrebte Ausgleich wie beschrieben auf das Bilanzergebnis.

Fir das Jahr 2015 kann insgesamt ein Bilanzgewinn von 408.356,52 € ausgewiesen
werden. Die Betriebsleitung beabsichtigt, dem Rat der Stadt Hagen vorzuschlagen,
den Bilanzgewinn in die zweckgebundene Ricklage fir den Standortwechsel einzu-
stellen.

Entsprechend der Beteiligungsrichtlinie soll derselbe Abschlusspriifer im Regelfall
nicht langer als flinf Jahre hintereinander prifen um eine unabhangige und sachge-
rechte Prifung sicherzustellen. Verhllsdonk & Partner GmbH befand sich mit dem
Jahresabschuss 2014 im 5. Prufungsjahr, so dass flir den Jahresabschluss 2015 der
neue Abschlussprtfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen bestellt worden ist.

2. Bilanz
I(?:r;g;lanz 2(I)s1tS 2(I)s1t4 2?815 Abw. [Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen
Aktiva

Anlagevermogen 5.985 5.720 6.981 1.261|Die Investiionen erhdhen das Anlagevermdgen um rd.
4.166 T€. Die planmafRigen Abschreibungen mindern das
Anlagevermdgen um rd. 2.905 T€.

Umlaufvermégen 4.359 3.054 3.129 75|Forderungen zum Vorjahr gestiegen (66 T€) und Erh6hung
der flissigen Mittel durch Guthaben bei Kreditinstituten (9
T€).

Rechnungsabgrenzungsposten 292 282 336 53|sich um vom HABIT vorausbezahlte Aufwendungen, die
erst Aufwand fiir nachfolgende Wirtschaftsjahre darstellen
und abgegrenzt werden missen. Dieser Posten ist
gestiegen.

Passiva

Eigenkapital 3.576 2.940 3.289 349|Das Eigenkapital steigtin Folge des positiven
Jahresergebnisses 2015 bei Verminderung der Rucklage.

Fremdkapital 4.669 3.655 4.919 1.264|Die sonstigen Riickstellungen (ausstehende Rechnungen)
sind um rd. 433 T€ und die Verbindlichkeiten um rd. 831 T€
gestiegen (im wesentlichen aus Verbl. L+L).

Rechnungsabgrenzungsposten 2.391 2.462 2.238 -224|In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die
vor dem Bilanzstichtag 31.12 erhaltenen Mietzahlungen
enthalten, die sich auf folgende Wirtschaftsjahre beziehen
und dementsprechend vom HABIT abgegrenzt werden
missen. Die Aufldsung erfolgt entsprechend der
Nutzungsdauer der vermieteten Anlagegdter.

Bilanzsumme 10.636| 9.056| 10.446] 1.389
Kennzahlen 2013 2014 2015 -
Definition
Ist Ist Ist
Kapitalstrukturanalyse
Eigenkapitalquote 33,6%| 32,5%| 31,5% Eigenkapital / Gesamtkapital
Fremdkapitalquote 66,4%| 67,5%| 68,5% Fremdkapital / Gesamtkapital
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3. Gewinn- und Verlustrechnung

Kurz Gewinn-und 2013 2014 2015 Abw. |[Kommentierung zu wesentlichen

Verlustrechnung (in T€) Ist Ist Ist Abweichungen

Umsatzerldse 13.633| 12.796| 13.792 996|Positive Entwicklung zum Vorjahr in allen
Erlésbereichen. Sowohl die Umsétze der
Telekommunikation und der Bereitstellung
von Anwendungen und Endgeréaten liegen
rd. 790 T€ lber Vorjahreswert, als auch die
Umsétze aus Projekten mitrd. 210 T€ Uber
Vorjahresniveau.

Sonstige betriebliche Ertrage 36 580 587 8|Beinhaltetim Wesentlichen Kompensations-
zahlungen fur weggefallene Umsatze mit
dem WBH (540 T€).

Gesamtertrag 13.569| 13.376] 14.379| 1.003|..

Materialaufwand -3.584| -3426| -3.530 -104|Die Position umfasst vorwiegend die
Aufwendungen fir bezogene Leistungen.

Personalaufwand -6.104| -6.510| -6.421 89|Der Personalaufwand istim Vergleich zum
Jahr 2014 gesunken. Der wesentliche Effekt
resultiert aus gesunkenen Versorgungs-
beziligen fiir Beamte (174 T€) bei gleichzeitig
hoherer Anzahl Beschéftigte.

Abschreibungen -2.807| -2.741 -2.905 -163|Abschreibungen auf das Immaterielle
Vermdgen von rd. 1.269 T€ und aufdas
Sachanlagevermégen von rd. 1.636 T€.

Sonstiger betrieblicher Aufwand -892 -808| -1.152 -344|Die Position umfasst u.a. Gebaudemieten
(Mietnebenkostenabrechnung 225 T€),
Fortbildungskosten und die
Verwaltungskostenumlage der Stadt Hagen
(Beschaffung Roboterdatentrdger 20 T€).

Gesamtaufwand -13.387| -13.485| -14.008 -523|./.

Finanzergebnis -21 -26 -22 5|Abzinsung langfristiger Riickstellungen und
Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten
im Rahmen der gegenseitigen Bestands-
verstdrkung mit der Stadt Hagen.

AuRerordentliches Ergebnis 0 0 0 0]./.

Steuern vom Einkommen und 0 0 0 0]./.

Sonstige Steuern -1 -1 -1 0]./.

Ergebnis nach Steuern 160 -136 349 485|./.

Verlustvortrag 0 0 -56 -56]./.

Entnahme aus Ricklagen 46 580 116 -465|./.

Ausschiitungen 0 -500 0 500]./.

Bilanzergebnis nach Steuern 206 -56 408 464|./.

Kennzahlen 2013 2014 2015 Definition

Ist Ist Ist

Rentabilittsanalyse

Umsatzrentabilitat 1,2% -1,1% 2,5% Ergebnis vor Steuern / Umsatz

Eigenkapitalrentabilitat 4,5% -4,6% 10,6% Ergebnis nach Steuern / Eigenkapital

Gesamtkapitalrentabilitat 1,5% -1,5% 3,3% Ergebnis nach Steuern / Gesamtkapital
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4. Vergleich Plan/Ist

Kurz Gewinn-und 2014 2015 2015 Abw. |Kommentierung zu wesentlichen Abweichungen

Verlustrechnung (in T€) Ist Plan Ist

Umsatzerlose 12.796| 15.233| 13.792| -1.441|Kompensationsationszahlungen des WBH werden in
den sonstigen betrieblichen Ertrdgen ausgewiesen.
Des Weiteren sind MaRnahmen nicht oder nichtim
geplanten Umfang umgesetzt worden (z.B. Rechen-
zentrum, Netzwerkmanagement, Datensicherung,
Bildungsnetzwerk, etc.).

Sonstige betriebliche Ertrage 580 0 587 587|Beinhaltetim Wesentlichen Kompensationszahlungen
fur weggefallene Umséatze mitdem WBH (540 T€).

Gesamtertrag 13.376| 15.233| 14.379 -854|./.

Materialaufwand -3.426| -4.805| -3.530 1.275|Die Planunterschreitung, der in dieser Position
enthaltenen bezogenen Leistungen, korrespondiert
mitder 0.g. Entwicklung der Planunterschreitung der
Umsatzerldse.

Personalaufwand -6.510f -6.324| -6.421 -97|Insbesondere eine héhere
Versorgungskostenumlage der Stadt Hagen fur
Beamte fiihrt zu einem erhéhten Personalaufwand.

Abschreibungen -2.741 -3.345| -2.905 440|Geplante Mallnahmen wie z.B. das neue Haupt-
sowie Backup-Rechenzentrum sind noch nicht
vollsténdig fertiggestellt und somit nicht aktiviert.

Sonstiger betrieblicher Aufwand -808| -1.214| -1.152 62|Mafinahmen im Zusammenhang mitdem Umzug des
HABIT wurden in der Planung berlcksichtigt, die
Umsetzungen der MaRnahmen hat bisher nicht
stattgefunden.

Gesamtaufwand -13.485| -15.688| -14.008| 1.680|./.

Finanzergebnis -26 -33 -22 11|Pauschaler Zinsaufwand fiir Kassenkredit bei der Stadt
Hagen hoher beriicksichtigt als eingetroffen. Weiterhin
Zinsaufwand fiir Abzinsung der Riickstellungen.

AuRerordentliches Ergebnis 0 0 0 0]./.

Steuern vom Einkommen und 0 0 0 0}./.

Sonstige Steuern -1 -1 -1 0]./.

Ergebnis nach Steuern -136 -489 349 837|./.

Verlustvortrag 0 0 -56 -56|Das negative Bilanzergebnis 2014 ist als Ausgleich
berticksichtigt.

Entnahme aus Riicklagen 580 489 116 -373|Entnahme aus zweckgebundenen Riicklagen fiir das
Projekt Einflihrung Dokumentenmanagementsystem
und Standortwechsel HABIT in 2015 noch nicht

Ausschittungen -500 0 0 0

Bilanzergebnis nach Steuern -56 0 408 408 |Der positive Bilanzgewinn soll in die
zweckgebundene Riicklage fiir Standoriwechsel
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5. Lagebericht

Die im Lagebericht dargestellte und beurteilte Lage der Gesellschaft einschliefilich
seiner voraussichtlichen Entwicklung halt der Wirtschaftsprtfer flir angemessen und
inhaltlich zutreffend. Folgende Kernaussagen zur kinftigen Entwicklung mit ihren
wesentlichen Chancen und Risiken sind zu nennen:

Die Fortschreibung des Risikomanagements flir das Wirtschaftsjahr 2015 zeigt keine
Auffalligkeiten.

Im kommenden Wirtschaftsjahr wird das Projekt ,Standortwechsel HABIT* schwer-
punktmafig in die Umsetzungsphase gehen. Das Teilprojekt ,Burogebdude” ist als
nicht zeitkritisch eingestuft. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine bezugsfertige
Ubergabe fiir Ende April 2016 vorgesehen. Der endgiiltige Einzug wird im Juni 2016
erfolgen und ist damit rechtzeitig vor Ablauf des Mietvertrages flr die Langenkamp-
stralle 14 abgeschlossen. Damit die Beeintrachtigung des Dienstbetriebes durch den
Umzug maoglichst gering gehalten wird, erfolgt dieser in zwei Margen.

Fir das Teilprojekt ,Rechenzentrum® gilt dies nicht. Nach aktueller Kenntnislage wird
mit einer Ubergabe des Neubaus im vierten Quartal 2016 gerechnet. Da bei Neu-
baumalnahmen immer mit erheblichen Zeitverzégerungen zu rechnen ist, wurde
vorsorglich der Mietvertrag am alten Standort Langenkampstrale 33 bis zum
30.09.2017 verlangert. Dies gewahrleitstet einen ausreichenden Zeitpuffer fir die
anschliellende technische Ausstattung des Gebaudes.

Die Durchfiihrung der geplanten MaRhahmen Dokumentenmanagementsystem und
Standortwechsel wird zu Jahresfehlbetragen flhren, die durch Entnahmen aus den
hierflir gebildeten zweckgebundenen Rickstellungen bilanziell ausgeglichen werden.

Seite 5von 5
HVG / Beteiligungscontrolling
07.06.2016



	Vorlage
	Anlage 1: HABIT-Jahresabschluss-31.12.2015-endgültig
	Anlage 2: 20160607 Stellungnahme zum Jahresabschluss 2015 HABIT

